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Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen (ZIO) 

 

Präambel: 
 
Aufgrund von § 8 Abs. 5 in Verbindung mit §§ 63 Abs. 2, 60 Abs. 2 Nr. 6 und 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 
10 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 01. Januar 2005 (GBl. S. 1) in der Fassung vom 01. 
April 2014 (GBl. S. 99) hat der Senat der Universität Tübingen am 12. März 2015 die nachfolgende 
Satzung beschlossen. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
Erster Abschnitt: Zulassung und Immatrikulation 
§ 1 Zugang und Aufnahme eines Studiums 
§ 2 Zuständigkeiten 
§ 3 Studienorientierungsverfahren 
§ 4 Lehramtsorientierungstest und Orientierungspraktikum 
§ 5 Antragspflicht, Form, Fristen 
§ 6 Zulassungskommission 
§ 7 Parallelstudium 
§ 8 Zulassungsbescheid 
§ 9 Immatrikulation 
§ 10 Vollzug der Immatrikulation, Ausweis 
 
Zweiter Abschnitt: Mitgliedschaftsverwaltung 
§ 11 Fortsetzung des Studiums (Rückmeldung) 
§ 12 Änderungen des Studiengangs (Umschreibung) 
§ 13 Belegung 
§ 14 Beurlaubung 
§ 15 Exmatrikulation 
§ 16 Nachfristen 
§ 17 Meldepflichten 
§ 18 Personenbezogene Daten 
 
Dritter Abschnitt: Besondere Personengruppen 
§ 19 Gasthörer/innen 
§ 20 Hochbegabte Schüler/innen 
§ 21 Studien zur Vorbereitung auf das Studium 
§ 22 Deltaprüfung 
§ 23 Beruflich Qualifizierte 
§ 24 Zeitstudierende 
§ 25 Teilnahme an Kontaktstudien im Rahmen der wissenschaftlichen Weiterbildung 
 
Vierter Abschnitt: Inkrafttreten 
§ 26 Inkrafttreten 
 

Erster Abschnitt: Zulassungs- und Immatrikulation 
 
§ 1 Zugang und Aufnahme eines Studiums, Immatrikulation 
 
(1) Die Aufnahme des Studiums an der Universität Tübingen ist nur nach erfolgter Einschreibung 
(Immatrikulation) zulässig. Die Immatrikulation als Studierende/r begründet die Mitgliedschaft an 
der Eberhard Karls Universität Tübingen. In der Regel ist die gleichzeitige Einschreibung an 
mehreren Hochschulen nicht möglich. Einschlägige Kooperationsvereinbarungen mit anderen 
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Hochschulen bleiben jedoch unberührt. Der Immatrikulation geht in Studiengängen, die einer 
Zulassung bedürfen, ein Zulassungsverfahren oder ihr geht ein Verfahren zur Annahme als 
Doktorand/in voraus. Zur Prüfung von Immatrikulationsvoraussetzungen (Affinität, Sprach-
kenntnisse, HZB, etc.) kann auch in nicht-zulassungsbeschränkten Studiengängen ein 
Bewerbungsverfahren voranstehen. Sofern im Einzelnen nichts anderes geregelt ist, gelten die 
Vorschriften für Zulassungsverfahren ebenso für Bewerbungsverfahren.  
 
(2) Die Immatrikulation kann erfolgen in 
 
1. einen Studiengang oder eine in der Prüfungsordnung vorgesehene Verbindung von 

Teilstudiengängen 
2. einen Teilstudiengang 
3. einen Teilzeitstudiengang  
4. einen postgradualen Studiengang  
5. einen Promotionsstudiengang 
6. einen zeitlich befristeten Studienaufenthalt für ausländische Studierende unter den 

Voraussetzungen des § 58 Abs. 8 LHG und der vorherigen Zustimmung durch den 
entsprechenden Fachbereich 

7. einen zeitlich befristeten Studienaufenthalt für deutsche Studierende unter den 
Voraussetzungen des § 60 Abs.1 Satz 5 LHG und der vorherigen Zustimmung durch den 
entsprechenden Fachbereich 

8. einen Weiterbildungsstudiengang (§ 31 Abs.1-4  LHG). 
 
(3) Für Studiengänge in besonderen Studienformen, insbesondere für Studiengänge in Teilzeitform 
(vgl. § 30 Abs. 3, § 31 Abs.1-4 LHG) und für berufsbegleitende Studiengänge gelten die 
einschlägigen Satzungen. Soweit sich aus diesen Regelungen nichts anderes ergibt, gelten die 
allgemeinen zulassungs- und immatrikulationsrechtlichen Vorschriften. 
 
(4) Für das  Verfahren zur Annahme als Doktorand/in ist § 38 LHG in Verbindung mit der 
einschlägigen Promotionsordnung maßgeblich. Die diesbezüglichen besonderen Regelungen 
hierzu (z. B. § 9 Abs. 7) bleiben unberührt. 
 
(5) Das Studienjahr ist in Semester geteilt. Das Sommersemester dauert vom 01. April bis zum 30. 
September. Das Wintersemester dauert vom 01. Oktober bis zum 31. März des darauf folgenden 
Jahres. 
 
(6) Die Aufnahme eines Studiums erfolgt in der Regel zum Wintersemester. Die Studiengänge, für 
die auch eine Zulassung zum Sommersemester möglich ist, sind in der Studiengangtabelle 
(http://www.uni-tuebingen.de/studium/verzeichnis-der-studiengaenge.html) aufgeführt. 
 
(7) Soweit die Qualifikation nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung erworben wurde, werden 
deutsche Sprachkenntnisse verlangt, die zum Studium an einer Hochschule befähigen 
(sprachliche Studierfähigkeit). Die Vorschriften der Ordnung für die deutsche Sprachprüfung für 
den Hochschulzugang (DSH Satzung der Universität Tübingen) bleiben unberührt. Sollte die 
sprachliche Studierfähigkeit in einem Studiengang keine deutschen Sprachkenntnisse 
voraussetzen, indem die Lehr- und Unterrichtssprache des Studiengangs nach satzungsrechtlicher 
Regelung im Wesentlichen (in anderssprachigen Lehrveranstaltungen müssen genügend 
Leistungspunkte für einen entsprechenden Abschluss erworben werden können und alle 
Pflichtveranstaltungen müssen in der anderen Sprache gehalten werden) durch eine andere 
Sprache als das Deutsche ersetzt wird, so sind die nach den jeweils einschlägigen Satzungen als 
Zulassungsvoraussetzung genannten erforderlichen Sprachkenntnisse nachzuweisen. 
 

§ 2 Zuständigkeiten 
 
(1) Die Universität ist zuständig für die Zulassungs- und Bewerbungsverfahren gemäß § 1 Abs. 2, 
soweit diese nicht in das zentrale Vergabeverfahren der Stiftung für Hochschulzulassung 
(hochschulstart.de) nach Abs. 2 einbezogen sind. Die Studierendenabteilung der Universität erteilt 

http://www.uni-tuebingen.de/studium/verzeichnis-der-studiengaenge.html
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die Zulassung sowie die Immatrikulationszusage für deutsche Staatsangehörige und für 
ausländische Staatsangehörige oder Staatenlose, die eine deutsche Hochschulzugangs-
berechtigung besitzen (so genannte Bildungsinländer). Die Universität Tübingen, Dezernat für 
Internationale Angelegenheiten, erteilt die Zulassung sowie die Immatrikulationszusage für die 
sonstigen ausländischen Staatsangehörigen, für Staatsangehörige der anderen EU-
Mitgliedsstaaten sowie für ausländische Staatsangehörige im Rahmen der Austausch- und 
Mobilitätsprogramme. Für die Immatrikulation ist die Studierendenabteilung zuständig. 
 
(2) Soweit Studiengänge der Universität Tübingen in das zentrale Vergabeverfahren der Stiftung 
für Hochschulzulassung einbezogen sind, unterliegt das Verfahren der Vergabeverordnung 
Stiftung (VergabeVO Stiftung) und den hierfür maßgeblichen Regelungen der 
Hochschulvergabeverordnung (HVVO) in der jeweils gültigen Fassung. 
 
(3) Soweit für einen Studiengang hochschuleigene Auswahl- oder Eignungsfeststellungsverfahren 
vorgeschrieben sind, ergeben sich die Zuständigkeiten aus den jeweiligen Auswahl- bzw. 
Eignungsfeststellungs- oder Zulassungssatzungen. 
 

§ 3 Studienorientierungsverfahren 
 
(1) Voraussetzung für die Immatrikulation in ein grundständiges Studium an der Universität 
Tübingen ist neben  den in § 58 LHG genannten Voraussetzungen der Nachweis über die 
Teilnahme an einem Studienorientierungsverfahren gemäß § 60 Abs. 2 Nr. 6 LHG. Für die 
Immatrikulation in Lehramtsstudiengänge gilt § 4. 
 
(2) Als Studienorientierungsverfahren werden beispielsweise „www.was-studiere-ich.de“, 
„www.borakel.de“, „www.explorex.de“ oder der Studieninformationstest von Hochschulkompass 
anerkannt. Der entsprechende schriftliche Nachweis über die Teilnahme an diesem Verfahren soll 
mit der Bewerbung vorgelegt werden; er muss jedoch spätestens mit der Immatrikulation bei der 
Universität Tübingen eingegangen sein. 
 
(3) Der Nachweis über ein Studienorientierungsverfahren kann auch durch eine Studienberatung 
bei den Hochschulen oder beispielsweise bei den Beratern / Beraterinnen für akademische Berufe 
der Agentur für Arbeit erfolgen. Über die Teilnahme an einem Studienorientierungsverfahren stellt 
die Universität Tübingen eine schriftliche Bescheinigung aus. Der Nachweis über ein 
Studienorientierungsverfahren an einer anderen Hochschule wird von der Universität Tübingen 
anerkannt. 
 
(4) Die fachbezogenen Auswahl- und Bewerbungsverfahren bleiben davon unberührt. 
 

§ 4 Lehramtsorientierungstest und Orientierungspraktikum 
 
(1) Voraussetzung für die Immatrikulation in einen Lehramtsstudiengang mit dem Abschluss 
Staatsexamen oder Bachelor an der Universität Tübingen ist neben in den § 58 LHG genannten 
Voraussetzungen der Nachweis über die Teilnahme an einem Lehramtsorientierungstestverfahren 
gemäß § 60 Abs. 2 Nr. 6 LHG und der Nachweis eines Orientierungspraktikums gemäß § 1 Abs. 3 
Gymnasiallehrerprüfungsordnung I (GymPO I) oder weiterer Normierungen der der GymPO I 
folgenden Ordnungen. 
 
(2) Als Lehramtsorientierungstest wird beispielsweise „www.bw-cct.de“ oder auch Nachweise über 
ein Beratungsgespräch durch eine Studienberatung bei den Hochschulen (Zentrale- oder 
Fachstudienberatung, Zentrum für Lehrer/innenbildung) bzw. bei den Beratungsstellen für 
akademische Berufe der Agentur für Arbeit anerkannt. § 3 Abs. 2 S.2, 3 und 4 gelten 
entsprechend. 
 
(3) Liegt der Nachweis über das Orientierungspraktikum in zulassungsbeschränkten Fächern bis 
zum Ende der Immatrikulationsfrist nicht vor, ergeht eine Immatrikulation mit der auflösenden 
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Bedingung, dass das Orientierungspraktikum spätestens zum Beginn des 3. Fachsemesters 
vorzulegen ist (vgl. § 1 Abs. 3 GymPO I oder weitere Normierungen der der GymPO I folgenden 
Ordnungen. 
 

§ 5 Antragspflicht, Form, Fristen 
 
(1) Die Zulassung zum Studium erfolgt auf Antrag unter Verwendung der Formulare der Universität 
und unter Vorlage der dort geforderten Unterlagen. Sofern ein Zulassungsverfahren in 
elektronischer Form (Online-Bewerbung) angeboten wird, ist der Antrag auf Zulassung zum 
Studium als Online-Antrag nach Maßgabe der dort genannten Voraussetzungen und unter Vorlage 
der dort geforderten Unterlagen zu stellen. Eine Bewerbung per Fax oder Email ist grundsätzlich 
ausgeschlossen. Der Bewerber / die Bewerberin übermittelt innerhalb der im Abs. 2 festgelegten 
Fristen der Universität Tübingen, Studierendensekretariat, das ausgedruckte unterschriebene 
Antragsformular, eine Kopie seiner/ihrer Hochschulzugangsberechtigung oder eines gleichwertigen 
Nachweises und die im Antragsformular verlangten Unterlagen. Bewerber oder Bewerberinnen, die 
glaubhaft machen, dass ihnen die elektronische Antragstellung nicht zumutbar ist, werden insoweit 
von der Hochschule unterstützt. Soweit es sich um die Zulassung in grundständige Studiengänge 
ohne Zulassungsbeschränkung handelt, genügt der Immatrikulationsantrag. Hier sind neben dem 
Hauptantrag zwei weitere Hilfsanträge möglich. Zunächst wird nur über die Hauptanträge 
entschieden (Hauptverfahren). Die dann noch verfügbaren Studienplätze werden in 
Nachrückverfahren vergeben; hierbei wird auch über die Hilfsanträge entschieden. Die Zulassung 
bei allen postgradualen Studiengängen erfolgt auf Antrag in der in Satz 1 festgelegten Form und 
nach den Vorgaben der HVVO (insbesondere §§ 3 und 20). 
 
(2) Der formgerechte und vollständige Antrag auf Zulassung für Studiengänge, für die 
Zulassungszahlen festgesetzt sind, ist innerhalb der durch die Hochschulvergabeverordnung 
(HVVO) und die Vergabeverordnung Stiftung (VergabeVO Stiftung)  in der jeweils gültigen 
Fassung vorgegebenen Frist einzureichen, d. h. für das Sommersemester bis zum 15. Januar 
(Ausschlussfrist) und für das Wintersemester bis zum 15. Juli (Ausschlussfrist). Fällt das Ende 
einer Frist auf einen Sonntag oder gesetzlichen Feiertag oder einen Sonnabend, so verlängert sich 
die Frist nicht bis zum Ablauf des nächstfolgenden Werktages (§ 31 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 
Landesverwaltungsverfahrensgesetz Baden-Württemberg). Die Universität Tübingen kann für 
postgraduale Studiengänge sowie für die in der Anlage 1 der HVVO genannten Studiengänge 
(sog. auslandsorientierte Studiengänge) hiervon abweichende Fristen durch Satzung festlegen. 
 
(3) Für Anträge, mit denen ein Anspruch auf Zulassung außerhalb der festgesetzten 
Zulassungszahl geltend gemacht wird, gilt die Frist nach Abs. 2. Dies gilt auch für Anträge von 
Deutschen zulassungsrechtlich nicht gleichgestellten ausländischen und staatenlosen 
Studienbewerbern / Studienbewerberinnen in Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkung. 
Innerhalb der Bewerbungsfristen des Abs. 2 ist auch der Nachweis deutscher Sprachkenntnisse (z. 
B. TestDaF, Deutsche Sprachprüfung) vorzulegen. Diese Anträge sind an die Universität 
Tübingen, Studierendenabteilung, Wilhelmstr. 11, 72074 Tübingen zu stellen. 
 
(4) Für Anträge mit denen ein Anspruch auf Zulassung gemäß § 12 HVVO (Auswahl nach 
Härtegesichtspunkten) bzw. gemäß § 14a HVVO (Auswahl nach Ortsbindung im öffentlichen 
Interesse) geltend gemacht wird, gilt die Frist nach Absatz 2. 
 
(5) Losanträge für nach Abschluss der Vergabeverfahren verfügbare Studienplätze können nur 
vom 1. bis zum 20. September für das Wintersemester und nur vom 1. bis zum 20. März für das 
Sommersemester gestellt werden (Ausschlussfristen). Dem von der Universität Tübingen 
vorgesehenen schriftlichen Antrag sind der Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung und auf 
Anforderung weitere Bewerbungsunterlagen beizufügen. § 5 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(6) Anträge auf Studienplatztausch in zulassungsbeschränkten Studiengängen können bis eine 
Woche vor Beginn der Vorlesungszeit bei der Universität Tübingen, Studierendenabteilung, gestellt 
werden. Anträge auf Studienplatztausch sind nur dann genehmigungsfähig, wenn sich die 
Tauschpartner oder Tauschpartnerinnen im gleichen Studiengang sowie im gleichen 
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Fachsemester befinden (errechnet ab der Zulassung zum Studiengang), eine endgültige 
Zulassung für einen Studiengang im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes besitzen 
sowie kein Verlust des Prüfungsanspruchs oder kein endgültiges Nichtbestehen einer Studien- 
oder Prüfungsleistung im getauschten Studiengang vorliegt. Anderweitige Regelungen in den 
entsprechenden Studien- oder Prüfungsordnungen der Universität Tübingen bleiben unberührt. 
 

§ 6 Zulassungskommission 
 
(1) Die Zulassungskommission setzt sich aus fünf Personen zusammen. Ihr gehören als 
Vorsitzende/r der/die für Studierende, Studium und Lehre zuständige Prorektor/in sowie vier 
weitere vom Senat zu bestimmende Personen an.  
 
(2) Der Senat wählt in die Kommission zwei Professoren bzw. Professorinnen, die hauptamtlich an 
der Universität tätig sind, eine/n Angehörige/n des wissenschaftlichen Dienstes, eine/n 
Studierende/n und jeweils eine/n Stellvertreter/in. Diesem Kreis soll nach Möglichkeit ein/e 
Experte/Expertin für medizinische Fragestellungen angehören. 
 
(3) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, sie endet jedoch stets mit der Amtszeit des 
Rektors / der Rektorin.  
 
(4) Die Entscheidung über die Anerkennung von Härtefällen im Sinne von § 12 HVVO und über die 
Auswahl von Deutschen zulassungsrechtlich nicht gleichgestellten ausländischen 
Staatsangehörigen (§ 18 HVVO) sowie über die Anerkennung einer Ortsbindung im öffentlichen 
Interesse gemäß § 14 a HVVO, trifft der/die Rektor/in unter Berücksichtigung der Vorschläge der 
Zulassungskommission. 
 
(5) Die Geschäftsführung der Zulassungskommission obliegt der Zentralen Verwaltung, 
Studierendenabteilung. 
 

§ 7 Parallelstudium 
 
(1) Eine gleichzeitige Immatrikulation in mehrere zulassungsbeschränkte Studiengänge an der 
Universität Tübingen oder in mehrere Studiengänge an verschiedenen Hochschulen ist nur unter 
den engen Voraussetzungen des § 60 Abs.1 Satz 3 LHG möglich. Dies prüfen die betroffenen 
Fächer und stellen deren Erfüllung fest. Regelungen in den jeweiligen Zulassungs- und 
Auswahlsatzungen sowie einschlägige Kooperationsvereinbarungen mit anderen Hochschulen 
bleiben unbe-rührt. 
 
(2) Der Antrag auf Parallelstudium ist bei der Studierendenabteilung zu stellen; die Feststellung 
gemäß Abs.1 ist dem entsprechenden Antrag beizufügen. 
 

§ 8 Zulassungsbescheid, Immatrikulationszusage 
 
(1) Über den Zulassungsantrag ergeht ein Zulassungsbescheid. Eine Zulassung bzw. 
Immatrikulationszusage gilt nur für den im Bescheid bezeichneten Studiengang bzw. 
Teilstudiengang, das angegebene Studiensemester und für das angegebene Fachsemester.  
 
(2) Der Zulassungsbescheid enthält eine Frist zur Immatrikulation; diese kann durch die Universität 
Tübingen, Studierendenabteilung, auf Antrag verlängert werden.  
 
(3) Der Zulassungsbescheid verliert seine Wirksamkeit, wenn die Frist des Absatzes 2 nicht 
eingehalten wird oder wenn eine mit ihm versehene sonstige Bedingung nicht eintritt bzw. nicht 
eingehalten wird. 
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§ 9 Immatrikulationsverfahren 
 
(1) Der Antrag auf Immatrikulation ist von den Zugelassenen innerhalb der im Zulassungsbescheid 
festgesetzten Frist auf dem dafür vorgesehenen Antragsformular der Universität Tübingen, 
Studierendenabteilung, einzureichen. Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Eingang des 
vollständig ausgefüllten, mit allen Nachweisen versehenen und eigenhändig unterschriebenen 
Antrags.  
 
(2) Bei nichtzulassungsbeschränkten Studiengängen gilt als Frist zur Immatrikulation für das 
Wintersemester der 30. September und für das Sommersemester der 31. März.  
 
(3) Die Antragsteller können sich zur Immatrikulation durch Bevollmächtigte vertreten lassen, 
soweit diese ihre Bevollmächtigung durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht in Urschrift 
nachweisen und eine beglaubigte Kopie des Personalausweises oder Reisepasses der 
Antragsteller vorlegen.  
 
(4) Die Immatrikulation wird grundsätzlich in einem schriftlichen Verfahren durchgeführt. § 5 Abs. 1 
Satz 2 gilt entsprechend. Die erforderlichen Antragsformulare werden im Internet bereitgestellt. Ein 
Ersetzen der Schriftform durch einfache elektronische Übermittlung, durch mobile Medien oder 
durch Email oder Telefax ist grundsätzlich nicht möglich. In begründeten Einzelfällen, 
insbesondere bei schwierigen Sachverhalten, kann die Universität das persönliche Erscheinen der 
Studienbewerber/innen in der Studierendenabteilung oder die Vorlage von Originalunterlagen 
verlangen, wenn dies zur Klärung der Immatrikulationsvoraussetzungen erforderlich ist.  
 
(5) Kann ein/e für das Masterstudium zugelassene/r Bewerber/in den ersten Hochschulabschluss 
innerhalb der Immatrikulationsfrist nach Abs. 1 noch nicht vorlegen, ist eine Fristverlängerung zur 
Vorlage des ersten Hochschulabschlusses möglich. Über die Fristverlängerung entscheidet das 
Studierendensekretariat nach vorherigem Antrag. Wird der Nachweis nach Abs. 1 nicht fristgerecht 
geführt, erlischt die Zulassung.  
 
(6) Dem vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Immatrikulationsantragsformular sind 
insbesondere beizufügen: 
 
1. der Zulassungsbescheid (Original oder amtlich beglaubigte Kopie);  
2. das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife oder die sonstige Hochschulzugangs-

berechtigung (Original oder amtlich beglaubigte Kopie); 
3. Nachweis über die Teilnahme an einem Studienorientierungsverfahren (§ 3) bzw. 

Lehramtsorientierungstest (§ 4) sowie eines Orientierungspraktikums gemäß § 4 Abs.3; 
4. eine amtlich beglaubigte Kopie des Personalausweises oder Reisepasses; 
5. ein aktuelles, farbiges Passbild; 
6. von Antragstellern und Antragstellerinnen, die vorher an einer anderen Hochschule studiert 

haben, Nachweise über bereits abgelegte Zwischen-, Haupt- bzw. Abschlussprüfungen 
sowie die Studienbücher oder Studienzeitbescheinigungen mit Angabe der bisherigen 
Hochschul-, Fach- und Urlaubssemester der besuchten Hochschulen mit dem letzten 
Abgangsvermerk (Exmatrikel) in amtlich beglaubigter Kopie; 

7. eine Versicherungsbescheinigung der zuständigen Krankenkasse, mit der bescheinigt wird, 
ob der Studienbewerber / die Studienbewerberin versichert oder von der Versicherungs-
pflicht befreit oder nicht versicherungspflichtig ist (§ 62 Abs.2 Nr.5 LHG); 

8. eine Bescheinigung über die Bezahlung des Verwaltungskostenbeitrags, des Beitrags für 
das Studierendenwerk und sonstiger öffentlich-rechtlicher Forderungen (z. B. Beitrag der 
Verfassten Studierendenschaft); ein entsprechender Nachweis ist mit der Erteilung der 
Einzugsermächtigung im Einschreibeantrag oder dem Eingang der Zahlungen auf dem 
Konto der Universität erbracht (§ 60 Abs. 2 Ziff. 8 LHG); 

9. die Erklärung, dass derzeit keine Freiheitsstrafe verbüßt wird (§ 60 Abs. 3 Ziff. 5 LHG); 
10. die eigene Versicherung darüber, dass eine frühere Zulassung im gleichen oder in einem 

vergleichbaren Studiengang nicht erloschen ist, weil eine Prüfung endgültig nicht bestanden 
wurde, oder sonst der Prüfungsanspruch nicht mehr besteht; 
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11. eine Erklärung darüber, dass der Bewerber / die Bewerberin nicht an einer Krankheit leidet, 
durch die die Gesundheit der anderen Studierenden ernstlich gefährdet wird, oder der 
ordnungsgemäße Studienbetrieb ernstlich beeinträchtigt zu werden droht; 

12. bei Studiengängen, deren Durchführung mehreren Fakultäten zugeordnet ist, die Erklärung 
darüber in welcher Fakultät der Bewerber / die Bewerberin wählbar und wahlberechtigt sein 
möchte (§ 22 Abs. 3 LHG); 

13. bei einem Studiengangwechsel zur Festsetzung der Fachsemesterzahl eine Bescheinigung 
des zuständigen Prüfungsamtes oder des Prüfungsausschusses darüber, ob und in welchem 
Umfang anrechnungsfähige Studienleistungen und Studienzeiten nach der einschlägigen 
Prüfungsordnung aus anderen Studiengängen vorliegen; 

14. eine Bescheinigung über eine Beratung gemäß § 60 Abs.2 Nr.5 LHG; 
15. weitere Unterlagen nach einschlägigen Regelungen in anderen öffentlich-rechtlichen 

Vorschriften (§ 60 Abs.2 Nr. 9 LHG). 
 
(7) Personen, die an einer ausländischen Universität promovieren und sich zu 
Forschungszwecken an der Universität Tübingen aufhalten möchten, können für diesen Zeitraum 
als Doktoranden/Doktorandinnen immatrikuliert werden, sofern ein/e hiesige/r Professor/in die 
Betreuung dieses/r ausländischen Doktoranden/in übernimmt. Für die Zulassung muss der 
zuständigen Stelle, Studierendenabteilung oder Dezernat für Internationale Angelegenheiten (§ 2 
Abs. 1), neben dem Nachweis des Hochschulabschlusses (plus ggf. Übersetzung) und dem 
Nachweis der Promotion an der ausländischen Universität eine entsprechende Betreuungszusage 
durch den/die Hochschullehrer/in vorgelegt werden. 
 
(8) Wer von einer Fakultät für ein Eignungsfeststellungsverfahren zum Nachweis der 
Qualifikation als Doktorand/in zugelassen worden ist, wird auf Antrag für die Dauer dieses 
Verfahrens gemäß § 38 Abs. 3 LHG als Doktorand/in immatrikuliert. Abs. 6 gilt entsprechend. 
 
(9) Für den Besuch von Lehrveranstaltungen und die Ablegung von Hochschulprüfungen ist die 
Immatrikulation erforderlich. Studierende müssen im Rahmen ihres Studiums bis zur Erbringung 
der letzten Prüfungsleistung, einschließlich einer ggf. erforderlichen Wiederholung, an der 
Universität Tübingen immatrikuliert sein. 
 

§ 10 Vollzug der Immatrikulation, Ausweis 
 
(1) Die Immatrikulation erfolgt durch Erfassung der Daten der Studierenden bzw. 
Doktoranden/Doktorandinnen im Datenverarbeitungssystem der Studierendenabteilung und 
Aushändigung oder Übersendung des Datenkontrollblattes mit Immatrikulationsbescheinigungen. 
Wird die Immatrikulation vor Beginn des Semesters vorgenommen, für die sie beantragt ist, wird 
sie zu Beginn des Semesters wirksam, ansonsten am Tag der Erfassung. 
 
(2) Immatrikulierte erhalten ein Studienbuch und zudem einen Studierendenausweis in 
elektronisch lesbarer Form (Chipkarte). Auf einem überschreibbaren Folienstreifen ist die 
Gültigkeitsdauer enthalten. 
 
(3) Das Studienbuch dient der Dokumentation des persönlichen Studienverlaufs. Für seine 
Führung sind die Studierenden selbst verantwortlich. Der Besuch von Lehrveranstaltungen wird im 
Studienbuch nicht bescheinigt. 
 
(4) Studierende erhalten mit der Einschreibung eine studentische Email-Adresse vom Zentrum für 
Datenverarbeitung der Universität Tübingen. Es obliegt den Studierenden, die universitären Emails 
regelmäßig abzufragen bzw. die Möglichkeit der Kenntnisnahme durch eine entsprechende 
Weiterleitung sicherzustellen. Diese können offizielle Schreiben (z.B. Mahnung und Androhung der 
Exmatrikulation gemäß § 62 Abs.2 Nr.4 LHG) ersetzen, die bisher auf dem Postweg versandt 
wurden. Rechtsverbindliche Bescheide werden wie bisher auch auf dem Postweg versandt. 
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Zweiter Abschnitt: Mitgliedschaftsverwaltung 
 

§ 11 Fortsetzung des Studiums (Rückmeldung) 
 
(1) Möchten Studierende das Studium über das laufende Semester hinaus fortsetzen, haben sie 
dies gegenüber der Universität Tübingen, Studierendenabteilung, fristgerecht zu erklären 
(Rückmeldung). Diese Erklärung und damit die Rückmeldung erfolgt durch Zahlung des Beitrages 
für das Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim (Anstalt des öffentlichen Rechts), des 
Verwaltungskostenbeitrages (§ 12 Landeshochschulgebührengesetz - LHGebG), des Beitrags für 
die Verfasste Studierendenschaft (§ 3 BeitragsO Verf Stud) sowie weiterer Entgelte, die im 
Zusammenhang mit dem Studium entstanden sind (z. B. auch Universitätsbibliothek o. ä.). Die 
Zahlung erfolgt in der Regel bargeldlos. Im Falle der Überweisung ist der maßgebliche Zeitpunkt 
der Rückmeldung der Tag, an dem die Zahlung vollständig auf dem Konto der Universität 
eingegangen ist. Eine nicht fristgerechte oder unvollständige Zahlung der Gebühren und Beiträge 
zur Immatrikulation bzw. Rückmeldung führt zur Erhebung einer einmaligen Säumnisgebühr nach 
Maßgabe der Gebührensatzung der Universität Tübingen in der jeweils aktuellen Fassung.  
 
(2) Die Rückmeldefrist für das nachfolgende Sommersemester beginnt am 15. Januar und endet 
mit Ablauf des 15. Februar; für das jeweilige Wintersemester beginnt sie am 01. Juni und endet mit 
Ablauf des 15. August.  
 
(3) Die Studierendenabteilung vollzieht die Rückmeldung, sofern die Zulassung in dem 
Studiengang bzw. Teilstudiengang weiterhin besteht (§ 62 Abs. 2 Nr.2/3 LHG) und fällige Abgaben 
und Entgelte, die im Zusammenhang mit dem Studium entstanden sind, bezahlt wurden (§ 60 
Abs.2 Nr.8 LHG). Insbesondere ist der Vollzug der Rückmeldung auch von folgenden 
Erfordernissen abhängig: 
 

• es liegt eine aktuelle Aufenthaltsbescheinigung vor, 
• der Krankenkassenschutz ist nicht erloschen, 
• alle Auflagen einer bedingten Einschreibung sind fristgerecht erfüllt, 
• alle angeforderten Unterlagen zur Rückmeldung oder Umschreibung liegen vor, 
• ein Prüfungsanspruch im beantragten Studiengang bzw. Teilstudiengang besteht noch.  

 
(4) Studierende erhalten als Bestätigung der Fortsetzung der Immatrikulation ein entsprechendes 
Datenkontrollblatt mit Studienbescheinigungen.  
 
(5)Nach erfolgter Rückmeldung obliegt es den Studierenden, die Gültigkeitsdauer der Chipkarte an 
einem Selbstbedienungsterminal zu aktualisieren. 
 

§ 12 Änderungen des Studiengangs (Umschreibung) 
 
(1) Der Wechsel oder die Erweiterung des Studiengangs (Umschreibung) ist nur möglich, wenn 
Studierende die erforderliche Zulassung zu dem neuen Studiengang bzw. Teilstudiengang 
nachweisen. Gegebenenfalls erforderliche Anrechnungsbescheide, Genehmigungen und die 
Bestätigung einer studienfachlichen Beratung sind in schriftlicher Form vorzulegen. Die 
Umschreibung ist unter Verwendung des von der Studierendenabteilung vorgesehenen Formulars 
zu beantragen. Die Regelungen zur Zulassung, Bewerbung und Immatrikulation einschließlich der 
dort genannten Fristen bleiben unberührt.  
 
(2) Will der/die Studierende in einen Studiengang im dritten oder in einem höheren Semester 
wechseln, muss er/sie den schriftlichen Nachweis über eine auf den angestrebten Studiengang 
bezogene studienfachliche Beratung gem. § 60 Abs. 2 Nr. 5 LHG erbringen.  
 
(3) Die Umschreibung in ein Promotionsstudium (vgl. § 38 Abs.5 LHG) während des laufenden 
Semesters ist insbesondere nach Vorlage der Annahmeerklärung des Promotionsausschusses 
jederzeit möglich. Die beitrags- bzw. gebührenrechtlichen Regelungen bleiben unberührt. 
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§ 13 Belegung 
 
Ein zentrales Belegungsverfahren durch die Studierendenabteilung findet nicht statt. Studierende 
tragen selbst dafür Sorge, dass die Veranstaltungen des Studienganges, die nach der 
Prüfungsordnung Voraussetzung für die Zulassung zu den Prüfungen sind, während des Studiums 
durch Eintragung der besuchten Lehrveranstaltungen und der Namen der für die 
Lehrveranstaltungen Verantwortlichen anhand des Vorlesungsverzeichnisses im Studienbuch 
dokumentiert werden. 
 

§ 14 Beurlaubung 
 
(1) Der Antrag auf Beurlaubung soll bei der Universität Tübingen, Studierendenabteilung, während 
der Rückmeldefrist (§ 11 Abs. 2), unter Angabe des Beurlaubungsgrundes, auf den dafür 
vorgesehenen Formularen und unter Vorlage der dort genannten Nachweise gestellt werden. Er ist 
jedoch grundsätzlich spätestens vor Beginn der jeweiligen Vorlesungszeit eines Semesters zu 
stellen. Bei späterem Eintritt des Beurlaubungsgrundes ist der Antrag unverzüglich nach Eintritt 
des Ereignisses einzureichen. Beurlaubungen für zurückliegende Semester sind ausgeschlossen. 
Eine Beurlaubung von Erstimmatrikulierten ist nicht zulässig, es sei denn, es tritt ein 
unvorhersehbarer Härtefall nach Aufnahme des Studiums ein. Eine Beurlaubung von studierenden 
Doktoranden und Zeitstudierenden gemäß § 60 Abs. 1 LHG ist nur unter den Voraussetzungen 
des § 61 Abs. 3 LHG zulässig bzw. sofern die Versagung eine unzumutbare, besondere Härte 
begründen würde. 
 
(2) Wichtige Gründe zur Beurlaubung im Sinne des Abs. 1 sind insbesondere: 
 
1. Erhalt eines Stipendiums, dessen Bedingungen den Besuch der Lehrveranstaltungen nicht 

erlauben. 
2. Tätigkeit im Ausland als Fremdsprachenassistenz oder Schulassistenz; mit Ausnahme des 

praktischen Studiensemesters in Lehramtsstudiengängen. 
3. Aufnahme einer praktischen Tätigkeit, die dem Studienziel dient. Dies ist durch 

entsprechende Unterlagen und eine schriftlichen Bestätigung des/der zuständigen 
Studiendekans / Studiendekanin nachzuweisen. Eine Beurlaubung ist jedoch nicht bei 
Praktika oder praktischen Tätigkeiten möglich, die Bestandteil von Studien- und 
Prüfungsordnungen sind. 

4. Krankheit, auf Grund der keine Lehrveranstaltungen besucht werden können oder die 
Erbringung der zu erwarteten Studienleistungen verhindert wird. Hierüber sowie über die 
voraussichtliche Dauer der Erkrankung ist eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. 

5. Pflege oder Versorgung von nahen Angehörigen gemäß § 7 Abs. 3 des Pflegezeitgesetzes 
(1. Großeltern, Eltern, Schwiegereltern, Stiefeltern, 2. Ehegatten, Lebenspartner, Partner 
einer eheähnlichen Gemeinschaft, Geschwister, 3. Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, die 
Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder des Ehegatten oder Lebenspartners, Schwiegerkinder 
und Enkelkinder.), soweit eine Hilfsbedürftigkeit im Sinne des § 7 Abs.4 Pflegezeitgesetz iVm 
§§ 14 und 15 des Elften Buches Sozialgesetzbuch vorliegt. Dies ist durch ein 
aussagekräftiges ärztliches Attest oder durch eine Pflegebescheinigung, aus der der 
Zeitraum der Betreuung hervorgeht, nachzuweisen.  

6. Niederkunft oder bevorstehende Niederkunft. Dies ist durch Vorlage einer ärztlichen 
Bescheinigung oder der Geburtsurkunde des Kindes nachzuweisen. 

7. Betreuung und Pflege eines Kindes, sofern der/die Antragstellende das Kind überwiegend 
selbst versorgt, es im selben Haushalt lebt und für das ihm/ihr die Personensorge zusteht. 
Dies ist durch Vorlage einer Geburtsurkunde des Kindes sowie einer Meldebestätigung über 
den gemeinsamen Wohnsitz nachzuweisen. 

8. Verbüßung einer Freiheitsstrafe.  
 
Im Übrigen wird auf § 61 LHG verwiesen. 
 
(3) Studierende können Schutzzeiten entsprechend § 3 Absatz 1, § 6 Absatz 1 des 
Mutterschutzgesetzes und Elternzeit entsprechend § 15 Absätze 1 bis 3 des Bundeselterngeld- 
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und Elternzeitgesetzes in Anspruch nehmen; hierfür sind sie auf Antrag zu beurlauben. Gleiches 
gilt für die Zeiten der Pflege einer oder eines nahen Angehörigen im Sinne von § 7 Absatz 3 des 
Pflegezeitgesetzes, die oder der pflegebedürftig im Sinne der §§ 14 und 15 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch ist. Nach Sätzen 1 und 2 beurlaubte Studierende sind berechtigt, an 
Lehrveranstaltungen teilzunehmen, Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen und 
Hochschuleinrichtungen zu nutzen. Zeiten nach den Sätzen 1 und 2 werden nicht auf die 
Beurlaubung nach Absatz 1 Satz 2 angerechnet. 
 
(4) Eine Beurlaubung wirkt jeweils für das gesamte Semester. Bei Fortwirkung der Gründe über ein 
Semester hinaus, sind ein neuer Antrag und in der Regel ein neuer Nachweis über den 
Beurlaubungsgrund erforderlich. Urlaubssemester gelten nicht als Fachsemester. Die Beurlaubung 
wird  in der Studierendendatenbank, dem Datenkontrollblatt sowie auf den Semesterbe-
scheinigungen vermerkt. Beurlaubte Studierende nehmen an der Selbstverwaltung der Universität 
nicht teil. Sie sind nicht berechtigt, an Lehrveranstaltungen teilzunehmen, Studien- und 
Prüfungsleistungen zu erbringen und Universitätseinrichtungen zu nutzen, ausgenommen die 
bibliothekarischen Einrichtungen und die Einrichtungen des Rechenzentrums. § 61 Abs. 3 LHG 
bleibt unberührt. Anderweitige Regelungen in Kooperationsvereinbarungen bleiben unberührt. 
 
(5) Auf schriftlichen Antrag kann die Beurlaubung für das laufende Semester aufgehoben werden. 
Die Antragstellung hat in der Regel spätestens bis zum Ende der Vorlesungszeit zu erfolgen. Die 
beitrags- und gebührenrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt. 
 

§ 15 Exmatrikulation 
 
(1) Für die Exmatrikulation auf Antrag von Studierenden oder von Amts wegen sind die Bestim- 
mungen des § 62 LHG maßgeblich. Der Antrag auf Exmatrikulation ist auf dem vorgeschriebenen 
Formblatt der Universität Tübingen an die Studierendenabteilung zu richten. Dem Antrag im 
Original ist der Entlastungsvermerk der Universitätsbibliothek beizufügen. 
 
(2) Mit der Exmatrikulation endet die Mitgliedschaft an der Universität Tübingen. Der Datensatz der 
Studierenden in der Studierendendatenbank  wird entsprechend gekennzeichnet. 
 
(3) Die Exmatrikulation wird in der Regel zum Ende des Semesters wirksam, in dem sie 
ausgesprochen wird. 
 
(4) Die Erteilung von Bescheinigungen über die Exmatrikulation und die Ausgabe des 
Prüfungszeugnisses setzen voraus, dass Studierende die Abgaben und Entgelte, die im 
Zusammenhang mit dem Studium entstanden sind, gezahlt haben. 
 

§ 16 Nachfristen 
 
Wer die in dieser Satzung vorgesehenen Antragsfristen aus Gründen versäumt, die er nicht zu 
vertreten hat, kann auf schriftlichen Antrag eine Nachfrist erhalten. Dies gilt nicht für 
Ausschlussfristen. 
 

§ 17 Meldepflichten 
 
Der Universität Tübingen, Studierendenabteilung, ist unverzüglich anzuzeigen: 
 
1. der Verlust des Studienbuchs oder des Studierendenausweises (Chipkarte). Diese Meldung 

soll mittels des dafür vorgesehenen Formulars angezeigt werden. 
2. alle Änderungen und fehlerhafte Eintragungen der auf dem Datenkontrollblatt erfassten 

Daten,  
3. alle Änderungen des Namens, der Korrespondenzanschrift, jede Änderung der Mitgliedschaft 

in einer Krankenversicherung, 
4. die Aufnahme oder Änderung einer Tätigkeit (§ 60 Abs. 2 Nr. 4 LHG), 
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5. das Auftreten einer Krankheit, die die Gesundheit der anderen Studierenden ernstlich 
gefährdet bzw. den ordnungsgemäßen Studienbetrieb ernstlich zu beeinträchtigen droht. 

 

§ 18 Personenbezogene Daten 
 
Bezüglich der Erhebung und Verwendung von personenbezogenen Daten Studierender gilt § 12 
LHG in Verbindung mit den landesdatenschutzgesetzlichen Vorschriften. Eine Verwendung von 
Daten zu anderen als in diesen gesetzlichen Vorschriften genannten Zwecken ist nur mit dem 
Einverständnis des/der betroffenen Studierenden zulässig. 
 

Dritter Abschnitt: Besondere Personengruppen 
 

§ 19 Gasthörer/innen 
 
(1) Im Rahmen der vorhandenen Studienplatzkapazitäten können auf Antrag Personen als 
Gasthörer/innen zugelassen werden, die eine hinreichende Bildung nachweisen und sich in 
einzelnen Wissensgebieten weiterbilden wollen (§ 64 Abs. 1 LHG). Gasthörer/innen werden zu 
Prüfungen nicht zugelassen. Im Gasthörerstudium erbrachte Leistungen werden im Rahmen eines 
Studiengangs nicht anerkannt. 
 
(2) Der Antrag auf Erteilung der Gasthörererlaubnis soll bis zum Beginn der jeweiligen 
Vorlesungszeit bei der Studierendenabteilung unter Verwendung des dafür vorgesehenen 
Formulars und unter Vorlage der dort angegebenen Nachweise gestellt werden. Die 
Gasthörererlaubnis wird für jeweils ein Semester erteilt. 
 
(3) Die Gebühren ergeben sich aus § 17 LHGebG in Verbindung mit der Gebührensatzung für 
Gasthörer der Universität Tübingen. 
 

§ 20 Hochbegabte Schüler/innen 
 
Hochbegabte Schüler/innen (§ 64 Abs. 2 LHG) können im Einzelfall berechtigt werden, an 
einzelnen Lehrveranstaltungen teilzunehmen, Studien- und Prüfungsleistungen sowie 
entsprechende Leistungspunkte zu erwerben und einzelne Studienmodule zu absolvieren. Die 
erworbenen Studien- und Prüfungsleistungen werden bei einem späteren Studium anerkannt, 
wenn die fachliche Gleichwertigkeit gegeben ist. Die Erlaubnis für Hochbegabte gilt nur für die 
jeweiligen Lehrveranstaltungen und wird durch die Fakultät erteilt. 
 

§ 21 Studien zur Vorbereitung auf das Studium 
 
Studierende des Leibniz-Kollegs Tübingen können sich gemäß § 60 Abs.1 Satz 6 LHG an der 
Universität Tübingen immatrikulieren. Zur Einschreibung muss die Studierendenbescheinigung des 
Leibniz-Kollegs im Original vorgelegt werden. Sie werden befristet für zwei Semester 
eingeschrieben; sie sind nicht wahlberechtigt und nicht wählbar sowie nicht berechtigt, einen 
Hochschulabschluss zu erwerben; ansonsten haben sie die Rechte und Pflichten Studierender. 
Innerhalb des Vorbereitungsstudiums erworbene Studien- und Prüfungsleistungen werden bei 
einem späteren Studium anerkannt, wenn die fachliche Gleichwertigkeit gegeben ist. 
 

§ 22 Deltaprüfung 
Die Bewerbung und Zulassung zur Deltaprüfung gemäß § 58 Abs. 2 Nr.4 LHG wird durch eine 
gesonderte Satzung geregelt. 
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§ 23 Beruflich Qualifizierte 
 
Für die Bewerbung und Zulassung von beruflich Qualifizierten gelten die entsprechenden 
Regelungen der §§ 58 ff. LHG, insbesondere § 58 Abs. 2 Nr.6 und Abs. 3 LHG  sowie der dazu 
gesondert zu verabschiedenden Satzung. Der Antrag auf Ausstellung einer allgemeinen 
Hochschulzugangsberechtigung gemäß § 58 Abs.2 Nr.5 LHG muss für eine Bewerbung zum 
Wintersemester bis spätestens 30. Mai und für eine Bewerbung zum Sommersemester bis 
spätestens 30. November bei der Universität Tübingen, Studierendenabteilung, gestellt werden. 
Der Antrag auf Zulassung zur Eignungsprüfung gemäß § 58 Abs.2 Nr. 6 muss bis zum 31. Januar 
unter Angabe des angestrebten Studiengangs bei der Universität Tübingen, 
Studierendenabteilung, eingegangen sein. Weitere Verfahrens- und Kostenregelungen bleiben 
unberührt. 
 

§ 24 Zeitstudierende 
 
(1) Studierende deutscher und ausländischer Hochschulen haben die Möglichkeit, nur einen 
bestimmten Abschnitt Ihres Studiums (ohne Abschlussprüfung) an der Universität Tübingen zu 
absolvieren. 
 
(2) Bewerber / Bewerberinnen  für ein Zeitstudium nehmen nicht am Auswahlverfahren teil und 
werden nach einem gesonderten Verfahren immatrikuliert. Eine Immatrikulation in einen 
Studiengang erfolgt nur nach entsprechender Zustimmung durch die Fakultät oder ggf. den 
Fachbereich. Diesbezügliche Regelungen in Kooperationsvereinbarungen (bspw. ERASMUS-
Austausch; DAAD-Austausch, etc.) bleiben dabei unberührt. 
 
(3) Die Zulassung und Immatrikulation zum Zeitstudium ist in der Regel auf zwei Semester 
beschränkt. Sie darf vier Semester nicht überschreiten. 
 

§ 25 Teilnahme an Kontaktstudien im Rahmen der Wissenschaftlichen Weiterbildung 
 
Für Teilnehmende an Weiterbildungsstudien gemäß § 31 Abs.5 LHG (Zertifikatsstudien, 
Weiterbildungsdiplome, Weiterbildungskurse etc.), die über das Tübinger Zentrum für 
Wissenschaftliche Weiterbildung angeboten werden, gelten die dortigen Bestimmungen und 
Regelungen. Eine Immatrikulation als ordentliche/r Studierende/r findet nicht statt. 
 

Sechster Abschnitt: Inkrafttreten 
 

§ 26 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Universität Tübingen in Kraft. Die Zulassungs- und Immatrikulationsordnung vom 09.06.2011 
(Amtliche Bekanntmachungen Nr. 8/2011, S. 314), geändert durch die Erste Änderungssatzung 
vom 08.03.2012 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 3/2012, S. 71) und durch die Zweite 
Änderungssatzung vom 10.04.2014 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 3/2014, S. 43), tritt zugleich 
außer Kraft. 
 
 
 
Tübingen, den 23.03.2015 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor
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Dritte Satzung zur Änderung der Satzung der Universität Tübingen für das 

hochschuleigene Auswahlverfahren in dem Studiengang Bachelor of Science in 

Economics and Business Administration 

 

Aufgrund von § 6 Abs. 1 und 2 des Hochschulzulassungsgesetzes (HZG) vom 22. März 1993 (GBl. 
S. 201) in der Fassung vom 15. September 2005 (GBl. S. 630), zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 01. April 2014 (GBl. S. 99, 168), §§ 58, 63 Abs. 2 des 
Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 01. Januar 2005 (GBl. S. 1) in der Fassung vom 01. April 
2014 (GBl. S. 99) und von § 10 Abs. 5 der Hochschulvergabeverordnung (HVVO) vom 13. Januar 
2003 (GBl. S. 63, ber. S. 115), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 09. Mai 2014 (GBl. 
S.262), hat der Senat der Universität Tübingen am 12. März 2015 die nachfolgende Satzung 
beschlossen. 
 
Die Satzung der Universität Tübingen für das hochschuleigene Auswahlverfahren in dem 
Studiengang Bachelor of Science in Economics and Business Administration vom 19.05.2006 
(Amtliche Bekanntmachungen Nr. 4/2006, S. 72), geändert durch die Erste Änderungssatzung vom 
29.03.2010 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 4/2010, S. 57), geändert durch die zweite 
Änderungssatzung vom 10.04.2014 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 3/2014, S. 45ff.), wird 
folgendermaßen geändert:  
 
 
 

Artikel 1 
 
§ 2 (Fristen) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
(1) Der Antrag auf Zulassung zum Auswahlverfahren muss 
 
  für das Wintersemester bis zum 15. Juli 
 
beim Studentensekretariat der Universität Tübingen, Wilhelmstraße 11, 72074  Tübingen, 
eingegangen sein (Ausschlussfrist). 
 

Artikel 2 
 
§ 4 (Auswahlkommissionen) wird wie folgt gefasst: 
 
(1) Von der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät werden zur Vorbereitung der 
Auswahlentscheidung eine oder mehrere Auswahlkommissionen bestellt. Jede Kommission 
besteht aus mindestens zwei Mitgliedern, die dem hauptberuflichen wissenschaftlichen Personal 
angehören. Ein Mitglied muss den Professoren angehören. Die Mitglieder werden vom Fakultätsrat 
für die Amtszeit von einem Jahr bestellt. Wiederbestellung ist möglich.  
 
(2) Vorsitzender der Auswahlkommissionen ist der Studiendekan; der Vorsitz kann an einen 
Professor der Auswahlkommission delegiert werden. Der Vorsitzende ist für die ordnungsgemäße 
Durchführung des Auswahlverfahrens zuständig und koordiniert die Ergebnisse.  
 

Artikel 3 
 
§ 5 (Auswahlverfahren) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
(2) Die Auswahlkommissionen erstellen gemäß § 6 eine Rangliste. Die Entscheidung über die 
Auswahl trifft der Rektor aufgrund einer Empfehlung des Vorsitzenden der Auswahlkommissionen. 
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Artikel 4 
 
§ 6 (Erstellung der Rangliste für die Auswahlentscheidung) wird wie folgt neu gefasst: 
 
(1) Die Auswahl erfolgt nach einer Punktzahl, die nach Maßgabe der Noten der 
Hochschulzulassungsberechtigung vergeben wird und nach Maßgabe der Nachweise über 
Berufsausbildung, berufspraktische Tätigkeit, besondere Vorbildung oder außerschulische 
Leistungen und Qualifikationen, die Aufschluss über die Eignung für den Studiengang geben, gem. 
Absatz 2 um bis zu sechs Punkte verbessert werden kann. 
 

a) Die Summe der im Abiturzeugnis erreichten Punkte wird durch 56 geteilt (max.15 Punkte). 
Die sich ergebende Zahl wird auf eine Stelle hinter dem Komma berechnet. Es wird nicht 
gerundet. 

b) Die in der in der gymnasialen Oberstufe und in der Abiturprüfung in den Fächern 
ba) Mathematik, 
bb) Deutsch, 
bc) Englisch und 
bd) dem Leistungs- oder Neigungsfach Wirtschaft (oder vergleichbare Benennung) 

erreichten Punkte (max. je 15 Punkte pro Halbjahr) werden unabhängig davon, ob das 
Fach in allen vier Halbjahren belegt wurde oder ob es in die allgemeine 
Durchschnittsnote eingegangen ist (geklammerter Wert), addiert und danach durch 20 
dividiert. Das Fach Mathematik wird dabei doppelt gewertet. Der Teiler verringert sich 
um die Zahl der Halbjahre, für die keine Halbjahrespunktzahlen ausgewiesen sind, um 
eins (bei Mathematik um 2) pro Halbjahr. Der Teiler erhöht sich für jedes der unter ba) 
bis bd) genannten Fächer in der Abiturprüfung um eins (bei Mathematik um 2). Ist in 
einem dieser Fächer sowohl eine schriftliche als auch eine mündliche Note in der 
Abiturprüfung vorhanden, wird daraus der Durchschnitt genommen. Die sich ergebende 
Zahl wird auf eine Dezimalstelle hinter dem Komma berechnet und nicht gerundet (max. 
15 Punkte). 
Liegt der HZB ein abweichendes Notenschema zugrunde, mit welchem die 
beschriebene Berechnung nicht durchführbar ist, so wird hinsichtlich der besonderen 
Notenberechung für die Fächer ba) bis bd) so verfahren, dass dem oben aufgeführten 
Verfahren möglichst entsprochen wird. Ist dies nicht möglich wird die Punktzahl aus a) 
übernommen. 

c) Ausländische Noten sind nach den Richtlinien der KMK in deutsche Noten umzurechnen. Ist 
Deutsch nicht Landessprache, tritt anstelle des im Fach Deutsch erzielten Ergebnisses das 
in der Landessprache erzielte Ergebnis; in diesem Fall kann Deutsch anstelle von Englisch 
gewertet werden. 

 
(2) Für eine Berufsausbildung, berufspraktische Tätigkeit, besondere Vorbildung oder 
außerschulische Leistungen und Qualifikation, die Aufschluss über die Eignung für den 
Studiengang geben, wird die Gesamtpunktzahl um bis zu 6 Punkte verbessert. Hierbei werden 
insbesondere nachstehende Kriterien folgendermaßen bewertet: 
 

a. abgeschlossene Berufsausbildung mit Berufserfahrung: 4 Punkte 
b. abgeschlossene Berufsausbildung ohne Berufserfahrung: 3 Punkte 
c. freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr  oder Bundesfreiwilligendienst oder freiwilliger 

Wehrdienst: 2 Punkte 
d. pro Praktikum mit qualifiziertem Nachweis über eine dem wirtschaftswissenschaftlichen 

Studium förderliche Tätigkeit von 6 Wochen oder länger: 1 Punkt, maximal 2 Punkte. 
e. halb- bis einjähriger Auslandsaufenthalt im Rahmen eines freiwilligen sozialen oder 

ökologischen Jahres oder im Rahmen des Weltwärts-Programms oder im Rahmen eines 
Schüleraustauschs (z.B. High School) mit Zeugnis: 2 Punkte (ggf. zusätzlich zu Punkt c.) 
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(3) Die Rangfolge der Teilnehmer am Auswahlverfahren wird wie folgt festgelegt: 
 

a) Die Punktzahlen nach Absatz 1 a), Absatz 1 b) und Absatz 2 werden addiert (max. 36 
Punkte). 

b) Unter allen Teilnehmern am Auswahlverfahren wird eine Rangliste auf der Grundlage der so 
ermittelten Punktzahl gebildet. Die sich ergebende Zahl wird auf eine Stelle hinter dem 
Komma gerechnet. Es wird nicht gerundet. Bei Ranggleichheit gilt § 16 HVVO. 

 

Artikel 5 
 
§ 9 (Nichtteilnahme, Gesprächsabbruch) wird gestrichen: 
 

Artikel 6 
 
§ 11 (Abschluss des Auswahlverfahrens) wird wie folgt gefasst: 
 
§ 8 (Abschluss des Auswahlverfahrens) 
 
Dem Rektor wird vom Vorsitzenden der Auswahlkommissionen die Rangliste nach § 6 Abs. 3 für 
die Reihenfolge bei der Zulassung vorgeschlagen. Den Zulassungsbescheid erteilt die Zentrale 
Verwaltung, Studentenabteilung. 
 

Artikel 7 In-Kraft-Treten 
 
§ 9 (In-Kraft-Treten) 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Universität Tübingen in Kraft.  
 
 
 
Tübingen, den 12.03.2015        
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor 
 



 

Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2015, Nr.4, S. 40 

Zweite Satzung zur Änderung der Satzung der Universität Tübingen für das 

hochschuleigene Auswahlverfahren in den Studiengängen 

 

1. International Business Administration 

2. International Economics 

 

mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Science 

 

Aufgrund von § 6 Abs. 1 und 2 des Hochschulzulassungsgesetzes (HZG) vom 22. März 
1993 (GBl. S. 201) in der Fassung vom 15. September 2005 (GBl. S. 630), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 01. April 2014 (GBl. S. 99, 168), §§ 58, 63 Abs. 2 des 
Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 01. Januar 2005 (GBl. S. 1) in der Fassung vom 01. 
April 2014 (GBl. S. 99) und von § 10 Abs. 5 der Hochschulvergabeverordnung (HVVO) vom 
13. Januar 2003 (GBl. S. 63, ber. S. 115), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 09. 
Mai 2014 (GBl. S.262), hat der Senat der Universität Tübingen am 12. März 2015 die 
nachfolgende Satzung beschlossen. 
 
Die Satzung der Universität Tübingen für das hochschuleigene Auswahlverfahren in den 
Studiengängen 1. International Business Administration, 2. International Economics mit 
akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Science vom 19. Mai 2006 (Amtliche 
Bekanntmachungen, Nr. 4/2006, S. 78), geändert durch die Erste Änderungssatzung vom 
29. März 2010 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 4/2010, S. 60), wird folgendermaßen 
geändert: 
 
 
 

Artikel 1 
 
§ 2 (Fristen) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
(1) Der Antrag auf Zulassung zum Auswahlverfahren muss 
 
 für das Wintersemester bis zum 15. Juli 
 
beim Studentensekretariat der Universität Tübingen, Wilhelmstraße 11, 72074 Tübingen, 
eingegangen sein (Ausschlussfrist). 
 

Artikel 2 
 
§ 3 (Form des Antrags) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
(2) Dem Antrag sind in Kopie beizufügen: 
 

a) das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung (HZB), einer 
einschlägigen fachgebundenen HZB bzw. einer ausländischen HZB, die von der 
zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannt worden ist, in amtlich 
beglaubigter Abschrift oder amtlich beglaubigter Kopie, 

b) eine tabellarische Darstellung des bisherigen Werdegangs und ein schriftlicher Bericht 
von maximal einer Seite Länge, der die Wahl des angestrebten Studiums und des 
angestrebten Berufs begründet, 
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c) Nachweise über eine geltend gemachte studiengangspezifische Berufsausbildung, 
praktische Tätigkeit, besondere Vorbildung, außerschulische Leistungen und 
Qualifikationen, die über die Eignung für den Studiengang, für den die Zulassung 
beantragt wird, besonderen Aufschluss geben, insbesondere Nachweise über eine 
geltend gemachte studiengangspezifische Berufsausbildung oder ein Praktikum.  

 

Artikel 3 
 
§ 4 (Auswahlkommissionen) wird wie folgt gefasst: 
 
(1) Von der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät werden zur Vorbereitung der 
Auswahlentscheidung eine oder mehrere Auswahlkommissionen bestellt. Jede Kommission 
besteht aus mindestens zwei Mitgliedern, die dem hauptberuflichen wissenschaftlichen 
Personal angehören. Ein Mitglied muss den Professoren angehören. Die Mitglieder werden 
vom Fakultätsrat für die Amtszeit von einem Jahr bestellt. Wiederbestellung ist möglich.  
 
(2) Vorsitzender der Auswahlkommissionen ist der Studiendekan; der Vorsitz kann an einen 
Professor der Auswahlkommission delegiert werden. Der Vorsitzende ist für die 
ordnungsgemäße Durchführung des Auswahlverfahrens zuständig und koordiniert die 
Ergebnisse.  
 

Artikel 4 
 
§ 5 (Auswahlverfahren) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
(2) Die Auswahlkommissionen erstellen  gemäß § 6 eine Rangliste. Die Entscheidung über 
die Auswahl trifft der Rektor aufgrund einer Empfehlung des Vorsitzenden der 
Auswahlkommissionen. 
 

Artikel 5 
 
§ 6 (Kriterien für die Vorauswahl (erste Stufe)) wird gestrichen. 
 

Artikel 6 
 
§ 7 (Auswahlkriterien und Auswahlverfahren (zweite Stufe)) wird gestrichen. 
 

Artikel 7 
 
§ 8 (Erstellung der Rangliste für die Auswahlentscheidung) wird wie folgt neu gefasst: 
 
§ 6 Erstellung der Rangliste für die Auswahlentscheidung 
 
(1) Die Auswahl erfolgt nach einer Punktzahl, die nach Maßgabe der Noten der 
Hochschulzugangsberechtigung vergeben wird, und die gem. Absatz 2 um bis zu sechs 
Punkte verbessert werden kann durch entsprechende Nachweise über Berufsausbildung, 
berufspraktische Tätigkeit, besondere Vorbildung oder außerschulische Leistungen und 
Qualifikationen, die Aufschluss über die Eignung für den Studiengang geben. 
 

a) Die Summe der im Abiturzeugnis erreichten Punkte wird durch 56 geteilt (max.15 
Punkte). Die sich ergebende Zahl wird auf eine Stelle hinter dem Komma berechnet. 
Es wird nicht gerundet. 

b) Die in der in der gymnasialen Oberstufe und in der Abiturprüfung in den Fächern 
ba) Mathematik, 
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bb) Deutsch, 
bc) der bestbenoteten, fortgeführten Fremdsprache (bei mehreren Fremdsprachen 

wird zunächst vorrangig der in allen vier Halbjahren der Oberstufe belegte Kurs, 
sodann vorrangig der mit dem besten Ergebnis abgeschlossene Kurs gewertet) 
und  

bd) dem Leistungs- oder Neigungsfach Wirtschaft (oder vergleichbare Benennung) 
erreichten Punkte (max. je 15 Punkte pro Halbjahr)  

 werden unabhängig davon, ob das Fach in allen vier Halbjahren belegt wurde oder 
ob es in die allgemeine Durchschnittsnote eingegangen ist (geklammerter Wert), 
addiert und danach durch 20 dividiert. Das Fach Mathematik wird dabei doppelt 
gewertet. Der Teiler verringert sich um die Zahl der Halbjahre, für die keine 
Halbjahrespunktzahlen ausgewiesen sind, um eins (bei Mathematik um 2) pro 
Halbjahr. Der Teiler erhöht sich für jedes der unter ba) bis bd) genannten Fächer in 
der Abiturprüfung um eins (bei Mathematik um 2). Ist in einem dieser Fächer 
sowohl eine schriftliche als auch eine mündliche Note in der Abiturprüfung 
vorhanden, wird daraus der Durchschnitt genommen. Die sich ergebende Zahl 
wird auf eine Dezimalstelle hinter dem Komma berechnet und nicht gerundet (max. 
15 Punkte). Liegt der HZB ein abweichendes Notenschema zugrunde, mit 
welchem die beschriebene Berechnung nicht durchführbar ist, so wird hinsichtlich 
der besonderen Notenberechnung für die Fächer ba) bis bd) so verfahren, dass 
dem oben aufgeführten Verfahren möglichst entsprochen wird. Ist dies nicht 
möglich, wird die Punktzahl aus a) übernommen. 

c) Ausländische Noten sind nach den Richtlinien der KMK in deutsche Noten 
umzurechnen. Ist Deutsch nicht Landessprache, tritt anstelle des im Fach Deutsch 
erzielten Ergebnisses das in der Landessprache erzielte Ergebnis; in diesem Fall kann 
Deutsch als fortgeführte Fremdsprache gewertet werden. 

 
(2) Für eine Berufsausbildung, berufspraktische Tätigkeit, besondere Vorbildung oder 
außerschulische Leistungen und Qualifikationen, die Aufschluss über die Eignung für den 
Studiengang geben, wird die Gesamtpunktzahl um bis zu sechs Punkte verbessert. Hierbei 
werden insbesondere nachstehende Kriterien folgendermaßen bewertet: 
 

a. abgeschlossene Berufsausbildung mit Berufserfahrung: 4 Punkte 
b. abgeschlossene Berufsausbildung ohne Berufserfahrung: 3 Punkte 
c. freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr oder Bundesfreiwilligendienst oder 

freiwilliger Wehrdienst: 2 Punkte 
d. pro Praktikum mit qualifiziertem Nachweis über eine dem wirtschaftswissenschaftlichen 

Studium förderliche Tätigkeit von sechs Wochen oder länger: 1 Punkt, max. 2 Punkte. 
e. halb- bis einjähriger Auslandsaufenthalt im Rahmen eines freiwilligen sozialen oder 

ökologischen Jahres oder im Rahmen des Weltwärts-Programms oder im Rahmen 
eines Schüleraustauschs (z.B. High School) mit Zeugnis: 2 Punkte (ggf. zusätzlich zu 
Punkt c.) 

 
(3) Die Rangfolge der Teilnehmer am Auswahlverfahren wird wie folgt festgelegt: 
 

a) Die Punktzahlen nach Absatz 1 a), 1 b) und 2 werden addiert (max. 36 Punkte). 
b) Unter allen Teilnehmern am Auswahlverfahren wird eine Rangliste auf der Grundlage 

der so ermittelten Punktzahl gebildet. Die sich ergebende Zahl wird auf eine Stelle 
hinter dem Komma gerechnet. Es wird nicht gerundet. Bei Ranggleichheit gilt § 16 
HVVO. 
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Artikel 8 
 
§ 7 (alt 9) (Nichtteilnahme, Gesprächsabbruch) wird gestrichen. 
 

Artikel 9 
 
§ 11 (Abschluss des Auswahlverfahrens) wird wie folgt angepasst: 
 
§ 8 Abschluss des Auswahlverfahrens 
Dem Rektor wird vom Vorsitzenden der Auswahlkommissionen die Rangliste nach § 6 Abs. 3 
für die Reihenfolge bei der Zulassung vorgeschlagen. Den Zulassungsbescheid erteilt die 
Zentrale Verwaltung, Studentenabteilung.  
 

Artikel 10 
 
§ 12 (In-Kraft-Treten) wird wie folgt gefasst: 
 
§ 9 In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft.  
 
 
 
Tübingen, den 12.03.2015 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor
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Zweite Satzung zur Änderung der Satzung der Universität Tübingen für das 

hochschuleigene Auswahlverfahren in den Studiengängen Accounting and 

Finance, Economics and Finance, General Management, International 

Economics, Management & Economics und Economics mit akademischer 

Abschlussprüfung Master of Science 

 

Aufgrund von § 6 Abs. 2 und 4 des Hochschulzulassungsgesetzes (HZG) vom 22. März 
1993 (GBl. S. 201) in der Fassung vom 15. September 2005 (GBl. S. 630), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 01. April 2014 (GBl. S. 99, 168), §§ 59 Abs. 1 Sätze 1 und 
2, 63 Abs. 2 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 01. Januar 2005 (GBl. S. 1) in der 
Fassung vom 01. April 2014 (GBl. S. 99) und von § 20 Abs. 4 der Hochschulvergabeverord-
nung (HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 63, ber. S. 115), zuletzt  geändert durch die 
Verordnung vom 09. Mai 2014 (GBl. S. 262), hat der Senat der Universität Tübingen am 12. 
März 2015 die nachfolgende Satzung beschlossen. 
 
 
 

Artikel 1 
 
Die Satzung der Universität Tübingen für das hochschuleigene Auswahlverfahren in den 
Studiengängen Accounting and Finance, Economics and Finance, General Management, 
International Economics, Managerial Economics und Quantitative Economics mit 
akademischer Abschlussprüfung Master of Science (Neufassung) vom 21.06.2012 (Amtliche 
Bekanntmachungen Nr. 10/2012, S. 435), geändert durch die Erste Satzung zur Änderung 
der Satzung der Universität Tübingen für das hochschuleigene Auswahlverfahren in den 
Studiengängen Accounting and Finance, Economics and Finance, General Management, 
International Economics, Managerial Economics und Economics mit akademischer 
Abschlussprüfung Master of Science vom 10.04.2014 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 3/ 
2014, S. 48), erhält eine neue Bezeichnung und wird folgendermaßen geändert:  
Die den Studiengang bezeichnenden Worte „Managerial Economics“ in der Überschrift der 
Satzung und in § 1 (Anwendungsbereich) werden durch die Worte „Management & 
Economics“ ersetzt.  
 

Artikel 2 
 
§ 6 (Kriterien für die Vorauswahl (erste Stufe))  Abs. 4 wird wie folgt geändert:  
 
In Satz 1 werden nach dem Wort „Studiengängen“ die Worte „Economics and Finance, 
International Economics und Economics“ durch die Worte „Economics and Finance, 
International Economics, Economics und Management & Economics“ ersetzt. 
Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: Durch alle Studienbewerber ist der Nachweis der 
Englischkenntnisse durch einen der folgenden Sprachtests zu erbringen. 
 

Artikel 3 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität Tübingen in Kraft. 
 
Tübingen, den 12.03.2015 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Kognitionswissenschaft mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of 

Science (B. Sc.) – Allgemeiner Teil –  

 

Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 32 Abs. 3 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung vom 
01.04.2014 (GBl. S. 99), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 
12.03.2015 den nachstehenden Allgemeinen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der 
Universität Tübingen für den Studiengang Kognitionswissenschaft mit akademischer 
Abschlussprüfung Bachelor of Science (B. Sc.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 23.03.2015 erteilt. 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Allgemeiner Teil 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 Struktur des Bachelor-Studienganges 
§ 2 Graduierung 
§ 3 Fächer, überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen 
§ 4 Prüfungsausschuss 
§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer 
§ 6 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
II. Prüfungen im Bachelor-Studiengang 
A. Orientierungsprüfung 
§ 7 Zweck der Orientierungsprüfung 
§ 8 Umfang und Art der Orientierungsprüfung 
§ 9 Zeitpunkt der Orientierungsprüfung 
§ 10 Zeugnis über die Orientierungsprüfung 
B. Zwischenprüfung 
§ 11 (Keine Zwischenprüfung) 
§§ 12 bis 14(nicht belegt) 
C. Bachelor-Prüfung 
§ 15 Zweck der Prüfung 
§ 16 Umfang und Art der Bachelor-Prüfung 
§ 16a  Zeitpunkt der Bachelorprüfung 
III. Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 17 Erwerb von ECTS-Punkten 
§ 18 Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 19 Meldung und Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
§ 20 Mündliche Prüfungsleistungen 
§ 21 Schriftliche Prüfungsleistungen 
§ 22 Bewertung der Prüfungsleistungen 
IV. Bachelor-Arbeit 
§ 23 Voraussetzungen für die Zulassung zur Bachelor-Arbeit 
§ 24 Zulassungsverfahren 
§ 25 Bachelor-Arbeit 
V. Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 
§ 26 Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 
VI. Wiederholung nicht bestandener Prüfungen 
§ 27 Wiederholung studienbegleitender Prüfungsleistungen 
§ 28 Wiederholung der Bachelor-Arbeit 
VII. Bachelor-Gesamtnote 
§ 29 Bildung der Bachelor-Gesamtnote 
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VIII. Prüfungszeugnis, Urkunde, Bescheinigung 
§ 30 Zeugnis und weitere Nachweise 
§ 31 Urkunde 
§ 32 Bescheinigung bei Nichtbestehen der Gesamtprüfung 
IX. Schlussbestimmungen 
§ 33 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 34 Schutzbestimmungen 
§ 35 Ungültigkeit einer Prüfung bzw. Prüfungsleistung 
§ 36 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 37 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 
 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
  

§ 1 Struktur des Bachelor-Studienganges  
 
(1) 1Der Studiengang Kognitionswissenschaft mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor 
of Science (B. Sc.) (im Folgenden: Bachelor-Studiengang) gliedert sich in fachspezifische 
Leistungen und den Bereich überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen (Studium 
Professionale). 
 
(2) 1In dem Bachelor-Studiengang wird das European Credit Transfer and Accumulation 
System (ECTS) angewendet, d.h. allen Komponenten des Studiums sind ECTS-Punkte 
(Leistungspunkte, Credits, LP, CP, ECTS) zugewiesen, deren jeweilige Anzahl sich nach 
dem voraussichtlich erforderlichen Arbeitsaufwand (workload) der Studierenden richtet.  
 
(3) 1Der Bachelor-Studiengang ist modular aufgebaut. 2In dem Besonderen Teil der 
Prüfungsordnung bzw. im Modulhandbuch werden Art, Umfang und Inhalt der zu belegenden 
Module und die diesen zugeordneten Leistungspunkte festgelegt. 3Für die Vermittlung von 
Kompetenzen im Bereich Studium Professionale hat vorrangig die Satzung zum Erwerb 
überfachlicher berufsfeldorientierter Kompetenzen (Studium Professionale) für 
Bachelorstudiengänge der Universität Tübingen in ihrer jeweils gültigen Fassung Geltung. 
  
(4) Der Bachelor-Studiengang ist mit einem studienbegleitenden Prüfungssystem verbunden.  
 
(5) 1Der Studienumfang entspricht 180 ECTS-Punkten, von denen 15 ECTS-Punkte auf die 
Bachelorarbeit sowie das Abschluss-Kolloquium und 144 ECTS-Punkte auf die weiteren 
fachspezifischen Leistungen entfallen. 2Auf den Bereich überfachliche berufsfeldorientierte 
Kompetenzen entfallen insgesamt weitere 21 ECTS-Punkte. 3Neben der Bachelor-Arbeit ist 
ein mündliches Abschluss-Kolloquium über den Inhalt der Bachelor-Arbeit vorgesehen.  
 
(6) 1Die Regelstudienzeit des Studienganges bis zum Erwerb des akademischen Grades 
beträgt einschließlich aller zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen sowie etwa 
geforderten weiteren Leistungen wie bspw. Exkursionen und Praktika sechs Semester. 2Alle 
Studien- und Prüfungsleistungen und Prüfungen dieser Ordnung können vor dem dazu nach 
der Studien- und Prüfungsordnung vorgesehenen Zeitpunkt erbracht werden, sofern die für 
die Zulassung zu ihnen erforderlichen Leistungen nachgewiesen sind und entsprechende 
Kapazitäten bestehen. 
 
(7) Im Besonderen Teil kann vorgesehen werden, dass die Studierenden eine dem 
Studienziel dienende praktische Tätigkeit ableisten müssen.  
  

§ 2 Graduierung 
Aufgrund der bestandenen Bachelor of Science-Prüfung (im Folgenden: Bachelorprüfung) 
wird der akademische Grad "Bachelor of Science" (abgekürzt "B.Sc.") verliehen. 



 

Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2015, Nr.4, S. 47 

§ 3 Fächer, überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen 
  
(1) 1In dem Bachelor-Studiengang wird ein Bachelor-Fach studiert. 2Die wählbaren Module 
ergeben sich aus dem Besonderen Teil dieser Ordnung und werden im Modulhandbuch, das 
zu Beginn eines jeden Semesters herausgegeben wird, genauer spezifiziert. 
  
(2) 1Die Voraussetzungen für im Bereich überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen 
angebotene Module ergeben sich außerdem aus der Satzung zum Erwerb überfachlicher 
berufsfeldorientierter Kompetenzen (Studium Professionale) für Bachelorstudiengänge der 
Universität Tübingen. 2Die Leistungen im Bereich Studium Professionale sind für den 
Zeitraum zwischen dem ersten und dem einschließlich sechsten Semester vorgesehen, 
sofern im Besonderen Teil keine abweichenden Regelungen getroffen sind. 
 

§ 4 Prüfungsausschuss 
 
(1) 1Für die Organisation der Prüfungen und alle anderen durch diese Ordnung nicht 
ausdrücklich anderweitig zugewiesenen Aufgaben bildet die Mathematisch-
Naturwissenschaftliche Fakultät einen Prüfungsausschuss. 2Die oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses, das sie oder ihn im Verhinderungsfall vertretende Mitglied, die 
weiteren Mitglieder sowie deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter werden jeweils von der 
Fakultät bestellt. 3Der Prüfungsausschuss setzt sich aus Fakultätsmitgliedern wie folgt 
zusammen: 
 
1. drei hauptberufliche Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer,  
2. eine akademische Mitarbeiterin oder ein akademischer Mitarbeiter,  
3. eine Studierende oder ein Studierender (mit beratender Stimme).  
 
4Den Vorsitz im Prüfungsausschuss kann, auch stellvertretend, nur eine Professorin oder ein 
Professor führen. 5Die oder der Vorsitzende führt im Regelfall die laufenden Geschäfte des 
Prüfungsausschusses. 6Darüber hinaus kann der Ausschuss der oder dem Vorsitzenden, 
soweit dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, bestimmte Aufgaben widerruflich 
übertragen; dies gilt nicht für die Entscheidung über Widersprüche. 7Zur Erledigung der 
laufenden Geschäfte kann dem Prüfungsausschuss ein Prüfungsamt zur Seite gestellt 
werden. 8Beschlüsse des Prüfungsausschusses werden mit Stimmenmehrheit der Mitglieder 
gefasst, bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. 
9Wiederbestellung ist – auch mehrfach – zulässig; scheidet ein Mitglied aus, so wird das 
neue Mitglied bis zum Ende der laufenden Amtsperiode bestellt; nach Ablauf der Amtszeit 
bleiben die Mitglieder bis zur Bestellung der Neumitglieder im Amt. 
   
(2) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt drei Jahre, die der studentischen Mitglieder ein Jahr. 
 
(3) 1Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Ordnung 
eingehalten werden. 2Er berichtet der Fakultät regelmäßig über die Entwicklung der 
Prüfungen und der Studienzeiten einschließlich der Bearbeitungszeiten für die Bachelor-
Arbeiten sowie über die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. 3Der Prüfungsausschuss hat 
sicherzustellen, dass Leistungsnachweise und Prüfungsleistungen in den in dieser Ordnung 
festgelegten Zeiträumen erbracht bzw. abgelegt werden können. 4Zu diesem Zweck sollen 
die Studierenden rechtzeitig sowohl über Art und Zahl der zu erbringenden 
Leistungsnachweise und der zu absolvierenden Prüfungsleistungen als auch über die 
Termine, zu denen sie zu erbringen sind, und ebenso über den Aus- und Abgabezeitpunkt 
der Bachelor-Arbeit informiert werden. 5Der Prüfungsausschuss hat außerdem 
sicherzustellen, dass die gesetzlichen Schutzbestimmungen und insbesondere die gemäß § 
32 Absatz 3 Satz 2 Nr. 3 und 4 sowie Absatz 4 Nr. 5 LHG erforderlichen Bestimmungen der 
Prüfungsordnung eingehalten werden. 
 
(4) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei der Abnahme der 
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Prüfungen beobachtend zugegen zu sein. 2Die Rektorin oder der Rektor oder eine 
Vertreterin oder ein Vertreter, die oder der von ihr oder ihm benannt wurde, ist ebenfalls 
berechtigt, bei der Abnahme von Prüfungen zugegen zu sein.  
 
(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffentlich. 2Mitglieder des 
Prüfungsausschusses, die sie vertretenden Personen und etwa hinzugezogene Dritte 
unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 3Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, hat 
sie die oder der Vorsitzende zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
(6) 1Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder seiner oder seines 
Vorsitzenden sind der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mit 
Begründung unter Angabe der Rechtsgrundlage mitzuteilen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 2Widersprüche gegen diese Entscheidungen sind 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung schriftlich an den 
Prüfungsausschuss zu richten. 3Hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch nicht ab, so 
ist dieser dem für die Lehre zuständigen Mitglied des Rektorats zur Entscheidung 
vorzulegen. 
 

§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer 
 
(1) 1Der Prüfungsausschuss bestellt Prüferinnen und Prüfer und soweit nach den 
Regelungen dieser Ordnung notwendig Beisitzerinnen und Beisitzer für die einzelnen 
Prüfungen. 2Er kann die Bestellung der oder dem Vorsitzenden übertragen. 3Vorschläge der 
Kandidatin oder des Kandidaten für potentielle Prüferinnen oder Prüfer können berücksichtigt 
werden, ein Anspruch darauf besteht jedoch nicht. 4Die Beisitzerin oder der Beisitzer führt 
das Protokoll. 5Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer kann nur bestellt werden, wer den 
Abschluss des entsprechenden Studiengangs oder einen gleichwertigen Abschluss besitzt. 
 
(2) 1Befugt zur Abnahme von Prüfungen sind nur Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer, Privatdozentinnen und Privatdozenten sowie ferner akademische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen auf Vorschlag des Dekanats vom Rektorat  die 
Prüfungsbefugnis übertragen wurde. 2Sonstige Angehörige des wissenschaftlichen 
Personals wie insbesondere Lehrbeauftragte können insoweit nur dann ausnahmsweise zu 
Prüferinnen oder Prüfern bestellt werden, wenn Prüferinnen und Prüfer nach Satz 1 nicht in 
genügendem Ausmaß zur Verfügung stehen und wenn sie über eine dem Studienabschluss, 
zu dem die Prüfungsleistung gehört, mindestens gleichwertige Qualifikation im Prüfungsfach 
verfügen.  
 
(3) 1Bei studienbegleitenden Prüfungsleistungen ist, sofern keine abweichende gesonderte 
Bestellung erfolgt, dasjenige Mitglied des Lehrkörpers im Sinne des Absatzes 2 Prüferin oder 
Prüfer, welches die Lehrveranstaltung durchgeführt hat. 2Im Verhinderungsfall bestellt der 
Prüfungsausschuss ein anderes prüfungsberechtigtes Mitglied des Fachs, das am 
Lehrprogramm des Bachelor-Studiengang beteiligt ist. 3Wird bei studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen die Wiederholungsprüfung im Rahmen der für die jeweilige Prüfung 
vorgesehenen regulären Prüfungstermine durchgeführt, so ist dasjenige Mitglied des 
Lehrkörpers Prüferin oder Prüfer, welches als Prüferin oder Prüfer für die Prüfung an diesem 
regulären Prüfungstermin vorgesehen ist; wird die Wiederholungsprüfung nicht im Rahmen 
dieser Termine durchgeführt, so wird eine Prüferin oder ein Prüfer bestellt.  
 
(4) Für Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer gelten § 4 Absatz 5 Sätze 
2 und 3 entsprechend. 
 

§ 6 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Studien- und Prüfungsleistungen, Studienabschlüsse sowie Studienzeiten, die in Studi-
engängen an der Universität Tübingen, anderen staatlichen oder staatlich anerkannten 
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Hochschulen und Berufsakademien der Bundesrepublik Deutschland oder in Studiengängen 
an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden sind, 
werden angerechnet, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher 
Unterschied zu den Leistungen oder Abschlüssen besteht, die ersetzt werden. 2Die Aner-
kennung dient der Fortsetzung des Studiums, dem Ablegen von Prüfungen, der Aufnahme 
eines weiteren Studiums oder der Zulassung zur Promotion. 3Soweit Vereinbarungen und 
Abkommen der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten über Gleichwertigkeiten im 
Hochschulbereich (Äquivalenzabkommen) Studierende ausländischer Staaten abweichend 
von Satz 1 und Satz 2 begünstigen, gehen die Regelungen der Äquivalenzabkommen vor; 
darüber hinaus sind Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften, von Kooperati-
onsvereinbarungen und von Programmen über einen Doppel- oder gemeinsamen Abschluss 
zu beachten. 4Die an der Universität Tübingen oder einer anderen deutschen Hochschule 
derselben Hochschulart in dem gleichen oder verwandten Studiengang abgelegte Vor- oder 
Zwischenprüfung wird anerkannt. 
 
(2) Die Teilnahme an anerkannten Fernstudieneinheiten wird wie das entsprechende Prä-
senzstudium auf die Studienzeit angerechnet. 
 
(3) 1Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten sind auf ein 
Hochschulstudium anzurechnen, wenn  
 
1. zum Zeitpunkt der Anrechnung die für den Hochschulzugang geltenden 

Voraussetzungen erfüllt sind,  
2. die auf das Hochschulstudium anzurechnenden Kenntnisse und Fähigkeiten den 

Studien- und Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau 
gleichwertig sind und  

3. die Kriterien für die Anrechnung im Rahmen einer Akkreditierung überprüft worden 
sind.  

 
2Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten dürfen höchstens 
50 Prozent des Hochschulstudiums ersetzen. 3Für die Anrechnung ist insbesondere zu 
prüfen, ob die außerhalb des Hochschulsystems erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen in Art und Umfang den Leistungen, die ersetzt 
werden, gleichwertig sind. 4Bei der Entscheidung ist auch die Form der Vermittlung der 
Kompetenzen zu berücksichtigen. 5Soweit möglich erfolgt die Anrechnung nach den 
Richtlinien und Vorgaben der Zentralstelle für Ausländisches Bildungswesen (ZAB). 
 
(4) 1Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten, soweit die 
Notensysteme vergleichbar sind, zu übernehmen und nach dem in § 22 angegebenen 
Bewertungsschlüssel in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. 2Bei 
unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen, in diesem 
Fall erfolgt keine Einbeziehung in die Berechnung der Modulnoten und der Gesamtnote und 
die für deren Berechnung vorgesehenen Regelungen werden unter Berücksichtigung dieser 
Tatsache entsprechend angewendet. 3Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Transcript of 
Records ist zulässig. 4Darüber hinaus kann der Prüfungsausschuss Regelungen für die 
Umrechnung der an einer anderen Hochschule, insbesondere einer Partnerhochschule, 
erteilten Bewertungen festlegen. 
 
(5) 1Es obliegt der Antragstellerin oder dem Antragsteller, die erforderlichen Informationen 
über die anzuerkennende Leistung bereitzustellen. 2Die Beweislast dafür, dass ein Antrag 
die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt bei der Stelle, die das 
Anerkennungsverfahren durchführt. 
(6) Für die Anrechnung von Leistungspunkten aus Kontaktstudien auf ein Hochschulstudium 
gelten Absatz 1, Absatz 2, Absatz 4 Sätze 1 bis 3 und Absatz 5 entsprechend, wenn zum 
Zeitpunkt der Anrechnung die für den Hochschulzugang geltenden Voraussetzungen erfüllt 
sind. 
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II. Prüfungen im Bachelor-Studiengang 
  

A. Orientierungsprüfung 
 

§ 7 Zweck der Orientierungsprüfung 
 
Mit der Orientierungsprüfung zeigen die Studierenden, dass sie den Anforderungen an ein 
wissenschaftliches Studium in den von ihnen gewählten Studienfächern gewachsen sind und 
dass sie insbesondere die fachlichen und methodischen Fertigkeiten erworben haben, die 
erforderlich sind, um das Studium mit Erfolg fortsetzen zu können. 
 

§ 8 Umfang und Art der Orientierungsprüfung  
 
(1) Die Orientierungsprüfung wird studienbegleitend durchgeführt.  
 
(2) Inhalt und Umfang der studienbegleitenden Prüfungsleistungen der Orientierungsprüfung 
sowie gegebenenfalls erforderliche Ergänzungsleistungen und etwaige weitere, besondere 
Zulassungsvoraussetzungen ergeben sich aus dem Besonderen Teil dieser 
Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch.  
 
(3) Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn alle erforderlichen studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen bestanden sind und die etwaig erforderlichen Ergänzungsleistungen 
erfolgreich erbracht wurden. 
 
(4) Die Orientierungsprüfungsleistungen sind im Rahmen der Regelungen des Besonderen 
Teils zugleich Bestandteil der studienbegleitenden Prüfungen der Bachelor-Prüfung. 
 

§ 9 Zeitpunkt der Orientierungsprüfung 
 
1Die gemäß § 8 für die Orientierungsprüfung erforderlichen Leistungen sind bis zum Ende 
des zweiten Semesters zu erbringen. 2Die Prüfungsleistungen können einmal im 
nächstmöglichen folgenden Semester wiederholt werden. 3Wer diese Prüfungsleistungen 
nicht spätestens bis zum Ende des dritten Semesters erbracht hat, verliert den 
Prüfungsanspruch, es sei denn, die Fristüberschreitung ist von der oder dem Studierenden 
nicht zu vertreten. 4Hierüber entscheidet der Prüfungsausschuss, dies kann auch auf Antrag 
der oder des Studierenden geschehen.   
 

§ 10 Zeugnis über die Orientierungsprüfung 
 
(1) 1Über die bestandene Orientierungsprüfung wird auf schriftlichen Antrag ein Zeugnis 
ausgestellt, welches die Gesamtnote der Orientierungsprüfung enthält. 2Das Zeugnis ist von 
der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 3Es trägt das 
Datum des Tages, an dem die letzte zur Orientierungsprüfung gehörende Prüfungsleistung 
erbracht worden ist. 
(2) Die Bildung der Gesamtnote der Orientierungsprüfung wird im Besonderen Teil dieser 
Prüfungsordnung geregelt. 
 

B. Zwischenprüfung 
 

§11 Keine Zwischenprüfung 
 
Eine Zwischenprüfung findet nicht statt. 
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§§ 12 bis 14 (nicht belegt) 
 

C. Bachelor-Prüfung  
 

§ 15 Zweck der Prüfung 
 
1Die Bachelor-Prüfung in Kognitionswissenschaft bildet einen ersten berufsqualifizierenden 
Regel-Abschluss auf dem Gebiet der Kognitionswissenschaft. 2Mit der Bachelor-Prüfung 
weisen die Studierenden nach, dass 
 

- sie in ihren Studienfächern über ein breites Grundwissen und eine systematische 
Orientierung sowie über vertiefte Kenntnisse in selbstgewählten Gebieten der 
Kognitionswissenschaft verfügen und das methodische Instrumentarium dieses Fachs 
in dem Maße beherrschen, das für die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in 
verschiedenen Praxisfeldern notwendig ist; 

- sie sich durch den Erwerb von überfachlichen, berufsfeldorientierten 
Zusatzqualifikationen mit der praktischen Umsetzung ihrer im Bachelor-Studium 
erworbenen wissenschaftlichen Erkenntnisse vertraut gemacht haben. 

 

§ 16 Umfang und Art der Bachelor-Prüfung 
  
(1) 1Die Bachelor-Prüfung besteht neben den geforderten Studienleistungen aus 
studienbegleitenden Prüfungsleistungen, der Bachelorarbeit und dem zur Bachelor-Arbeit 
gehörigen Abschluss-Kolloquium, sie ist bestanden, wenn diese erfolgreich erbracht wurden. 
2Im Besonderen Teil bzw. dem Modulhandbuch ist geregelt, in welchen Modulen 
endnotenrelevante studienbegleitende Prüfungsleistungen zu erbringen sind. 
 
(2) Art und Umfang der Prüfungsleistungen sowie die Prüfungsanforderungen und etwaige 
weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen sind im Besonderen Teil dieser 
Prüfungsordnung bzw. im Modulhandbuch geregelt.  
 
(3) Das Modulhandbuch enthält folgende Angaben zu den einzelnen Modulen: 
 
1. Name des Moduls, 
2. Inhalte und Qualifikationsziele, 
3. Lehrform(en) gemäß § 4 Satz 1 des Besonderen Teils, 
4. Teilnahmevoraussetzungen und -beschränkungen, 
5. Verwendbarkeit des Moduls und empfohlenes Semester, 
6. die gemäß dieser Ordnung festgelegten Leistungspunkte, die Voraussetzungen für 

deren Vergabe, insbesondere die Prüfungsanforderungen für die jeweilige Prüfung, 
sowie ob eine Vergabe von Noten erfolgt, 

7. Häufigkeit des Angebots, 
8. Arbeitsaufwand und Dauer der Lehrveranstaltung(en). 
 

§ 16a Zeitpunkt der Bachelorprüfung 
 
1Die Bachelorprüfung soll bis zum Ende des sechsten Semesters abgelegt werden. 2Ist die 
Bachelorprüfung einschließlich etwaiger Wiederholungen bis zum Ende des zehnten 
Semesters nicht abgeschlossen, so erlischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, dass die 
Kandidatin oder der Kandidat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten hat. 3Im letzteren Fall 
entscheidet der Prüfungsausschuss auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten über 
eine angemessene Verlängerung. 
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III. Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
 

§ 17 Erwerb von ECTS-Punkten  
 
(1) 1Die für die einzelnen Lehrveranstaltungen, Module oder sonstigen Leistungen 
vorgesehenen ECTS-Punkte werden vergeben, wenn jeweils alle erforderlichen Prüfungs- 
und  Studienleistungen sowie etwaige weitere Ergänzungsleistungen erfolgreich erbracht 
wurden. 2Bei benoteten Leistungen erfolgt die Vergabe von ECTS-Punkten unabhängig von 
der erteilten Bewertung, sofern diese mindestens „ausreichend“ lautet.  
 
(2) 1Im Besonderen Teil bzw. im Modulhandbuch ist geregelt, welches die erforderlichen 
Prüfungs- und Studienleistungen sowie etwaigen erforderlichen Ergänzungsleistungen sind 
und in welchen Modulen bzw. Lehrveranstaltungen Prüfungsleistungen zu erbringen sind. 
2Ist in einer Lehrveranstaltung oder einem Modul eine Prüfungsleistung zu erbringen, so 
kann für den Erwerb der dieser Lehrveranstaltung bzw. diesem Modul zugeordneten ECTS-
Punkte darüber hinaus das Erbringen von Studienleistungen sowie etwaigen weiteren 
Ergänzungsleistungen erforderlich sein. 3In denjenigen Lehrveranstaltungen bzw. Modulen, 
in denen keine Prüfungsleistung zu erbringen ist, erfolgt der Erwerb der vorgesehenen 
ECTS-Punkte durch das Erbringen von Studienleistungen und etwaigen 
Ergänzungsleistungen.  
 
(3) Art, Form, Zahl und Umfang der erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen sowie 
etwaigen Ergänzungsleistungen sind grundsätzlich so festzulegen, dass der für ihre 
Erbringung erforderliche Zeitaufwand den der jeweiligen Veranstaltung bzw. dem jeweiligen 
Modul zugeordneten ECTS-Punkten entspricht. 
  

§ 18 Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Studienleistungen sind individuelle schriftliche, mündliche oder praktische Leistungen, 
die von den Studierenden in der Regel im Zusammenhang mit Lehrveranstaltungen erbracht 
werden. 2Die erbrachten Studienleistungen sind von der Leiterin oder dem Leiter der 
jeweiligen Lehrveranstaltung zu bewerten. 3Sie können auch in unbenoteter Form 
vorgesehen werden. 
 
(2) 1Studienbegleitende Prüfungsleistungen im Sinne dieser Prüfungsordnung sind (jeweils 
einschließlich der dazugehörigen Wiederholungsprüfungen) die Modulabschlussprüfungen; 
sie können sich auch aus mehreren Komponenten zusammensetzen. 2In den Besonderen 
Teilen dieser Prüfungsordnung bzw. im Modulhandbuch ist festgelegt, in welcher Art die 
Modulabschlussprüfungen zu erbringen sind: Mündlich und / oder schriftlich und / oder 
praktisch.  3Der Besondere Teil dieser Ordnung kann auch andere kontrollierte, nach 
gleichen Maßstäben bewertbare Prüfungsleistungen vorsehen. 4Die Bachelor-Arbeit sowie 
etwa zu dieser gehörige mündliche Bachelorprüfungen, zu dieser gehörige Kolloquien und 
mündliche Prüfungen über den Inhalt der Bachelor-Arbeit sind nicht studienbegleitend.  
 
(3) Der Zeitpunkt, die Art und der Umfang der studienbegleitenden Prüfungsleistungen bzw. 
Studienleistungen und etwaigen Ergänzungsleistungen sind von der Leiterin oder dem Leiter 
der Lehrveranstaltung – in der Regel zu Beginn der Lehrveranstaltung – allen Studierenden, 
die an derselben teilnehmen, bekannt zu geben. 
(4) 1Macht eine Kandidatin oder ein Kandidat durch Vorlage eines ärztlichen Attestes 
glaubhaft, dass er wegen länger andauernder oder ständiger gesundheitlicher Beschwerden, 
Beeinträchtigungen oder Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder 
teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so gestattet ihr oder ihm die oder der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf Antrag, die Prüfungsleistungen innerhalb einer 
verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form 
zu erbringen. 2Entsprechendes gilt für Studien- und sonstige Leistungen. 3Dasselbe gilt bei 
Krankheit eines von ihr oder ihm überwiegend allein zu versorgenden Kindes. 



 

Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2015, Nr.4, S. 53 

(5) 1Beurlaubte Studierende sind nicht berechtigt, Lehrveranstaltungen zu besuchen und an 
Prüfungsleistungen teilzunehmen, die studienbegleitend als Teil einer Lehrveranstaltung 
abzulegen sind. 2Sie nehmen an der Selbstverwaltung der Hochschule nicht teil. 3Über die 
Teilnahme an nicht studienbegleitenden Prüfungsleistungen entscheidet der 
Prüfungsausschuss auf Antrag. 4Beurlaubte Studierende, die gemäß § 61 Absatz 3 LHG  
Schutzzeiten entsprechend dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz oder Zeiten der 
Pflege von pflegebedürftigen nahen Angehörigen im Sinne des Pflegezeitgesetzes, die 
pflegebedürftig im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch sind, in Anspruch nehmen, 
sind berechtigt, an Lehrveranstaltungen teilzunehmen und Studien- und Prüfungsleistungen 
zu erbringen. 5Das Nähere regelt die vorrangige Zulassungs- und Immatrikulationsordnung 
der Universität Tübingen in der jeweils gültigen Fassung.  
 
(6) 1Art, Inhalt und Umfang der Studienleistungen und studienbegleitenden und sonstigen 
Prüfungsleistungen, Prüfungsanforderungen sowie ggf. erforderliche Ergänzungsleistungen 
und etwaige weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen können auch im 
Modulhandbuch festgelegt werden. 2Regelungen in der Studien- und Prüfungsordnung 
gehen den Regelungen im Modulhandbuch jedoch vor.  
 
(7) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass die jeweiligen 
Prüfungstermine rechtzeitig bekannt gegeben werden.   
 

§ 19  Meldung und Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
  
(1) Für jede studienbegleitende Prüfungsleistung müssen sich die Studierenden bis zu einem 
vom Prüfungsausschuss festgelegten Termin entsprechend den vom Prüfungsausschuss 
festgelegten Regelungen anmelden.  
  
(2) Zu einer studienbegleitenden Prüfungsleistung kann nur zugelassen werden, wer  
 
1. an der Universität Tübingen im betreffenden Fach des Bachelor-Studienganges 

eingeschrieben ist,  
2. seinen Prüfungsanspruch im betreffenden Fach des Bachelor-Studienganges nicht 

verloren hat,  
3. die Bachelor- bzw. Abschluss-Prüfung im betreffenden Fach nicht endgültig nicht 

bestanden hat,  
4. die gemäß dem Besonderen Teil etwa weiteren notwendigen Voraussetzungen erfüllt.  
 
(3) 1Über die Zulassung zu einer studienbegleitenden Prüfungsleistung entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 2Wird die Zulassung abgelehnt, erhält die oder der Studierende 
innerhalb von vier Wochen hierüber einen schriftlichen Bescheid, der zu begründen und mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 3Die Zulassung ist zu versagen, wenn  
 
1. die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind,  
2. die Unterlagen unvollständig sind und trotz Aufforderung nicht fristgemäß 

vervollständigt worden sind.  
 
4Die Zulassung kann darüber hinaus versagt werden, wenn sich die oder der Studierende im 
betreffenden Fach des Bachelor-Studienganges in einem laufenden Prüfungsverfahren 
befindet. 5Andere Ablehnungsgründe sind nicht zulässig.  
 

§ 20 Mündliche Prüfungsleistungen 
 
(1) Mögliche Formen mündlicher Prüfungsleistungen sind mündliche Prüfungen, Referate, 
Kolloquien. 
 
(2) 1Durch die mündlichen Prüfungsleistungen weist die Kandidatin oder der Kandidat nach, 
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dass sie oder er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle 
Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. 2Die Dauer einer 
mündlichen Prüfung beträgt je Prüfling in der Regel zwischen 15 und 30 Minuten. 3Die 
mündliche Prüfung findet in Gegenwart einer Beisitzerin oder eines Beisitzers statt.  
 
(3) 1Die wesentlichen Gegenstände und die wesentlichen Ergebnisse der mündlichen 
Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten, das von der Prüferin oder dem Prüfer und, 
soweit eine solche oder ein solcher hinzuzuziehen ist, von der Beisitzerin oder dem Beisitzer 
zu unterzeichnen ist. 2Das Ergebnis der mündlichen Prüfung ist der Kandidatin oder dem 
Kandidaten im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben.  
 
(4) 1Die Prüfungen sind nicht öffentlich. 2Studierende, die zu einem späteren Prüfungstermin 
die gleiche Prüfungsleistung erbringen wollen, können nach Maßgabe der räumlichen 
Verhältnisse als Zuhörerinnen oder Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, die Kandidatin 
oder der Kandidat widerspricht. 3Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung der 
Prüfungsergebnisse und die Bekanntgabe derselben an die Kandidatinnen und Kandidaten. 
 

§ 21 Schriftliche Prüfungsleistungen 
 
(1) Mögliche Formen schriftlicher Prüfungsleistungen sind insbesondere Klausuren, 
Hausarbeiten, Praktikumsberichte und Programmiercodes. 
 
(2) 1In Klausuren und in sonstigen schriftlichen Arbeiten weist die Kandidatin oder der 
Kandidat nach, dass sie oder er in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den 
Methoden ihres oder seines Faches ein Problem erkennen und Wege zu einer Lösung finden 
kann. 2Der Kandidatin oder dem Kandidaten  können mehrere Aufgaben gestellt werden, von 
denen sie oder er eine zur Bearbeitung auswählt. 3Die Dauer einer Klausur soll in der Regel 
mindestens 60 und höchstens 240 Minuten betragen.  
 
(3) 1Über den Verlauf von Klausuren ist ein Protokoll anzufertigen, in dem besondere 
Vorkommnisse, insbesondere Versuche einer Kandidatin oder eines Kandidaten, das 
Ergebnis durch Täuschung oder Benutzung nicht zulässiger Hilfsmittel zu beeinflussen, 
festzuhalten sind. 2Das Protokoll ist von den Aufsichtspersonen zu unterschreiben.  
 

§ 22 Bewertung der Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferinnen 
und Prüfern festgesetzt. 2Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu 
verwenden: 
 
1 = sehr gut    = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut  = eine Leistung, die erheblich über den 

durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend   = eine Leistung, die durchschnittlichen 

Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch 

den Anforderungen genügt; 
5 = nicht ausreichend  = eine Leistung, die wegen erheblicher 

Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt. 

 
3Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können die Noten um den Wert von 
0,3 angehoben oder gesenkt werden. 4Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 werden nicht 
vergeben. 
 
(2) Die Noten in den Modulen lauten: 
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bei einem Durchschnitt bis 1,50 = sehr gut, 
bei einem Durchschnitt von 1,51 bis 2,50 = gut, 
bei einem Durchschnitt von 2,51 bis 3,50 = befriedigend, 
bei einem Durchschnitt von 3,51 bis 4,00 = ausreichend, 
bei einem Durchschnitt ab 4,01 = nicht ausreichend. 
 
(3) 1Sofern sich eine Modulabschlussprüfung aus mehreren benoteten Komponenten 
zusammensetzt, errechnet sich die Modulnote aus dem Durchschnitt der nach 
Leistungspunkten gewichteten Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen. 2Dabei werden 
zwei Dezimalstellen hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne 
Rundung gestrichen. 
 
(4) 1Sofern Prüfungsleistungen von mehreren Prüferinnen oder Prüfern bewertet werden, 
ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. 2Dabei gilt Absatz 
2 und Absatz 3 Satz 2 entsprechend.  
 
(5) Für die Bildung der Gesamtnote der Orientierungsprüfung (§ 10) gelten die Absätze 2 
und 3 entsprechend. 
 
(6) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für die 
Bewertung dieser Prüfungsleistung die Bestimmungen des Studienganges, aus dem die 
Prüfungsleistung stammt.  
 

IV. Bachelor-Arbeit 
 

§ 23 Voraussetzungen für die Zulassung zur Bachelor-Arbeit 
 
Zur Bachelor-Arbeit und dem zur Bachelor-Arbeit gehörigen Abschluss-Kolloquium kann nur 
zugelassen werden, wer: 
 
1. die Zulassungsvoraussetzungen entsprechend § 19 Absatz 2 erfüllt, 
2. die Orientierungsprüfung in den Studienfächern seines Studiengangs bestanden hat, 

und 
3. die im Besonderen Teil dieser Prüfungsordnung etwa geforderten weiteren fachlichen 

Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. 
 

§ 24 Zulassungsverfahren 
 
(1) 1Der Antrag auf Zulassung zur Bachelor-Arbeit sowie dem zur Bachelor-Arbeit gehörigen 
Abschluss-Kolloquium (Meldung) ist schriftlich beim Prüfungsausschuss zu stellen. 2In ihm ist 
der Studiengang anzugeben und gegebenenfalls die Prüferin oder der Prüfer zu benennen, 
die oder den die Kandidatin oder der Kandidat vorschlägt. 3Dem Antrag sind beizufügen: 
 
1. das Studienbuch oder die an seine Stelle getretenen Unterlagen, 
2. die Nachweise über das Vorliegen der in § 23 Ziffern 1 bis 5 genannten 

Voraussetzungen und 
3. eine Erklärung darüber, ob der Kandidat endgültig den Prüfungsanspruch im Bachelor-

Studiengang an einer Hochschule verloren hat oder eine nach der Studien- und 
Prüfungsordnung erforderliche studienbegleitende Prüfungsleistung oder die Bachelor- 
bzw. Abschluss-Prüfung im betreffenden Fach an einer Hochschule endgültig nicht 
bestanden hat und ob er sich in einem laufenden Prüfungsverfahren in demselben 
Studiengang befindet. 

 
(2) Ist es der Kandidatin oder dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Absatz 1 
erforderliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der 
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Prüfungsausschuss im Einzelfall gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen. 
 
(3) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(4) 1Die Kandidatin oder der Kandidat gilt als zugelassen, wenn der Antrag nicht innerhalb 
von zwei Wochen abgelehnt wird. 2Der Antrag muss abgelehnt werden, wenn die 
Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 3Die Zulassung kann darüber hinaus versagt 
werden, wenn sich die oder der Studierende im betreffenden Fach des Bachelor-
Studienganges in einem laufenden Prüfungsverfahren befindet. 4Andere Ablehnungsgründe 
sind nicht zulässig. 5Eine Ablehnung ist schriftlich zu begründen. 
 

§ 25 Bachelor-Arbeit  
 
(1) 1Die Bachelorarbeit ist eine Prüfungsarbeit. 2Sie soll zeigen, dass die Verfasserin oder 
der Verfasser in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem selbständig 
nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die so gewonnenen Ergebnisse 
sachgerecht schriftlich darzustellen. 3Das Thema ist dem Bereich der Kognitionswissenschaft 
zu entnehmen. 4Findet die Kandidatin oder der Kandidat keine Themenstellung für die 
Bachelorarbeit, so sorgt die oder der Vorsitzende des zuständigen Prüfungsausschusses auf 
schriftlichen Antrag hin dafür, dass die Kandidatin oder der Kandidat rechtzeitig ein Thema 
für ihre oder seine Bachelorarbeit erhält. 5Das Thema wird über den Prüfungsausschuss 
ausgegeben, der Zeitpunkt der Ausgabe und das Thema sind aktenkundig zu machen. 6Der 
Kandidatin oder dem Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, Vorschläge für das Thema der 
Bachelorarbeit zu machen; ein Anspruch auf deren Berücksichtigung besteht jedoch nicht.   
 
(2) 1Die Bearbeitungsfrist der Bachelor-Arbeit beträgt vier Kalendermonate, das Thema ist so 
festzulegen und die Aufgabenstellung ist von der Betreuerin oder dem Betreuer so zu 
begrenzen, dass die Bachelor-Arbeit innerhalb dieser Frist angefertigt werden kann. 2Die 
Abgabefrist kann in begründeten Fällen auf Antrag vom Prüfungsausschuss verlängert 
werden.  
 
(3) 1Die Arbeit soll, soweit im Besonderen Teil dieser Ordnung nichts Abweichendes geregelt 
ist, nach Wahl der oder des Studierenden in deutscher oder englischer Sprache verfasst 
sein; über Anträge auf Abfassung in einer anderen Sprache entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 2Die fertige Bachelorarbeit ist innerhalb der Bearbeitungsfrist in drei 
gebundenen Exemplaren beim Prüfungsausschuss und zusätzlich dort in einem vom 
Prüfungsausschuss festgelegten Dateiformat einzureichen. 3Der Zeitpunkt der Abgabe ist 
aktenkundig zu machen. 4Die Bachelorarbeit kann neben einem ausgedruckten Text auch 
multimediale Teile auf elektronischen Datenträgern enthalten, sofern die Themenstellung 
dies erfordert. 5Das Bewertungsverfahren soll spätestens vier Wochen nach Abgabe der 
Arbeit abgeschlossen sein; die Überwachung dieser Frist ist Aufgabe des 
Prüfungsausschusses. 6Ist eine Prüferin oder ein Prüfer krank oder in sonstiger Weise 
verhindert und kann deshalb die Frist nicht einhalten, kann der Prüfungsausschuss eine 
andere Prüferin oder einen anderen Prüfer bestellen. 
 
(4) Die Kandidatin oder der Kandidat hat der Bachelor-Arbeit eine persönlich unterzeichnete 
Erklärung beizufügen, in der sie oder er versichert, dass sie oder er die Arbeit selbständig 
verfasst, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel und Quellen benutzt hat, alle 
wörtlich oder sinngemäß aus anderen Werken übernommenen Aussagen als solche 
gekennzeichnet hat und dass die Arbeit  weder vollständig noch in wesentlichen Teilen 
Gegenstand eines anderen Prüfungsverfahrens gewesen ist und dass sie oder er die Arbeit 
weder vollständig noch in wesentlichen Teilen bereits veröffentlicht hat sowie dass das in 
Dateiform eingereichte Exemplar mit eingereichten gebundenen Exemplaren übereinstimmt. 
 
(5) 1Die Bachelorarbeit wird von einer Prüferin oder einem Prüfer bewertet, die oder der die 
Betreuerin oder der Betreuer der Arbeit sein kann. 2§ 22 Absatz 1 und Absatz 3 Satz 2 gelten 
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entsprechend.  
 
(6) 1Für das zur Bachelor-Arbeit gehörige Abschluss-Kolloquium gelten, soweit hier, im 
jeweiligen Besonderen Teil dieser Prüfungsordnung oder im Modulhandbuch nichts 
Abweichendes geregelt ist, die Regelungen über mündliche Prüfungsleistungen 
entsprechend. 2Es wird von einer Prüferin oder einem Prüfer bewertet und findet in 
zusätzlicher Gegenwart eines Beisitzers statt, für die Benotung gilt § 22.  
 

V. Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen  
 

§ 26 Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen  
 
(1) 1Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mindestens mit der Note „ausreichend“ 
(4,0) bewertet wurde; eine Modulabschlussprüfung, die sich aus mehreren benoteten 
Komponenten zusammensetzt, ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens 
„ausreichend“ (4,0) ist. 2Die Bachelor-Arbeit sowie das zur Bachelor-Arbeit gehörige 
Abschluss-Kolloquium sind bestanden, wenn sie mindestens mit der Note „ausreichend“ 
(4,0) bewertet wurden. 
 
(2) 1Hat die Kandidatin oder der Kandidat eine studienbegleitende Prüfungsleistung oder die 
Bachelor-Arbeit nicht bestanden, so erteilt die oder der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses ihr oder ihm hierüber Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung, die auch 
darüber Auskunft gibt, ob und in welchem Umfang die Prüfungsleistung wiederholt werden 
kann. 2Außer beim Nichtbestehen der Bachelor-Arbeit kann die Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses auch auf andere Art und Weise erfolgen. 3Für das zur Bachelor-Arbeit 
gehörige Abschluss-Kolloquium gelten die Regelungen zur Bachelor-Arbeit in den Sätzen 1 
und 2 entsprechend. 
 
(3) 1Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat eine studienbegleitende Prüfungsleistung, die 
Orientierungsprüfung oder die Bachelor-Arbeit endgültig nicht bestanden, wird ihr oder ihm 
auf ihren oder seinen Antrag hin gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise und der 
Exmatrikulationsbescheinigung vom Prüfungsausschuss eine Bescheinigung ausgestellt, die 
die erbrachten Prüfungsleistungen und ggf. Studienleistungen und deren Noten sowie die zur 
jeweiligen Prüfung noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die 
Prüfung nicht bestanden ist. 2Entsprechendes gilt, wenn der Prüfungsanspruch erloschen ist. 
 
(4) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für 
Bestehen und Nichtbestehen dieser Prüfungsleistung die Bestimmungen des 
Studienganges, aus dem die Prüfung stammt. 
 

VI. Wiederholung nicht bestandener Prüfungen  
 

§ 27 Wiederholung studienbegleitender Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Für die Wiederholung der zur Orientierungsprüfung gehörenden studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen gelten die Regelungen des § 9, sonstige studienbegleitende 
Prüfungsleistungen, die nicht bestanden wurden oder als nicht bestanden gelten, können 
zweimal wiederholt werden. 2Prüfungsanmeldungen gemäß § 19 Absatz 1 gelten zugleich 
als bedingte Anmeldung auch zu den entsprechenden Wiederholungsprüfungen. 3Bei einer 
Wiederholungsprüfung werden nur die Prüfungsleistungen wiederholt, die beim ersten 
Prüfungsversuch schlechter als mit einschließlich „ausreichend“ (4,0) benotet wurden; die 
Noten der übrigen Prüfungsleistungen des ersten Prüfungsversuchs werden bei der 
Notenberechnung berücksichtigt. 
 
(2) 1Die Wiederholungsprüfung ist – unter Beachtung der in § 9  genannten Orientierungs- 
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prüfungsfristen – in dem auf die nicht bestandene Prüfung nächstmöglichen folgenden 
Semester abzulegen und findet in der Regel zeitlich und vom Inhalt her im Rahmen der für 
diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. 2Bei Versäumnis der Frist für 
die Wiederholungsprüfung ist diese mit „nicht ausreichend“ (5,0) zu bewerten, es sei denn, 
die oder der Studierende hat das Versäumnis nicht zu vertreten.  
  
(3) Wurde die nicht bestandene Prüfung bzw. Prüfungsleistung spätestens sechs Wochen 
vor Beginn der Vorlesungszeit des folgenden Semesters erbracht und ist das Bestehen der 
Wiederholungsprüfung Bedingung für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung des folgenden 
Semesters oder für den Besuch einer Lehrveranstaltung des folgenden Semesters, so soll 
der oder dem Studierenden auf Antrag gegenüber dem Prüfungsausschuss Gelegenheit 
gegeben werden, die Wiederholungsprüfung so rechtzeitig abzulegen, dass sie oder er zu 
dieser Prüfungsleistung zugelassen werden kann bzw. die Lehrveranstaltung besuchen 
kann. 
 
(4) Zwischen der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses der Erstprüfung und der 
Wiederholungsprüfung müssen in der Regel mindestens vier Wochen liegen.  
 
(5) 1Bei einer Wiederholungsprüfung, die nicht im Rahmen der Prüfungstermine der auf die 
nicht bestandene Prüfung folgenden Semester abgelegt wird, kann die Art der zu 
erbringenden Prüfungsleistung von der in den fachspezifischen Bestimmungen und 
insbesondere im Modulhandbuch festgelegten Prüfungsart abweichen, sofern die 
fachspezifischen Gegebenheiten dies erfordern. 2Art und Umfang der in der 
Wiederholungsprüfung zu erbringenden Prüfungsleistungen sind der oder dem Studierenden 
in diesem Fall spätestens zusammen mit dem Wiederholungstermin mitzuteilen.  
 
(6) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht zulässig.  
 

§ 28 Wiederholung der Bachelor-Arbeit  
 
(1) 1Eine Bachelor-Arbeit, die nicht bestanden ist oder als nicht bestanden gilt, kann einmal 
wiederholt werden; eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. 2Der Antrag auf 
Wiederholung muss spätestens zwei Monate nach Bestandskraft des Prüfungsbescheides 
eingereicht werden; bei Versäumnis dieser Frist erlischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, 
die oder der Studierende hat das Versäumnis nicht zu vertreten. 3Das Thema kann nur 
einmal und nur innerhalb der ersten vier Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben 
werden; in diesem Fall beginnt die Frist für die Bearbeitung des Themas erneut von vorne zu 
laufen. 4Eine Rückgabe des Themas ist bei einer Wiederholung jedoch nur dann zulässig, 
wenn die oder der Studierende bei der Anfertigung seiner ersten Arbeit von dieser 
Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.  
(2) Die Wiederholung einer bestandenen Bachelor-Arbeit ist nicht zulässig.  
 
(3) 1Für das zur Bachelor-Arbeit gehörige Abschluss-Kolloquium gelten jeweils die 
Vorschriften des Absatzes 1 Satz 1, 2 und Absatz 2 entsprechend. 
 

VII. Bachelor-Gesamtnote  
 

§ 29 Bildung der Bachelor-Gesamtnote  
 
(1) Ist die Bachelor-Prüfung bestanden, so wird eine Bachelor-Gesamtnote gebildet, wobei 
als Berechnungsgrundlage jeweils die entsprechenden Dezimalnoten anzusetzen sind. 
 
(2) 1Die Berechnung der Bachelor-Gesamtnote ergibt sich aus den Besonderen Teilen dieser 
Prüfungsordnung. 2Für die Bachelor-Note gelten § 22 Absatz 2 und § 22 Absatz 3 Satz 2 
entsprechend.  
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(3) 1Die Bachelor-Gesamtnote “sehr gut” kann um das Prädikat “mit Auszeichnung” erweitert 
werden, um eine überragende Studienleistung besonders zu würdigen. 2Die Entscheidung 
darüber trifft der Prüfungsausschuss.   
 

VIII. Prüfungszeugnis, Urkunde, Bescheinigung  
 

§ 30 Zeugnis und weitere Nachweise  
 
(1) 1Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Bachelor-Prüfung bestanden, so erhält sie oder 
er ein Zeugnis. 2In das Zeugnis wird die Bachelor-Gesamtnote und das Thema der Bachelor-
Arbeit eingetragen. 3Das Zeugnis wird von der Dekanin oder dem Dekan der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät und vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
unterzeichnet. 4Es trägt das Datum des Tages, an dem die letzte zur Bachelor-Prüfung 
gehörende Prüfungsleistung erbracht worden ist. 5Es wird in deutscher Sprache ausgestellt, 
auf Antrag wird eine Übersetzung in englischer Sprache ausgehändigt.  
 
(2) 1Die Hochschule stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend dem „Diploma 
Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO, welches das Profil des 
Studiengangs darstellt, sowie eine Leistungsübersicht (Transcript of Records), jeweils in 
deutscher Sprache, aus; auf Antrag wird eine Übersetzung in englischer Sprache 
ausgehändigt.  
2Die Leistungsübersicht enthält folgende Angaben: 
 

- die im Laufe des Bachelor-Studiums belegten Module sowie  ihre Komponenten und 
ECTS-Punkte im fachspezifischen Bereich sowie im Bereich überfachlicher 
berufsfeldorientierter Kompetenzen, 

- die Modulnoten, 
- die Note der Bachelor-Arbeit und des zur Bachelor-Arbeit gehörigen Abschluss-

Kolloquiums. 
 
3Die Notenangaben erfolgen dabei jeweils in Form von Dezimalnoten. 
(3) 1Die Gesamtnote wird auf Grundlage des European Credit Transfer and Accumulation 
System ergänzt durch eine relative Note. 2Dies kann erfolgen insbesondere durch die 
Angabe eines ECTS-Grades nach der folgenden Bewertungsskala im Zeugnis oder in der 
Leistungsübersicht: 
 
 

die besten  10% Grad A  
die nächsten 25% Grad B  
die nächsten 30% Grad C 
die nächsten  25% Grad D 
die nächsten  10% Grad E 
nicht bestanden Grad F. 

 
3Sofern die hierzu erforderlichen Daten vorliegen, kann dies auch entsprechend dem ECTS 
Users‘ Guide durch eine ECTS-Einstufungstabelle (Angabe der statistischen Verteilung der 
Noten in von Hundert bestimmter Prüfungskohorten) im Diploma Supplement erfolgen. 
4Einzelheiten zur Angabe der relativen Note legt der Prüfungsausschuss unter 
Berücksichtigung der europäischen Rahmenvorgaben fest. 
   

§ 31 Urkunde 
  
(1) 1Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Bachelor-Prüfung erhält die Kandidatin oder der 
Kandidat eine Bachelor-Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. 2Darin wird die Verleihung 
des akademischen Bachelorgrades nach § 2 beurkundet. 3Auf Antrag wird auch eine 
englische Übersetzung der Urkunde ausgehändigt. 
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(2) Die Bachelor-Urkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan unterzeichnet und mit dem 
Siegel der Universität versehen. 
 
(3) Der akademische Grad darf erst nach der Aushändigung der Urkunde geführt werden.  

 

§ 32 Bescheinigung bei Nichtbestehen der Gesamtprüfung  
 
(1) Studierende, die die Bachelor-Prüfung endgültig nicht bestanden haben, erhalten 
hierüber vom Prüfungsausschuss einen schriftlichen Bescheid, der mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist.  
 
(2) 1Hat die oder der Studierende die Bachelor-Prüfung endgültig nicht bestanden, so wird ihr 
oder ihm auf Antrag eine von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
unterzeichnete schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen 
und ggf. Studienleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Bachelor-Prüfung insgesamt 
endgültig nicht bestanden ist. 2Entsprechendes gilt, wenn der Prüfungsanspruch erloschen 
ist.  
 

IX. Schlussbestimmungen  
 

§ 33 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß  
 
(1) 1Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn die Kandidatin oder 
der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint, ohne dass sie 
oder er sich  in der vom Prüfungsausschuss festgelegten Form fristgerecht von diesem 
abgemeldet hat oder wenn sie oder er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der 
Prüfung zurücktritt. 2Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche oder praktische Prüfungsleistung 
nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 3Die Abmeldung von einer 
schriftlichen oder praktischen Prüfungsleistung oder der Bachelor-Arbeit ohne Angabe von 
Gründen ist bis einschließlich einen Werktag (ohne Samstage) vor dem ersten Tag der 
Prüfung möglich. 4Bei mündlichen Prüfungsleistungen muss die Abmeldung spätestens drei 
Werktage (ohne Samstage) vor dem Tag des betreffenden Prüfungstermins erklärt werden. 
 
(2) 1Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem 
Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 2Bei 
Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten oder eines von ihm allein zu versorgenden 
Kindes kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden, in besonderen 
Zweifelsfällen kann ein amtsärztliches Attest verlangt werden. 3Werden die Gründe 
anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. 4Die bereits vorliegenden 
Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. 
 
(3) 1Versucht eine Kandidatin oder ein Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch 
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, so gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 2Eine Kandidatin 
oder ein Kandidat, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der 
jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder von der aufsichtführenden Person von 
der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 3In schwerwiegenden 
Fällen der Sätze 1 und 2 kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin oder den Kandidaten 
von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.  
 
(4) 1Über die Anerkennung der Gründe für Versäumnis und Rücktritt entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 2Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb einer Frist von einem 
Monat verlangen, dass Entscheidungen nach Absatz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft 
werden. 
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(5) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für die 
Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstöße hinsichtlich dieser 
Prüfungsleistungen die Bestimmungen des Studienganges, aus dem die Prüfung stammt. 
 

§ 34 Schutzbestimmungen  
 
(1) 1Die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Schutzfristen des Mutterschutzgesetzes sowie 
der Fristen für die Elternzeit nach Maßgabe des jeweils gültigen Gesetzes zum Elterngeld 
und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG) wird gewährleistet. 2Die 
Möglichkeit der Wahrnehmung von Familienpflichten nach § 32 Absatz 4 Nr. 5 LHG wird 
ebenfalls gewährleistet. 3Der Prüfungsausschuss entscheidet auf Antrag über die 
Fristverlängerung und deren Dauer. 
 
(2) 1Studierende, die, ohne studierunfähig zu sein, wegen länger andauernder Krankheit oder 
wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage sind, 
die Lehrveranstaltungen regelmäßig zu besuchen oder die erwarteten Studien- bzw. 
Prüfungsleistungen oder etwaige Ergänzungsleistungen zu erbringen, sind auf Antrag beim 
Prüfungsausschuss hin berechtigt, die Orientierungsprüfung innerhalb einer angemessenen 
Frist nach Ablauf der in dieser Prüfungsordnung hierfür vorgesehenen Fristen abzulegen. 
2Die oder der Studierende hat anzugeben, um welchen Zeitraum eine Verlängerung der 
Fristen beantragt wird, der Prüfungsausschuss entscheidet über die Dauer der 
Verlängerung. 3Dem Antrag sind entsprechende Nachweise, insbesondere ärztliche Atteste, 
beizulegen. 4In besonderen Zweifelsfällen kann die Universität die Vorlage eines 
amtsärztlichen Attestes verlangen. 5Die oder der Studierende ist verpflichtet, Änderungen in 
den Voraussetzungen unverzüglich mitzuteilen. 6Der Prüfungsausschuss hat zu prüfen, ob 
die vorstehend genannten Voraussetzungen vorliegen und teilt das Ergebnis sowie 
gegebenenfalls die neu festgesetzten Prüfungsfristen der oder dem Studierenden 
unverzüglich mit.  
(3) Eine Tätigkeit als gewähltes Mitglied in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder 
satzungsmäßigen Organen der Hochschule oder des Studierendenwerks während 
mindestens eines Jahres kann bis zu einem Studienjahr bei der Berechnung der 
Prüfungsfristen unberücksichtigt bleiben; die Entscheidung darüber trifft die Rektorin oder 
der Rektor. 
 

§ 35 Ungültigkeit einer Prüfung bzw. Prüfungsleistung  
 
(1) 1Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht , so kann, 
auch wenn diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt wird, die 
Note der Prüfungsleistung, bei deren Erbringung die Kandidatin oder der Kandidat getäuscht 
hat, berichtigt werden. 2Soweit dadurch erforderlich kann in diesen Fällen die Prüfung bzw. 
Prüfungsleistung für „nicht ausreichend“ und die Orientierungsprüfung bzw. die Bachelor-
Prüfung für nicht bestanden erklärt werden. 
(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung oder Prüfungsleistung 
nicht erfüllt, ohne dass die Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird 
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel 
durch das Bestehen der Prüfung bzw. Prüfungsleistung geheilt. 2Hat die Kandidatin oder der 
Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so können die Noten der 
Prüfungsleistungen, auf die sich die Täuschung bezog, für „nicht ausreichend“ erklärt und 
entsprechend berichtigt werden. 3Bei aus mehreren Komponenten bestehenden 
Prüfungsleistungen können auch die Noten der Gesamt-Prüfungsleistung entsprechend 
berichtigt und soweit dadurch erforderlich in diesen Fällen für „nicht ausreichend“ erklärt 
werden; soweit erforderlich werden die Orientierungsprüfung bzw. die Bachelor-Prüfung für 
nicht bestanden erklärt. 
 
(3) 1Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben. 2Die Möglichkeit einer Entziehung des akademischen Bachelorgrades 
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nach den gesetzlichen Bestimmungen besteht unbeschadet der Absätze 1 und 2.  
(4) 1Das unrichtige Prüfungszeugnis sowie ein etwaiges unrichtiges Transcript of Records ist 
einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. 2Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch 
die Bachelor-Urkunde einzuziehen, wenn die Prüfung bzw. Prüfungsleistung aufgrund einer 
Täuschungshandlung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 für nicht bestanden erklärt wurde. 
3Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren, 
gerechnet vom Datum des Prüfungszeugnisses, ausgeschlossen. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für Studienleistungen und sonstige etwaige 
Ergänzungsleistungen entsprechend.  
 

§ 36 Einsicht in die Prüfungsakten  
 
(1) Nach Abschluss der Bachelor-Prüfung wird der Absolventin oder dem Absolventen auf 
Antrag innerhalb eines Jahres Einsicht in ihre oder seine Bachelor-Arbeit und das darauf 
bezogene Gutachten gewährt.  
 
(2) 1Für die Einsichtnahme in studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen bzw. in 
Prüfungsprotokolle zu studienbegleitenden mündlichen Prüfungsleistungen gilt in der Regel 
eine Frist von vier Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 2Darüber hinaus 
können zusätzlich allgemeine Termine zur Einsichtnahme in bestimmte Prüfungsleistungen 
angeboten werden.  
 
(3) 1Entsprechende Anträge sind schriftlich bei der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu stellen. 2Der Prüfungsausschuss bestimmt Ort und Zeit der 
Einsichtnahme.  
 

§ 37 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 
1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das 
Wintersemester 2015/16. 3Studierende, die ihr Bachelor-Studium in Kognitionswissenschaft 
vor dem vorstehend genannten Semester aufgenommen haben, sind auf schriftlichen 
Antrag, der beim zuständigen Prüfungsamt einzureichen ist, berechtigt, die Bachelor-Prüfung 
an der Universität Tübingen nach den  Regelungen dieser Satzung ablegen. 4Bisher 
erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden dann nach der aufgrund dieser Satzung 
geltenden Neuregelung angerechnet. 5Ein zusätzlicher Prüfungsanspruch wird durch diese 
Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei der Erbringung einer Prüfungsleistung nach der 
bisher geltenden Regelung werden angerechnet. 
 
 
 
Tübingen, den 23.03.2015 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Kognitionswissenschaft mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of 

Science (B. Sc.) – Besonderer Teil – 

 
Aufgrund von §§ 19 Absatz 1 Satz 2 Ziffer 9, 32 Absatz 3 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 01.04.2014 (GBl. S. 99), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 
12.03.2015 den nachstehenden Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der 
Universität Tübingen für den Studiengang Kognitionswissenschaft mit akademischer 
Abschlussprüfung Bachelor of Science (B. Sc.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 23.03.2015 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Besonderer Teil  
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 7 Studienumfang 
IV. Orientierungsprüfung 
§ 8 Art, Umfang und Durchführung der Orientierungsprüfung 
V. Bachelor-Prüfung und Bachelor-Gesamtnote 
§ 9 Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
§ 10 Bachelorarbeit 
§ 11 Bildung der Bachelor-Gesamtnote 
VI. Schlussbestimmungen 
§ 12 Inkrafttreten 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 
Kognitionswissenschaft mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Science (B. Sc.) – 
Allgemeiner Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit 
hier keine spezielleren Regelungen getroffen werden. 
 

I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, 
Studienbeginn  
 
(1)  1

Das Studium des B.Sc. in Kognitionswissenschaft dient der Aneignung einer erste 
allgemeinen, wissenschaftlich fundierten berufsbezogenen Qualifikation durch die 

Studierenden im Bereich der Kognitionswissenschaft. 
2Das Fach umfasst die Vermittlung der 

Grundlagen zum Verständnis kognitiver Prozesse und das methodische Werkzeug zur 
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Untersuchung dieser Prozesse. 3Kognitive Prozesse sind etwa die Wahrnehmung, die 
Motorik, das Lernen, das Gedächtnis, das Problemlösen, das Denken und die Sprache. 4Die 
Kognitionswissenschaft wird als eine interdisziplinäre Wissenschaft zwischen Informatik, 
Psychologie, Neurowissenschaft, Linguistik und Philosophie verstanden. 5

Die Studierenden 
sollen lernen den Wissenschaftsgegenstand der Kognition aus den verschiedenen 
Perspektiven der unterschiedlichen Fächer zu erfassen und so die Fähigkeiten entwickeln, 
interdisziplinär zu denken und zwischen den Fächern zu vermitteln, um so zu neuen 
Problemlösungen in den Grundlagen und der Anwendung zu kommen.  
 

(2) 
1
Die Regelstudienzeit im Bachelor-Studiengang Kognitionswissenschaft ist in § 1 Absatz 

6 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 
2
Der Erwerb von insgesamt 180 

Leistungspunkten ist Voraussetzung, um diesen B.Sc.-Studiengang erfolgreich 
abzuschließen. 3Der Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in der 
Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils gültigen 
Fassung geregelt.  
 

§ 3 Studienaufbau  
 

(1) 
1
Das Bachelor-Studium Kognitionswissenschaft gliedert sich in drei Studienjahre. 

2
Das 

erste Jahr schließt mit der Orientierungsprüfung und das dritte mit der Bachelorprüfung ab.  
 

(2) 
1
Die Studierenden absolvieren ein Programm von 180 Leistungspunkten, welches aus 

den folgenden Modulen besteht:  
 

Empf. 
Semester 

Modulbezeichnung Modul-
nummer 

ECTS / 
LP 

1 Mathematik I  INFM1010 9 

1 Informatik I  INFM1110 9 

1 + 2 Kognitionspsychologie I  KOGM1310 9 

1 Neurobiologie und Sinnesphysiologie KOGM1410 6 

1 + 2 Kognitionswissenschaft A KOGM1210 6 

2 Mathematik II  INFM1020 9 

2 Informatik II  INFM1120 9 

2 + 3 Mathematische Statistik  KOGM1320 6 

3 Mathematik III INFM2010 9 

3 Theoretische Informatik INFM2410 9 

3 + 4 Kognitionspsychologie II KOGM2310 6 

3 + 4 Kognitionswissenschaft B KOGM2210 9 

4 Teamprojekt (übK) KOGM2110 9 

4 Algorithmen INFM2420 9 

4 + 5 Linguistik KOGM2510 12 

4 + 5 Philosophie KOGM2710 6 

5 Wahlpflichtfach Informatik KOGM3110 6 

5+6 Wahlpflichtfach Kognitionswissenschaft KOGM3210 9 

5 Computational Neuroscience KOGM3410 6 

6 Studium Professionale  
(überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen, übK)* 

KOGM3610 12 

6 Bachelorarbeit  incl. Vortrag KOGM3999 15 

  

 180 

 

 * = Wird nicht in die Berechnung der Bachelor-Gesamtnote 
einbezogen 
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II. Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
 
1
Lehrveranstaltungen der folgenden Arten werden regelmäßig angeboten: 

 
1. Vorlesungen 
2. Seminare und Kolloquien 
3. Übungen 
4. Praktika 
5. Tutorien.  
  
2
Für Lehrveranstaltungen, die ganz oder überwiegend aus Elementen der 

Veranstaltungstypen von Satz 1 Ziffern 2 bis 5 bestehen, können im Rahmen von § 30 
Absatz 5 Satz 1 LHG zahlenmäßige Zugangsbeschränkungen festgelegt werden, wenn 
ansonsten eine ordnungsgemäße Ausbildung nicht gewährleistet werden könnte oder die 
Beschränkung aus sonstigen Gründen der Forschung, Lehre oder Krankenversorgung 
erforderlich ist. 3In diesen Lehrveranstaltungen sollen insbesondere fachspezifische 
Arbeitstechniken und auch überfachliche berufsfeldorientierte Qualifikationen vermittelt 

werden. 
4
Außerdem sollen die Studierenden die Gelegenheit haben, in kleineren Gruppen 

die Fähigkeit zu entwickeln, erarbeitete Kenntnisse mündlich und schriftlich wiederzugeben. 
5Im Rahmen von § 30 Absatz 5 Satz 1 LHG kann das Recht zur Teilnahme an 
Lehrveranstaltungen darüber hinaus beschränkt werden oder der Zugang zu einem 
Studienabschnitt von dem Erbringen bestimmter Studienleistungen abhängig gemacht 
werden, wenn ansonsten eine ordnungsgemäße Ausbildung nicht gewährleistet werden 
könnte oder die Beschränkung aus sonstigen Gründen der Forschung, Lehre oder 
Krankenversorgung erforderlich ist. 
 

§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Bachelor-Studiengang Kognitionswissenschaft ist 
Deutsch. 2Lehrveranstaltungen und Prüfungen können in englischer Sprache stattfinden; es 
wird vorausgesetzt, dass die Studierenden über ausreichende englische Sprachkenntnisse 
verfügen.  
 

§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind in § 3 und im 
Modulhandbuch angegeben.  
 

III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 7 Studienumfang 
 
Der erforderliche Studienumfang ergibt sich aus dem Allgemeinen Teil der Studien- und 
Prüfungsordnung; der Studienaufbau und die Module ergeben sich insbesondere aus § 3 
des Besonderen Teils der Studien- und Prüfungsordnung in Verbindung mit dem 
Modulhandbuch. 
 

IV. Orientierungsprüfung 
 

§ 8 Art, Umfang und Durchführung der Orientierungsprüfung 
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(1) Die Orientierungsprüfung besteht aus den studienbegleitenden Prüfungsleistungen der 
folgenden Module: 
 

- Informatik I 
- Neurobiologie und Sinnesphysiologie 

  
(2) 1Die Gesamtnote der Orientierungsprüfung ergibt sich aus dem nach Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt der Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen. 2§ 19 Absatz 2 
und 3 des Allgemeinen Teils gelten entsprechend. 
  

V. Bachelor-Prüfung und Bachelor-Gesamtnote 
 

§ 9 Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
 
Fachliche Zulassungsvoraussetzung für die Bachelor-Arbeit und das Abschluss-Kolloquium 
ist neben den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen die 
erfolgreiche Teilnahme an vorgesehenen Lehrveranstaltungen (vgl. Übersicht § 3) von 
mindestens 120 Leistungspunkten. 
 

§ 10 Bachelorarbeit 
 
Die Bachelorarbeit ist in § 25 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 
 

§ 11 Bildung der Bachelor-Gesamtnote 
 
Die Gesamtnote der Bachelorprüfung ergibt sich unter Berücksichtigung der weiteren 
Regelungen in § 29 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung aus dem nach Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt aller Noten der benoteten Module, außer den im Bereich 
„überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen“ absolvierten Module, es sei denn, diese 
Kompetenzen wurden integriert in Fachveranstaltungen erworben.  
 

VI. Schlussbestimmungen 
 

§ 12 Inkrafttreten 
 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Wintersemester 2015/16. 
3Studierende, die ihr Bachelor-Studium im Fach Kognitionswissenschaft vor dem vorstehend 
genannten Semester aufgenommen haben, sind auf schriftlichen Antrag hin, der beim 
zuständigen Prüfungsamt einzureichen ist, berechtigt, die Bachelor-Prüfung im Fach 
Kognitionswissenschaft an der Universität Tübingen nach den  Regelungen dieser Satzung 
abzulegen. 4Bisher erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden dann nach der 
aufgrund dieser Satzung geltenden Neuregelung angerechnet. 5Ein zusätzlicher 
Prüfungsanspruch wird durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei der 
Erbringung einer Prüfungsleistung nach der bisher geltenden Regelung werden angerechnet. 
 
 
Tübingen, den 23.03.2015 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Studiengänge 

Bioinformatik, Informatik, Medieninformatik und Medizininformatik mit akademischer 

Abschlussprüfung Bachelor of Science (B. Sc.) – Allgemeiner Teil –  

 

Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 32 Abs. 3 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung vom 
01.04.2014 (GBl. S. 99) hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 
12.03.2015 den nachstehenden Allgemeinen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der 
Universität Tübingen für die Studiengänge Bioinformatik, Informatik, Medieninformatik und 
Medizininformatik mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Science (B. Sc.) 
beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 23.03.2015 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Allgemeiner Teil 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 Struktur des Bachelor-Studienganges 
§ 2 Graduierung 
§ 3 Fächer, überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen 
§ 4 Prüfungsausschuss 
§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer 
§ 6 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
II. Prüfungen im Bachelor-Studiengang 
A. Orientierungsprüfung 
§ 7 Zweck der Orientierungsprüfung 
§ 8 Umfang und Art der Orientierungsprüfung 
§ 9 Zeitpunkt der Orientierungsprüfung 
§ 10 Zeugnis über die Orientierungsprüfung 
B. Zwischenprüfung 
§ 11 Keine Zwischenprüfung 
§§ 12  bis 14 (nicht belegt) 
C. Bachelor-Prüfung 
§ 15 Zweck der Prüfung 
§ 16 Umfang und Art der Bachelor-Prüfung 
§ 16a  Zeitpunkt der Bachelorprüfung 
III. Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 17 Erwerb von ECTS-Punkten 
§ 18 Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 19 Meldung und Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
§ 20 Mündliche Prüfungsleistungen 
§ 21 Schriftliche Prüfungsleistungen 
§ 22 Bewertung der Prüfungsleistungen 
IV. Bachelor-Arbeit 
§ 23 Voraussetzungen für die Zulassung zur Bachelor-Arbeit 
§ 24 Zulassungsverfahren 
§ 25 Bachelor-Arbeit 
V. Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 
§ 26 Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 
VI. Wiederholung nicht bestandener Prüfungen 
§ 27 Wiederholung studienbegleitender Prüfungsleistungen 
§ 28 Wiederholung der Bachelor-Arbeit 
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VII. Bachelor-Gesamtnote 
§ 29 Bildung der Bachelor-Gesamtnote 
VIII. Prüfungszeugnis, Urkunde, Bescheinigung 
§ 30 Zeugnis und weitere Nachweise 
§ 31 Urkunde 
§ 32 Bescheinigung bei Nichtbestehen der Gesamtprüfung 
IX. Schlussbestimmungen 
§ 33 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 34 Schutzbestimmungen 
§ 35 Ungültigkeit einer Prüfung bzw. Prüfungsleistung 
§ 36 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 37 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
  

§ 1 Struktur des Bachelor-Studienganges  
 
(1) 1Die Studiengänge Bioinformatik, Informatik, Medieninformatik und Medizininformatik mit 
akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Science (B. Sc.) (im Folgenden: Bachelor-
Studiengänge) gliedern sich in fachspezifische Leistungen und den Bereich überfachliche 
berufsfeldorientierte Kompetenzen (Studium Professionale). 
 
(2) 1In den Bachelor-Studiengängen wird das European Credit Transfer and Accumulation 
System (ECTS) angewendet, d.h. allen Komponenten des Studiums sind ECTS-Punkte 
(Leistungspunkte, Credits, LP, CP, ECTS) zugewiesen, deren jeweilige Anzahl sich nach 
dem voraussichtlich erforderlichen Arbeitsaufwand (workload) der Studierenden richtet.  
 
(3) 1Die Bachelor-Studiengänge sind modular aufgebaut. 2In den Besonderen Teilen der 
Prüfungsordnungen bzw. im Modulhandbuch werden Art, Umfang und Inhalt der zu 
belegenden Module und die diesen zugeordneten Leistungspunkte festgelegt. 3Für die 
Vermittlung von Kompetenzen im Bereich Studium Professionale hat vorrangig die Satzung 
zum Erwerb überfachlicher berufsfeldorientierter Kompetenzen (Studium Professionale) für 
Bachelorstudiengänge der Universität Tübingen in ihrer jeweils gültigen Fassung Geltung. 
  
(4) Die Bachelor-Studiengänge sind mit einem studienbegleitenden Prüfungssystem 
verbunden.  
 
(5) 1Der Studienumfang entspricht 180 ECTS-Punkten, von denen 15 ECTS-Punkte auf die 
Bachelorarbeit sowie das Abschluss-Kolloquium und 144 ECTS-Punkte auf die weiteren 
fachspezifischen Leistungen entfallen. 2Auf den Bereich überfachliche berufsfeldorientierte 
Kompetenzen entfallen insgesamt weitere 21 ECTS-Punkte. 3Neben der Bachelor-Arbeit ist 
ein mündliches Abschluss-Kolloquium über den Inhalt der Bachelor-Arbeit vorgesehen.  
 
(6) 1Die Regelstudienzeit der Studiengänge bis zum Erwerb des akademischen Grades 
beträgt einschließlich aller zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen sowie etwa 
geforderten weiteren Leistungen wie bspw. Exkursionen und Praktika sechs Semester. 2Alle 
Studien- und Prüfungsleistungen und Prüfungen dieser Ordnung können vor dem dazu nach 
der Studien- und Prüfungsordnung vorgesehenen Zeitpunkt erbracht werden, sofern die für 
die Zulassung zu ihnen erforderlichen Leistungen nachgewiesen sind und entsprechende 
Kapazitäten bestehen.  
 
(7) Im Besonderen Teil kann vorgesehen werden, dass die Studierenden eine dem 
Studienziel dienende praktische Tätigkeit ableisten müssen.  
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§ 2 Graduierung 
 
Aufgrund der bestandenen Bachelor of Science-Prüfung (im Folgenden: Bachelorprüfung) 
wird der akademische Grad "Bachelor of Science" (abgekürzt "B.Sc.") verliehen. 
 

§ 3 Fächer, überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen 
  
(1) 1In jedem Bachelor-Studiengang wird ein Bachelor-Fach studiert. 2Die wählbaren Module 
ergeben sich aus den Besonderen Teilen dieser Ordnung und werden im Modulhandbuch, 
das zu Beginn eines jeden Semesters herausgegeben wird, genauer spezifiziert. 
  
(2) 1Die Voraussetzungen für im Bereich überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen 
angebotene Module ergeben sich außerdem aus der Satzung zum Erwerb überfachlicher 
berufsfeldorientierter Kompetenzen (Studium Professionale) für Bachelorstudiengänge der 
Universität Tübingen. 2Die Leistungen im Bereich Studium Professionale sind für den 
Zeitraum zwischen dem ersten und dem einschließlich sechsten Semester vorgesehen, 
sofern im Besonderen Teil keine abweichenden Regelungen getroffen sind. 
 

§ 4 Prüfungsausschuss 
 
(1) 1Für die Organisation der Prüfungen und alle anderen durch diese Ordnung nicht 
ausdrücklich anderweitig zugewiesenen Aufgaben bildet die Mathematisch-
Naturwissenschaftliche Fakultät für jeden einzelnen Studiengang jeweils einen 
Prüfungsausschuss. 2DDie oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, das sie oder ihn 
im Verhinderungsfall vertretende Mitglied, die weiteren Mitglieder sowie deren 
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter werden jeweils von der Fakultät bestellt. 3Der 
Prüfungsausschuss setzt sich aus Fakultätsmitgliedern wie folgt zusammen: 
 
1. drei hauptberufliche Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer,  
2. eine akademische Mitarbeiterin oder ein akademischer Mitarbeiter,  
3. eine Studierende oder ein Studierender (mit beratender Stimme).  
 
4Den Vorsitz im Prüfungsausschuss kann, auch stellvertretend, nur eine Professorin oder ein 
Professor führen. 5Die oder der Vorsitzende führt im Regelfall die laufenden Geschäfte des 
Prüfungsausschusses. 6Darüber hinaus kann der Ausschuss der oder dem Vorsitzenden, 
soweit dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, bestimmte Aufgaben widerruflich 
übertragen; dies gilt nicht für die Entscheidung über Widersprüche. 7Zur Erledigung der 
laufenden Geschäfte kann dem Prüfungsausschuss ein Prüfungsamt zur Seite gestellt 
werden. 8Beschlüsse des Prüfungsausschusses werden mit Stimmenmehrheit der Mitglieder 
gefasst, bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. 
9Wiederbestellung ist – auch mehrfach – zulässig; scheidet ein Mitglied aus, so wird das 
neue Mitglied bis zum Ende der laufenden Amtsperiode bestellt; nach Ablauf der Amtszeit 
bleiben die Mitglieder bis zur Bestellung der Neumitglieder im Amt. 
   
(2) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt drei Jahre, die der studentischen Mitglieder ein Jahr. 
 
(3) 1Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Ordnung 
eingehalten werden. 2Er berichtet der Fakultät regelmäßig über die Entwicklung der 
Prüfungen und der Studienzeiten einschließlich der Bearbeitungszeiten für die Bachelor-
Arbeiten sowie über die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. 3Der Prüfungsausschuss hat 
sicherzustellen, dass Leistungsnachweise und Prüfungsleistungen in den in dieser Ordnung 
festgelegten Zeiträumen erbracht bzw. abgelegt werden können. 4Zu diesem Zweck sollen 
die Studierenden rechtzeitig sowohl über Art und Zahl der zu erbringenden 
Leistungsnachweise und der zu absolvierenden Prüfungsleistungen als auch über die 
Termine, zu denen sie zu erbringen sind, und ebenso über den Aus- und Abgabezeitpunkt 
der Bachelor-Arbeit informiert werden. 5Der Prüfungsausschuss hat außerdem 
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sicherzustellen, dass die gesetzlichen Schutzbestimmungen und insbesondere die gemäß § 
32 Absatz 3 Satz 2 Nr. 3 und 4  sowie Absatz 4 Nr. 5 LHG erforderlichen Bestimmungen der 
Prüfungsordnung eingehalten werden. 
 
(4) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei der Abnahme der 
Prüfungen beobachtend zugegen zu sein. 2Die Rektorin oder der Rektor oder eine 
Vertreterin oder ein Vertreter, die oder der von ihr oder ihm benannt wurde, ist ebenfalls 
berechtigt, bei der Abnahme von Prüfungen zugegen zu sein.  
 
(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffentlich. 2Mitglieder des 
Prüfungsausschusses, die sie vertretenden Personen und etwa hinzugezogene Dritte 
unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 3Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, hat 
sie die oder der Vorsitzende zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
(6) 1Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder seiner oder seines 
Vorsitzenden sind der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mit 
Begründung unter Angabe der Rechtsgrundlage mitzuteilen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 2Widersprüche gegen diese Entscheidungen sind 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung schriftlich an den 
Prüfungsausschuss zu richten. 3Hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch nicht ab, so 
ist dieser dem für die Lehre zuständigen Mitglied des Rektorats zur Entscheidung 
vorzulegen. 
 

§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer 
 
(1) 1Der Prüfungsausschuss bestellt Prüferinnen und Prüfer und soweit nach den 
Regelungen dieser Ordnung notwendig Beisitzerinnen und Beisitzer für die einzelnen 
Prüfungen. 2Er kann die Bestellung der oder dem Vorsitzenden übertragen. 3Vorschläge der 
Kandidatin oder des Kandidaten für potentielle Prüferinnen oder Prüfer können berücksichtigt 
werden; ein Anspruch darauf besteht jedoch nicht. 4Die Beisitzerin oder der Beisitzer führt 
das Protokoll. 5Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer kann nur bestellt werden, wer den 
Abschluss des entsprechenden Studiengangs oder einen gleichwertigen Abschluss besitzt. 
 
(2) 1Befugt zur Abnahme von Prüfungen sind nur Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer, Privatdozentinnen und Privatdozenten sowie ferner akademische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen auf Vorschlag des Dekanats vom Rektorat  die 
Prüfungsbefugnis übertragen wurde. 2Sonstige Angehörige des wissenschaftlichen 
Personals wie insbesondere Lehrbeauftragte können insoweit nur dann ausnahmsweise zu 
Prüferinnen oder Prüfern bestellt werden, wenn Prüferinnen und Prüfer nach Satz 1 nicht in 
genügendem Ausmaß zur Verfügung stehen und wenn sie über eine dem Studienabschluss, 
zu dem die Prüfungsleistung gehört, mindestens gleichwertige Qualifikation im Prüfungsfach 
verfügen.  
 
(3) 1Bei studienbegleitenden Prüfungsleistungen ist, sofern keine abweichende gesonderte 
Bestellung erfolgt, dasjenige Mitglied des Lehrkörpers im Sinne des Absatzes 2 Prüferin oder 
Prüfer, welches die Lehrveranstaltung durchgeführt hat. 2Im Verhinderungsfall bestellt der 
Prüfungsausschuss ein anderes prüfungsberechtigtes Mitglied des Fachs, das am 
Lehrprogramm des jeweiligen Bachelor-Studiengangs beteiligt ist. 3Wird bei 
studienbegleitenden Prüfungsleistungen die Wiederholungsprüfung im Rahmen der für die 
jeweilige Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine durchgeführt, so ist dasjenige 
Mitglied des Lehrkörpers Prüferin oder Prüfer, welches als Prüferin oder Prüfer für die 
Prüfung an diesem regulären Prüfungstermin vorgesehen ist; wird die Wiederholungsprüfung 
nicht im Rahmen dieser Termine durchgeführt, so wird eine Prüferin oder ein Prüfer bestellt.  
 
(4) Für Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer gelten § 4 Absatz 5 Sätze 
2 und 3 entsprechend. 
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§ 6 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Studien- und Prüfungsleistungen, Studienabschlüsse sowie Studienzeiten, die in Studi-
engängen an der Universität Tübingen, anderen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschulen und Berufsakademien der Bundesrepublik Deutschland oder in Studiengängen 
an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden sind, 
werden angerechnet, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher 
Unterschied zu den Leistungen oder Abschlüssen besteht, die ersetzt werden. 2Die Aner-
kennung dient der Fortsetzung des Studiums, dem Ablegen von Prüfungen, der Aufnahme 
eines weiteren Studiums oder der Zulassung zur Promotion. 3Soweit Vereinbarungen und 
Abkommen der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten über Gleichwertigkeiten im 
Hochschulbereich (Äquivalenzabkommen) Studierende ausländischer Staaten abweichend 
von Satz 1 und Satz 2 begünstigen, gehen die Regelungen der Äquivalenzabkommen vor; 
darüber hinaus sind Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften, von Kooperati-
onsvereinbarungen und von Programmen über einen Doppel- oder gemeinsamen Abschluss 
zu beachten. 4Die an der Universität Tübingen oder einer anderen deutschen Hochschule 
derselben Hochschulart in dem gleichen oder verwandten Studiengang abgelegte Vor- oder 
Zwischenprüfung wird anerkannt. 
 
(2) Die Teilnahme an anerkannten Fernstudieneinheiten wird wie das entsprechende Prä-
senzstudium auf die Studienzeit angerechnet. 
 
(3) 1Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten sind auf ein 
Hochschulstudium anzurechnen, wenn  
 
1. zum Zeitpunkt der Anrechnung die für den Hochschulzugang geltenden 

Voraussetzungen erfüllt sind,  
2. die auf das Hochschulstudium anzurechnenden Kenntnisse und Fähigkeiten den 

Studien- und Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau 
gleichwertig sind und  

3. die Kriterien für die Anrechnung im Rahmen einer Akkreditierung überprüft worden 
sind.  

 
2Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten dürfen höchstens 
50 Prozent des Hochschulstudiums ersetzen. 3Für die Anrechnung ist insbesondere zu 
prüfen, ob die außerhalb des Hochschulsystems erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen in Art und Umfang den Leistungen, die ersetzt 
werden, gleichwertig sind. 4Bei der Entscheidung ist auch die Form der Vermittlung der 
Kompetenzen zu berücksichtigen. 5Soweit möglich erfolgt die Anrechnung nach den 
Richtlinien und Vorgaben der Zentralstelle für Ausländisches Bildungswesen (ZAB). 
 
(4) 1Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten, soweit die 
Notensysteme vergleichbar sind, zu übernehmen und nach dem in § 22 angegebenen 
Bewertungsschlüssel in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. 2Bei 
unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen, in diesem 
Fall erfolgt keine Einbeziehung in die Berechnung der Modulnoten und der Gesamtnote und 
die für deren Berechnung vorgesehenen Regelungen werden unter Berücksichtigung dieser 
Tatsache entsprechend angewendet. 3Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Transcript of 
Records ist zulässig. 4Darüber hinaus kann der Prüfungsausschuss Regelungen für die 
Umrechnung der an einer anderen Hochschule, insbesondere einer Partnerhochschule, 
erteilten Bewertungen festlegen. 
 
(5) 1Es obliegt der Antragstellerin oder dem Antragsteller, die erforderlichen Informationen 
über die anzuerkennende Leistung bereitzustellen. 2Die Beweislast dafür, dass ein Antrag 
die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt bei der Stelle, die das Anerken-
nungsverfahren durchführt. 
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(6) Für die Anrechnung von Leistungspunkten aus Kontaktstudien auf ein Hochschulstudium 
gelten Absatz 1, Absatz 2, Absatz 4 Sätze 1 bis 3 und Absatz 5 entsprechend, wenn zum 
Zeitpunkt der Anrechnung die für den Hochschulzugang geltenden Voraussetzungen erfüllt 
sind. 
 

II. Prüfungen im Bachelor-Studiengang 
  

A. Orientierungsprüfung 
 

§ 7 Zweck der Orientierungsprüfung 
 
Mit der Orientierungsprüfung zeigen die Studierenden, dass sie den Anforderungen an ein 
wissenschaftliches Studium in den von ihnen gewählten Studienfächern gewachsen sind und 
dass sie insbesondere die fachlichen und methodischen Fertigkeiten erworben haben, die 
erforderlich sind, um das Studium mit Erfolg fortsetzen zu können. 
 

§ 8 Umfang und Art der Orientierungsprüfung  
 
(1) Die Orientierungsprüfung wird studienbegleitend durchgeführt.  
 
(2) Inhalt und Umfang der studienbegleitenden Prüfungsleistungen der Orientierungsprüfung 
sowie gegebenenfalls erforderliche Ergänzungsleistungen und etwaige weitere, besondere 
Zulassungsvoraussetzungen ergeben sich aus dem Besonderen Teil dieser 
Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch.  
 
(3) Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn alle erforderlichen studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen bestanden sind und die etwaig erforderlichen Ergänzungsleistungen 
erfolgreich erbracht wurden. 
 
(4) Die Orientierungsprüfungsleistungen sind im Rahmen der Regelungen des Besonderen 
Teils zugleich Bestandteil der studienbegleitenden Prüfungen der Bachelor-Prüfung. 
 

§ 9 Zeitpunkt der Orientierungsprüfung 
 
1Die gemäß § 8 für die Orientierungsprüfung erforderlichen Leistungen sind bis zum Ende 
des zweiten Semesters zu erbringen. 2Die Prüfungsleistungen können einmal im 
nächstmöglichen folgenden Semester wiederholt werden. 3Wer diese Prüfungsleistungen 
nicht spätestens bis zum Ende des dritten Semesters erbracht hat, verliert den 
Prüfungsanspruch, es sei denn, die Fristüberschreitung ist von der oder dem Studierenden 
nicht zu vertreten. 4Hierüber entscheidet der Prüfungsausschuss; dies kann auch auf Antrag 
der oder des Studierenden geschehen.   
 

§ 10 Zeugnis über die Orientierungsprüfung 
 
(1) 1Über die bestandene Orientierungsprüfung wird auf schriftlichen Antrag ein Zeugnis 
ausgestellt, welches die Gesamtnote der Orientierungsprüfung enthält. 2Das Zeugnis ist von 
der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 3Es trägt das 
Datum des Tages, an dem die letzte zur Orientierungsprüfung gehörende Prüfungsleistung 
erbracht worden ist. 
 
(2) Die Bildung der Gesamtnote der Orientierungsprüfung wird im Besonderen Teil dieser 
Prüfungsordnung geregelt. 
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B. Zwischenprüfung 
 

§11 Keine Zwischenprüfung 
 
Eine Zwischenprüfung findet nicht statt. 
 

§§ 12 bis 14 (nicht belegt) 
 

C. Bachelor-Prüfung  
 

§ 15 Zweck der Prüfung 
 
1Die Bachelor-Prüfung in Bioinformatik, Informatik, Medieninformatik oder Medizininformatik 
bildet einen ersten berufsqualifizierenden Regel-Abschluss in dem jeweiligen Fach. 2Mit der 
Bachelor-Prüfung weisen die Studierenden nach, dass 
 

- sie in ihren Studienfächern über ein breites Grundwissen und eine systematische 
Orientierung sowie über vertiefte Kenntnisse in dem gewählten Fach verfügen und das 
methodische Instrumentarium dieses Fachs in dem Maße beherrschen, das für die 
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in verschiedenen Praxisfeldern notwendig 
ist; 

- sie sich durch den Erwerb von überfachlichen, berufsfeldorientierten 
Zusatzqualifikationen mit der praktischen Umsetzung ihrer im Bachelor-Studium 
erworbenen wissenschaftlichen Erkenntnisse vertraut gemacht haben. 

 

§ 16 Umfang und Art der Bachelor-Prüfung 
  
(1) 1Die Bachelor-Prüfung besteht neben den geforderten Studienleistungen aus 
studienbegleitenden Prüfungsleistungen, der Bachelorarbeit und dem zur Bachelor-Arbeit 
gehörigen Abschluss-Kolloquium; sie ist bestanden, wenn diese Leistungen erfolgreich 
erbracht wurden. 2Im Besonderen Teil der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung bzw. 
dem Modulhandbuch ist geregelt, in welchen Modulen endnotenrelevante studienbegleitende 
Prüfungsleistungen zu erbringen sind. 
 
(2) Art und Umfang der Prüfungsleistungen sowie die Prüfungsanforderungen und etwaige 
weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen sind im Besonderen Teil dieser 
Prüfungsordnung bzw. im Modulhandbuch geregelt.  
 
(3) Das Modulhandbuch enthält folgende Angaben zu den einzelnen Modulen: 
 
1. Name des Moduls, 
2. Inhalte und Qualifikationsziele, 
3. Lehrform(en) gemäß § 4 Satz 1 des Besonderen Teils, 
4. Teilnahmevoraussetzungen und -beschränkungen, 
5. Verwendbarkeit des Moduls und empfohlenes Semester, 
6. die gemäß dieser Ordnung festgelegten Leistungspunkte, die Voraussetzungen für 

deren Vergabe, insbesondere die Prüfungsanforderungen für die jeweilige Prüfung, 
sowie ob eine Vergabe von Noten erfolgt, 

7. Häufigkeit des Angebots, 
8. Arbeitsaufwand und Dauer der Lehrveranstaltung(en). 
 
§ 16a Zeitpunkt der Bachelorprüfung 
 
1Die Bachelorprüfung soll bis zum Ende des sechsten Semesters abgelegt werden. 2Ist die 
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Bachelorprüfung einschließlich etwaiger Wiederholungen bis zum Ende des zehnten 
Semesters nicht abgeschlossen, so erlischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, dass die 
Kandidatin oder der Kandidat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten hat. 3Im letzteren Fall 
entscheidet der Prüfungsausschuss auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten über 
eine angemessene Verlängerung. 
 

III. Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
 

§ 17 Erwerb von ECTS-Punkten  
 
(1) 1Die für die einzelnen Lehrveranstaltungen, Module oder sonstigen Leistungen 
vorgesehenen ECTS-Punkte werden vergeben, wenn jeweils alle erforderlichen Prüfungs- 
und  Studienleistungen sowie etwaige weitere Ergänzungsleistungen erfolgreich erbracht 
wurden. 2Bei benoteten Leistungen erfolgt die Vergabe von ECTS-Punkten unabhängig von 
der erteilten Bewertung, sofern diese mindestens „ausreichend“ lautet.  
 
(2) 1Im Besonderen Teil der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung bzw. im 
Modulhandbuch ist geregelt, welches die erforderlichen Prüfungs- und Studienleistungen 
sowie etwaigen weiteren Ergänzungsleistungen sind und in welchen Modulen bzw. 
Lehrveranstaltungen Prüfungsleistungen zu erbringen sind. 2Ist in einer Lehrveranstaltung 
oder einem Modul eine Prüfungsleistung zu erbringen, so kann für den Erwerb der dieser 
Lehrveranstaltung bzw. diesem Modul zugeordneten ECTS-Punkte darüber hinaus das 
Erbringen von Studienleistungen sowie etwaigen weiteren Ergänzungsleistungen erforderlich 
sein. 3In denjenigen Lehrveranstaltungen bzw. Modulen, in denen keine Prüfungsleistung zu 
erbringen ist, erfolgt der Erwerb der vorgesehenen ECTS-Punkte durch das Erbringen von 
Studienleistungen und etwaigen Ergänzungsleistungen.  
 
(3) Art, Form, Zahl und Umfang der erforderlichen Studien- und  Prüfungsleistungen sowie 
etwaigen Ergänzungsleistungen sind grundsätzlich so festzulegen, dass der für ihre 
Erbringung erforderliche Zeitaufwand den der jeweiligen Veranstaltung bzw. dem jeweiligen 
Modul zugeordneten ECTS-Punkten entspricht. 
  

§ 18 Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Studienleistungen sind individuelle schriftliche, mündliche oder praktische Leistungen, 
die von den Studierenden in der Regel im Zusammenhang mit Lehrveranstaltungen erbracht 
werden. 2Die erbrachten Studienleistungen sind von der Leiterin oder dem Leiter der 
jeweiligen Lehrveranstaltung zu bewerten. 3Sie können auch in unbenoteter Form 
vorgesehen werden. 
 
(2) 1Studienbegleitende Prüfungsleistungen im Sinne dieser Prüfungsordnung sind (jeweils 
einschließlich der dazugehörigen Wiederholungsprüfungen) die Modulabschlussprüfungen; 
sie können sich auch aus mehreren Komponenten zusammensetzen. 2In den Besonderen 
Teilen dieser Prüfungsordnung bzw. im Modulhandbuch ist festgelegt, in welcher Art die 
Modulabschlussprüfungen zu erbringen sind: Mündlich und / oder schriftlich und / oder 
praktisch.  3Die Besonderen Teile dieser Ordnung können auch andere kontrollierte, nach 
gleichen Maßstäben bewertbare Prüfungsleistungen vorsehen. 4Die Bachelor-Arbeit sowie 
etwa zu dieser gehörige mündliche Bachelorprüfungen, zu dieser gehörige Kolloquien und 
mündliche Prüfungen über den Inhalt der Bachelor-Arbeit sind nicht studienbegleitend.  
 
(3) Der Zeitpunkt, die Art und der Umfang der studienbegleitenden Prüfungsleistungen bzw. 
Studienleistungen und etwaigen Ergänzungsleistungen sind von der Leiterin oder dem Leiter 
der Lehrveranstaltung – in der Regel zu Beginn der Lehrveranstaltung – allen Studierenden, 
die an derselben teilnehmen, bekannt zu geben. 
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(4) 1Macht eine Kandidatin oder ein Kandidat durch Vorlage eines ärztlichen Attestes 
glaubhaft, dass sie oder er wegen länger andauernder oder ständiger gesundheitlicher 
Beschwerden, Beeinträchtigungen oder Behinderung nicht in der Lage ist, 
Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so gestattet 
ihr oder ihm die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf Antrag, die 
Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige 
Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. 2Entsprechendes gilt für Studien- 
und sonstige Leistungen. 3Dasselbe gilt bei Krankheit eines von ihr oder ihm überwiegend 
allein zu versorgenden Kindes. 
 
(5) 1Beurlaubte Studierende sind nicht berechtigt, Lehrveranstaltungen zu besuchen und an 
Prüfungsleistungen teilzunehmen, die studienbegleitend als Teil einer Lehrveranstaltung 
abzulegen sind. 2Sie nehmen an der Selbstverwaltung der Hochschule nicht teil. 3Über die 
Teilnahme an nicht studienbegleitenden Prüfungsleistungen entscheidet der 
Prüfungsausschuss auf Antrag. 4Beurlaubte Studierende, die gemäß § 61 Absatz 3 LHG 
Schutzzeiten entsprechend dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz oder Zeiten der 
Pflege von pflegebedürftigen nahen Angehörigen im Sinne des Pflegezeitgesetzes, die 
pflegebedürftig im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch sind, in Anspruch nehmen, 
sind berechtigt, an Lehrveranstaltungen teilzunehmen und Studien- und Prüfungsleistungen 
zu erbringen. 5Das Nähere regelt die vorrangige Zulassungs- und Immatrikulationsordnung 
der Universität Tübingen in der jeweils gültigen Fassung.  
 
(6) 1Art, Inhalt und Umfang der Studienleistungen und studienbegleitenden und sonstigen 
Prüfungsleistungen, Prüfungsanforderungen sowie ggf. erforderliche Ergänzungsleistungen 
und etwaige weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen können auch im 
Modulhandbuch festgelegt werden. 2Regelungen in der Studien- und Prüfungsordnung 
gehen den Regelungen im Modulhandbuch jedoch vor.  
 
(7) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass die jeweiligen 
Prüfungstermine rechtzeitig bekannt gegeben werden.   
 

§ 19 Meldung und Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
  
(1) Für jede studienbegleitende Prüfungsleistung müssen sich die Studierenden bis zu einem 
vom Prüfungsausschuss festgelegten Termin entsprechend den vom Prüfungsausschuss 
festgelegten Regelungen anmelden.  
  
(2) Zu einer studienbegleitenden Prüfungsleistung kann nur zugelassen werden, wer  
 
1. an der Universität Tübingen im betreffenden Fach des Bachelor-Studienganges 

eingeschrieben ist,  
2. seinen Prüfungsanspruch im betreffenden Fach des Bachelor-Studienganges nicht 

verloren hat,  
3. die Bachelor- bzw. Abschluss-Prüfung im betreffenden Fach nicht endgültig nicht 

bestanden hat,  
4. die gemäß der Besonderen Teile etwa weiteren notwendigen Voraussetzungen erfüllt.  
 
(3) 1Über die Zulassung zu einer studienbegleitenden Prüfungsleistung entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 2Wird die Zulassung abgelehnt, erhält die oder der Studierende 
innerhalb von vier Wochen hierüber einen schriftlichen Bescheid, der zu begründen und mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 3Die Zulassung ist zu versagen, wenn  
1. die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind,  
2. die Unterlagen unvollständig sind und trotz Aufforderung nicht fristgemäß vervollständigt 
worden sind.  
4Die Zulassung kann darüber hinaus versagt werden, wenn sich die oder der Studierende im 
betreffenden Fach des Bachelor-Studienganges in einem laufenden Prüfungsverfahren 
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befindet. 5Andere Ablehnungsgründe sind nicht zulässig. 
 

§ 20 Mündliche Prüfungsleistungen 
 
(1) Mögliche Formen mündlicher Prüfungsleistungen sind mündliche Prüfungen, Referate, 
Kolloquien. 
 
(2) 1Durch die mündlichen Prüfungsleistungen weist die Kandidatin oder der Kandidat nach, 
dass sie oder er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle 
Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. 2Die Dauer einer 
mündlichen Prüfung beträgt je Prüfling in der Regel zwischen 15 und 30 Minuten. 5Die 
mündliche Prüfung findet in Gegenwart einer Beisitzerin oder eines Beisitzers statt.  
 
(3) 1Die wesentlichen Gegenstände und die wesentlichen Ergebnisse der mündlichen 
Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten, das von der Prüferin oder dem Prüfer und, 
soweit eine solche oder ein solcher hinzuzuziehen ist, von der Beisitzerin oder dem Beisitzer 
zu unterzeichnen ist. 2Das Ergebnis der mündlichen Prüfung ist der Kandidatin oder dem 
Kandidaten im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben.  
 
(4) 1Die Prüfungen sind nicht öffentlich. 2Studierende, die zu einem späteren Prüfungstermin 
die gleiche Prüfungsleistung erbringen wollen, können nach Maßgabe der räumlichen 
Verhältnisse als Zuhörerinnen oder Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, die Kandidatin 
oder der Kandidat widerspricht. 3Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung der 
Prüfungsergebnisse und die Bekanntgabe derselben an die Kandidatinnen und Kandidaten. 
 

§ 21 Schriftliche Prüfungsleistungen 
 
(1) Mögliche Formen schriftlicher Prüfungsleistungen sind Klausuren, Hausarbeiten, 
Praktikumsberichte und Programmiercodes. 
 
(2) 1In Klausuren und in sonstigen schriftlichen Arbeiten weist die Kandidatin oder der 
Kandidat nach, dass sie oder er in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den 
Methoden ihres oder seines Faches ein Problem erkennen und Wege zu einer Lösung finden 
kann. 2Der Kandidatin oder dem Kandidaten können mehrere Aufgaben gestellt werden, von 
denen sie oder er eine zur Bearbeitung auswählt. 3Die Dauer einer Klausur soll in der Regel 
mindestens 60 und höchstens 240 Minuten betragen.  
 
(3) 1Über den Verlauf von Klausuren ist ein Protokoll anzufertigen, in dem besondere 
Vorkommnisse, insbesondere Versuche einer Kandidatin oder eines Kandidaten, das 
Ergebnis durch Täuschung oder Benutzung nicht zulässiger Hilfsmittel zu beeinflussen, 
festzuhalten sind. 2Das Protokoll ist von den Aufsichtspersonen zu unterschreiben.  
 

§ 22 Bewertung der Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferinnen 
und Prüfern festgesetzt. 2Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu 
verwenden: 
 
1 = sehr gut    = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut  = eine Leistung, die erheblich über den 

durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend   = eine Leistung, die durchschnittlichen 

Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch 

den Anforderungen genügt; 
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5 = nicht ausreichend  = eine Leistung, die wegen erheblicher 
Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt. 

 
3Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können die Noten um den Wert von 
0,3 angehoben oder gesenkt werden. 4Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 werden nicht 
vergeben. 
 
(2) Die Noten in den Modulen lauten: 
 
bei einem Durchschnitt bis 1,50 = sehr gut, 
bei einem Durchschnitt von 1,51 bis 2,50 = gut, 
bei einem Durchschnitt von 2,51 bis 3,50 = befriedigend, 
bei einem Durchschnitt von 3,51 bis 4,00 = ausreichend, 
bei einem Durchschnitt ab 4,01 = nicht ausreichend. 
 
(3) 1Sofern sich eine Modulabschlussprüfung aus mehreren benoteten Komponenten 
zusammensetzt, errechnet sich die Modulnote aus dem Durchschnitt der nach 
Leistungspunkten gewichteten Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen. 2Dabei werden 
zwei Dezimalstellen hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne 
Rundung gestrichen. 
 
(4) 1Sofern Prüfungsleistungen von mehreren Prüferinnen oder Prüfern bewertet werden, 
ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. 2Dabei gilt Absatz 
2 und Absatz 3 Satz 2 entsprechend.  
 
(5) Für die Bildung der Gesamtnote der Orientierungsprüfung (§ 10) gelten die Absätze 2 
und 3 entsprechend. 
 
(6) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für die 
Bewertung dieser Prüfungsleistung die Bestimmungen des Studienganges, aus dem die 
Prüfungsleistung stammt.  
 

IV. Bachelor-Arbeit 
 

§ 23 Voraussetzungen für die Zulassung zur Bachelor-Arbeit 
 
Zur Bachelor-Arbeit und dem zur Bachelor-Arbeit gehörigen Abschluss-Kolloquium kann nur 
zugelassen werden, wer: 
 
1. die Zulassungsvoraussetzungen entsprechend § 19 Absatz 2 erfüllt, 
2. die Orientierungsprüfung in den Studienfächern seines Studiengangs bestanden hat 

und 
3. die im Besonderen Teil dieser Prüfungsordnung etwa geforderten weiteren fachlichen 

Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. 
 

§ 24 Zulassungsverfahren 
 
(1) 1Der Antrag auf Zulassung zur Bachelor-Arbeit sowie dem zur Bachelor-Arbeit gehörigen 
Abschluss-Kolloquium (Meldung) ist schriftlich beim Prüfungsausschuss zu stellen. 2In ihm ist 
der Studiengang anzugeben und gegebenenfalls die Prüferin oder der Prüfer zu benennen, 
die oder den die Kandidatin oder der Kandidat vorschlägt. 3Dem Antrag sind beizufügen: 
 
1. das Studienbuch oder die an seine Stelle getretenen Unterlagen, 
2. die Nachweise über das Vorliegen der in § 23 Ziffern 1 bis 3 genannten 
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Voraussetzungen und 
3. eine Erklärung darüber, ob die Kandidatin oder der Kandidat endgültig den 

Prüfungsanspruch im Bachelor-Studiengang an einer Hochschule verloren hat oder 
eine nach der Studien- und Prüfungsordnung erforderliche studienbegleitende 
Prüfungsleistung oder die Bachelor- bzw. Abschluss-Prüfung im betreffenden Fach an 
einer Hochschule endgültig nicht bestanden hat und ob er sich in einem laufenden 
Prüfungsverfahren in demselben Studiengang befindet. 

 
(2) Ist es der Kandidatin oder dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Absatz 1 
erforderliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der 
Prüfungsausschuss im Einzelfall gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen. 
 
(3) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(4) 1Die Kandidatin oder der Kandidat gilt als zugelassen, wenn der Antrag nicht innerhalb 
von zwei Wochen abgelehnt wird. 2Der Antrag muss abgelehnt werden, wenn die 
Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 3Die Zulassung kann darüber hinaus versagt 
werden, wenn sich die oder der Studierende im betreffenden Fach des Bachelor-
Studienganges in einem laufenden Prüfungsverfahren befindet. 4Andere Ablehnungsgründe 
sind nicht zulässig. 5Eine Ablehnung ist schriftlich zu begründen. 
 

§ 25 Bachelor-Arbeit  
 
(1) 1Die Bachelorarbeit ist eine Prüfungsarbeit. 2Sie soll zeigen, dass die Verfasserin oder 
der Verfasser in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem selbständig 
nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die so gewonnenen Ergebnisse 
sachgerecht schriftlich darzustellen. 3Das Thema ist dem Bereich des jeweiligen Fachs zu 
entnehmen. 4Findet die Kandidatin oder der Kandidat keine Themenstellung für die 
Bachelorarbeit, so sorgt die oder der Vorsitzende des zuständigen Prüfungsausschusses auf 
schriftlichen Antrag dafür, dass die Kandidatin oder der Kandidat rechtzeitig ein Thema für 
ihre oder seine Bachelorarbeit erhält. 5Das Thema wird über den Prüfungsausschuss 
ausgegeben, der Zeitpunkt der Ausgabe und das Thema sind aktenkundig zu machen. 6Der 
Kandidatin oder dem Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, Vorschläge für das Thema der 
Bachelorarbeit zu machen; ein Anspruch auf deren Berücksichtigung besteht jedoch nicht.   
 
(2) 1Die Bearbeitungsfrist der Bachelor-Arbeit beträgt vier Kalendermonate; das Thema ist so 
festzulegen und die Aufgabenstellung ist von der Betreuerin oder dem Betreuer so zu 
begrenzen, dass die Bachelor-Arbeit innerhalb dieser Frist angefertigt werden kann. 2Die 
Abgabefrist kann in begründeten Fällen auf Antrag vom Prüfungsausschuss verlängert 
werden.  
 
(3) 1Die Arbeit soll, soweit im Besonderen Teil dieser Ordnung nichts Abweichendes geregelt 
ist, nach Wahl der oder des Studierenden in deutscher oder englischer Sprache verfasst 
sein; über Anträge auf Abfassung in einer anderen Sprache entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 2Die fertige Bachelorarbeit ist innerhalb der Bearbeitungsfrist in drei 
gebundenen Exemplaren beim Prüfungsausschuss und zusätzlich dort in einem vom 
Prüfungsausschuss festgelegten Dateiformat einzureichen. 3Der Zeitpunkt der Abgabe ist 
aktenkundig zu machen. 4Die Bachelorarbeit kann neben einem ausgedruckten Text auch 
multimediale Teile auf elektronischen Datenträgern enthalten, sofern die Themenstellung 
dies erfordert. 5Das Bewertungsverfahren soll spätestens 4 Wochen nach Abgabe der Arbeit 
abgeschlossen sein; die Überwachung dieser Frist ist Aufgabe des Prüfungsausschusses. 
6Ist eine Prüferin oder ein Prüfer krank oder in sonstiger Weise verhindert und kann deshalb 
die Frist nicht einhalten, kann der Prüfungsausschuss eine andere Prüferin oder einen 
anderen Prüfer bestellen. 
 
(4) Die Kandidatin oder der Kandidat hat der Bachelor-Arbeit eine persönlich unterzeichnete 
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Erklärung beizufügen, in der sie oder er versichert, dass sie oder er die Arbeit selbständig 
verfasst, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel und Quellen benutzt hat, alle 
wörtlich oder sinngemäß aus anderen Werken übernommenen Aussagen als solche 
gekennzeichnet hat und dass die Arbeit  weder vollständig noch in wesentlichen Teilen 
Gegenstand eines anderen Prüfungsverfahrens gewesen ist und dass sie oder er die Arbeit 
weder vollständig noch in wesentlichen Teilen bereits veröffentlicht hat sowie dass das in 
Dateiform eingereichte Exemplar mit eingereichten gebundenen Exemplaren übereinstimmt. 
 
(5) 1Die Bachelorarbeit wird von einer Prüferin oder einem Prüfer bewertet, die oder der die 
Betreuerin oder der Betreuer der Arbeit sein kann. 2§ 22 Absatz 1 und Absatz 3 Satz 2 gelten 
entsprechend.  
 
(6) 1Für das zur Bachelor-Arbeit gehörige Abschluss-Kolloquium gelten, soweit hier, im 
jeweiligen Besonderen Teil dieser Prüfungsordnung oder im Modulhandbuch nichts 
Abweichendes geregelt ist, die Regelungen über mündliche Prüfungsleistungen 
entsprechend. 2Es wird von einer Prüferin oder einem Prüfer bewertet und findet in 
zusätzlicher Gegenwart eines Beisitzers statt; für die Benotung gilt § 22.  
 

V. Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen  
 

§ 26 Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen  
 
(1) 1Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mindestens mit der Note „ausreichend“ 
(4,0) bewertet wurde; eine Modulabschlussprüfung, die sich aus mehreren benoteten 
Komponenten zusammensetzt, ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens 
„ausreichend“ (4,0) ist. 2Die Bachelor-Arbeit sowie das zur Bachelor-Arbeit gehörige 
Abschluss-Kolloquium sind bestanden, wenn sie mindestens mit der Note „ausreichend“ 
(4,0) bewertet wurden. 
 
(2) 1Hat die Kandidatin oder der Kandidat eine studienbegleitende Prüfungsleistung oder die 
Bachelor-Arbeit nicht bestanden, so erteilt die oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses ihr oder ihm hierüber Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung, die 
auch darüber Auskunft gibt, ob und in welchem Umfang die Prüfungsleistung wiederholt 
werden kann. 2Außer bei Nichtbestehen der Bachelor-Arbeit kann die Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses auch auf andere Art und Weise erfolgen. 3Für das zur Bachelor-Arbeit 
gehörige Abschluss-Kolloquium gelten die Regelungen zur Bachelor-Arbeit in den Sätzen 1 
und 2 entsprechend. 
 
(3) 1Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat eine studienbegleitende Prüfungsleistung, die 
Orientierungsprüfung oder die Bachelor-Arbeit endgültig nicht bestanden, wird ihr oder ihm 
auf ihren oder seinen Antrag hin gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise und der 
Exmatrikulationsbescheinigung vom Prüfungsausschuss eine Bescheinigung ausgestellt, die 
die erbrachten Prüfungsleistungen und ggf. Studienleistungen und deren Noten sowie die zur 
jeweiligen Prüfung noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die 
Prüfung nicht bestanden ist. 2Entsprechendes gilt, wenn der Prüfungsanspruch erloschen ist. 
 
(4) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für 
Bestehen und Nichtbestehen dieser Prüfungsleistung die Bestimmungen des 
Studienganges, aus dem die Prüfung stammt. 
 

VI. Wiederholung nicht bestandener Prüfungen  
 

§ 27 Wiederholung studienbegleitender Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Für die Wiederholung der zur Orientierungsprüfung gehörenden studienbegleitenden 
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Prüfungsleistungen gelten die Regelungen des § 9; sonstige studienbegleitende 
Prüfungsleistungen, die nicht bestanden wurden oder als nicht bestanden gelten, können 
zweimal wiederholt werden. 2Prüfungsanmeldungen gemäß § 19 Absatz 1 gelten zugleich 
als bedingte Anmeldung auch zu den entsprechenden Wiederholungsprüfungen. 3Bei einer 
Wiederholungsprüfung werden nur die Prüfungsleistungen wiederholt, die beim ersten 
Prüfungsversuch schlechter als mit einschließlich „ausreichend“ (4,0) benotet wurden; die 
Noten der übrigen Prüfungsleistungen des ersten Prüfungsversuchs werden bei der 
Notenberechnung berücksichtigt. 
 
(2) 1Die Wiederholungsprüfung ist - unter Beachtung der in § 9  genannten Orientierungs- 
prüfungsfristen - in dem auf die nicht bestandene Prüfung folgenden Semester, spätestens 
jedoch in dem darauf folgenden Semester abzulegen und findet in der Regel zeitlich und 
vom Inhalt her im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine 
statt. 2Bei Versäumnis der Frist für die Wiederholungsprüfung ist diese mit „nicht 
ausreichend“ (5,0) zu bewerten, es sei denn, die oder der Studierende hat das Versäumnis 
nicht zu vertreten.  
  
(3) Wurde die nicht bestandene Prüfung bzw. Prüfungsleistung spätestens sechs Wochen 
vor Beginn der Vorlesungszeit des folgenden Semesters erbracht und ist das Bestehen der 
Wiederholungsprüfung Bedingung für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung des folgenden 
Semesters oder für den Besuch einer Lehrveranstaltung des folgenden Semesters, so soll 
der oder dem Studierenden auf Antrag gegenüber dem Prüfungsausschuss Gelegenheit 
gegeben werden, die Wiederholungsprüfung so rechtzeitig abzulegen, dass sie oder er zu 
dieser Prüfungsleistung zugelassen werden kann bzw. die Lehrveranstaltung besuchen 
kann. 
 
(4) Zwischen der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses der Erstprüfung und der 
Wiederholungsprüfung müssen in der Regel mindestens vier Wochen liegen.  
 
(5) 1Bei einer Wiederholungsprüfung, die nicht im Rahmen der Prüfungstermine der auf die 
nicht bestandene Prüfung folgenden Semester abgelegt wird, kann die Art der zu 
erbringenden Prüfungsleistung von der in den fachspezifischen Bestimmungen und 
insbesondere im Modulhandbuch festgelegten Prüfungsart abweichen, sofern die 
fachspezifischen Gegebenheiten dies erfordern. 2Art und Umfang der in der 
Wiederholungsprüfung zu erbringenden Prüfungsleistungen sind der oder dem Studierenden 
in diesem Fall spätestens zusammen mit dem Wiederholungstermin mitzuteilen.  
 
(6) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht zulässig.  
 

§ 28 Wiederholung der Bachelor-Arbeit sowie des Abschluss-Kolloquiums 
 
(1) 1Eine Bachelor-Arbeit, die nicht bestanden ist oder als nicht bestanden gilt, kann einmal 
wiederholt werden; eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. 2Der Antrag auf 
Wiederholung muss spätestens zwei Monate nach Bestandskraft des Prüfungsbescheides 
eingereicht werden; bei Versäumnis dieser Frist erlischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, 
die oder der Studierende hat das Versäumnis nicht zu vertreten. 3Das Thema kann nur 
einmal und nur innerhalb der ersten 4 Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden; 
in diesem Fall beginnt die Frist für die Bearbeitung des Themas erneut von vorne zu laufen. 
4Eine Rückgabe des Themas ist bei einer Wiederholung jedoch nur dann zulässig, wenn die 
oder der Studierende bei der Anfertigung seiner ersten Arbeit von dieser Möglichkeit keinen 
Gebrauch gemacht hat.  
 
(2) Die Wiederholung einer bestandenen Bachelor-Arbeit ist nicht zulässig.  
 
(3) 1Für das zur Bachelor-Arbeit gehörige Abschluss-Kolloquium gelten jeweils die 
Vorschriften des Absatzes 1 Satz 1 und 2 sowie Absatz 2 entsprechend. 
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VII. Bachelor-Gesamtnote  
 

§ 29 Bildung der Bachelor-Gesamtnote  
 
(1) Ist die Bachelor-Prüfung bestanden, so wird eine Bachelor-Gesamtnote gebildet, wobei 
als Berechnungsgrundlage jeweils die entsprechenden Dezimalnoten anzusetzen sind. 
 
(2) 1Die Berechnung der Bachelor-Gesamtnote ergibt sich aus den Besonderen Teilen dieser 
Prüfungsordnung. 2Für die Bachelor-Note gelten § 22 Absatz 2 Absatz 3 Satz 2 
entsprechend.  
 
(3) 1Die Bachelor-Gesamtnote “sehr gut” kann um das Prädikat “mit Auszeichnung” erweitert 
werden, um eine überragende Studienleistung besonders zu würdigen. 2Die Entscheidung 
darüber trifft der Prüfungsausschuss.   
 

VIII. Prüfungszeugnis, Urkunde, Bescheinigung  
 

§ 30 Zeugnis und weitere Nachweise  
 
(1) 1Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Bachelor-Prüfung bestanden, so erhält sie oder 
er ein Zeugnis. 2In das Zeugnis wird die Bachelor-Gesamtnote und das Thema der Bachelor-
Arbeit eingetragen. 3Das Zeugnis wird von der Dekanin oder dem Dekan der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät und von der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses unterzeichnet. 4Es trägt das Datum des Tages, an dem die letzte zur 
Bachelor-Prüfung gehörende Prüfungsleistung erbracht worden ist. 5Es wird in deutscher 
Sprache ausgestellt, auf Antrag wird eine Übersetzung in englischer Sprache ausgehändigt.  
 
(2) 1Die Hochschule stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend dem „Diploma 
Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO, welches das Profil des 
Studiengangs darstellt, sowie eine Leistungsübersicht (Transcript of Records), jeweils in 
deutscher Sprache, aus; auf Antrag wird eine Übersetzung in englischer Sprache 
ausgehändigt.  
2Die Leistungsübersicht enthält folgende Angaben: 
 

- die im Laufe des Bachelor-Studiums belegten Module sowie  ihre Komponenten und 
ECTS-Punkte im fachspezifischen Bereich sowie im Bereich überfachlicher 
berufsfeldorientierter Kompetenzen, 

- die Modulnoten, 
- die Note der Bachelor-Arbeit und des zur Bachelor-Arbeit gehörigen Abschluss-

Kolloquiums. 
 

3Die Notenangaben erfolgen dabei jeweils in Form von Dezimalnoten. 
 
(3) 1Die Gesamtnote wird auf Grundlage des European Credit Transfer and Accumulation 
System ergänzt durch eine relative Note. 2Dies kann erfolgen insbesondere durch die 
Angabe eines ECTS-Grades nach der folgenden Bewertungsskala im Zeugnis oder in der 
Leistungsübersicht: 
 

die besten  10% Grad A  
die nächsten 25% Grad B  
die nächsten 30% Grad C 
die nächsten  25% Grad D 
die nächsten  10% Grad E 
nicht bestanden Grad F. 
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3Sofern die hierzu erforderlichen Daten vorliegen, kann dies auch entsprechend dem ECTS 
Users‘ Guide durch eine ECTS-Einstufungstabelle (Angabe der statistischen Verteilung der 
Noten in von Hundert bestimmter Prüfungskohorten) im Diploma Supplement erfolgen. 
4Einzelheiten zur Angabe der relativen Note legt der Prüfungsausschuss unter 
Berücksichtigung der europäischen Rahmenvorgaben fest. 
   

§ 31 Urkunde 
  
(1) 1Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Bachelor-Prüfung erhält die Kandidatin oder der 
Kandidat eine Bachelor-Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. 2Darin wird die Verleihung 
des akademischen Bachelorgrades nach § 2 beurkundet. 3Auf Antrag wird auch eine 
englische Übersetzung der Urkunde ausgehändigt. 
 
(2) Die Bachelor-Urkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan unterzeichnet und mit dem 
Siegel der Universität versehen. 
 
(3) Der akademische Grad darf erst nach der Aushändigung der Urkunde geführt werden.  
 

§ 32 Bescheinigung bei Nichtbestehen der Gesamtprüfung  
 
(1) Studierende, die die Bachelor-Prüfung endgültig nicht bestanden haben, erhalten 
hierüber vom Prüfungsausschuss einen schriftlichen Bescheid, der mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist.  
 
(2) 1Hat die oder der Studierende die Bachelor-Prüfung endgültig nicht bestanden, so wird ihr 
oder ihm auf Antrag eine von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
unterzeichnete schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen 
und ggf. Studienleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Bachelor-Prüfung insgesamt 
endgültig nicht bestanden ist. 2Entsprechendes gilt, wenn der Prüfungsanspruch erloschen 
ist.  
 

IX. Schlussbestimmungen  
 

§ 33 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß  
 
(1) 1Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn die Kandidatin oder 
der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint, ohne dass sie 
oder er sich in der vom Prüfungsausschuss festgelegten Form fristgerecht von diesem 
abgemeldet hat oder wenn sie oder er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der 
Prüfung zurücktritt. 2Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche oder praktische Prüfungsleistung 
nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 3Die Abmeldung von einer 
schriftlichen oder praktischen Prüfungsleistung oder der Bachelor-Arbeit ohne Angabe von 
Gründen ist bis einschließlich einen Werktag (ohne Samstage) vor dem ersten Tag der 
Prüfung möglich. 4Bei mündlichen Prüfungsleistungen muss die Abmeldung spätestens drei 
Werktage (ohne Samstage) vor dem Tag des betreffenden Prüfungstermins erklärt werden. 
 
(2) 1Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem 
Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 2Bei 
Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten oder eines von ihm allein zu versorgenden 
Kindes kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden; in besonderen 
Zweifelsfällen kann ein amtsärztliches Attest verlangt werden. 3Werden die Gründe 
anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. 4Die bereits vorliegenden 
Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. 
 
(3) 1Versucht eine Kandidatin oder ein Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch 
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Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, so gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 2Eine Kandidatin 
oder ein Kandidat, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von 
der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder von der aufsichtführenden Person 
von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 3In schwerwiegenden 
Fällen der Sätze 1 und 2 kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin oder den Kandidaten 
von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.  
 
(4) 1Über die Anerkennung der Gründe für Versäumnis und Rücktritt entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 2Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb einer Frist von einem 
Monat verlangen, dass Entscheidungen nach Absatz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft 
werden. 
 
(5) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für die 
Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstöße hinsichtlich dieser 
Prüfungsleistungen die Bestimmungen des Studienganges, aus dem die Prüfung stammt. 
 

§ 34 Schutzbestimmungen  
 
(1) 1Die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Schutzfristen des Mutterschutzgesetzes sowie 
der Fristen für die Elternzeit nach Maßgabe des jeweils gültigen Gesetzes zum Elterngeld 
und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG) wird gewährleistet. 2Die 
Möglichkeit der Wahrnehmung von Familienpflichten nach § 32 Absatz 4 Nr. 5 LHG wird 
ebenfalls gewährleistet. 3Der Prüfungsausschuss entscheidet auf Antrag über die 
Fristverlängerung und deren Dauer.  
 
(2) 1Studierende, die, ohne studierunfähig zu sein, wegen länger andauernder Krankheit oder 
wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage sind, 
die Lehrveranstaltungen regelmäßig zu besuchen oder die erwarteten Studien- bzw. 
Prüfungsleistungen oder etwaige Ergänzungsleistungen zu erbringen, sind auf Antrag beim 
Prüfungsausschuss hin berechtigt, die Orientierungsprüfung innerhalb einer angemessenen 
Frist nach Ablauf der in dieser Prüfungsordnung hierfür vorgesehenen Fristen abzulegen. 
2Die oder der Studierende hat anzugeben, um welchen Zeitraum eine Verlängerung der 
Fristen beantragt wird; der Prüfungsausschuss entscheidet über die Dauer der 
Verlängerung. 3Dem Antrag sind entsprechende Nachweise, insbesondere ärztliche Atteste, 
beizulegen. 4In besonderen Zweifelsfällen kann die Universität die Vorlage eines 
amtsärztlichen Attestes verlangen. 5Die oder der Studierende ist verpflichtet, Änderungen in 
den Voraussetzungen unverzüglich mitzuteilen. 6Der Prüfungsausschuss hat zu prüfen, ob 
die vorstehend genannten Voraussetzungen vorliegen und teilt das Ergebnis sowie 
gegebenenfalls die neu festgesetzten Prüfungsfristen der oder dem Studierenden 
unverzüglich mit.  
 
(3) Eine Tätigkeit als gewähltes Mitglied in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder 
satzungsmäßigen Organen der Hochschule oder des Studierendenwerks während 
mindestens eines Jahres kann bis zu einem Studienjahr bei der Berechnung der 
Prüfungsfristen unberücksichtigt bleiben; die Entscheidung darüber trifft die Rektorin oder 
der Rektor. 
 

§ 35 Ungültigkeit einer Prüfung bzw. Prüfungsleistung  
 
(1) 1Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht, so kann, 
auch wenn diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt wird, die 
Note der Prüfungsleistung, bei deren Erbringung die Kandidatin oder der Kandidat getäuscht 
hat, berichtigt werden. 2Soweit dadurch erforderlich kann in diesen Fällen die Prüfung bzw. 
Prüfungsleistung für „nicht ausreichend“ und die Orientierungsprüfung bzw. die Bachelor-
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Prüfung für nicht bestanden erklärt werden. 
 
(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung oder Prüfungsleistung 
nicht erfüllt, ohne dass die Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird 
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel 
durch das Bestehen der Prüfung bzw. Prüfungsleistung geheilt. 2Hat die Kandidatin oder 
Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so können die Noten der 
Prüfungsleistungen, auf die sich die Täuschung bezog, für „nicht ausreichend“ erklärt und 
entsprechend berichtigt werden. 3Bei aus mehreren Komponenten bestehenden 
Prüfungsleistungen können auch die Noten der Gesamt-Prüfungsleistung entsprechend 
berichtigt und soweit dadurch erforderlich in diesen Fällen für „nicht ausreichend“ erklärt 
werden; soweit erforderlich werden die Orientierungsprüfung bzw. die Bachelor-Prüfung für 
nicht bestanden erklärt. 
 
(3) 1Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben. 2Die Möglichkeit einer Entziehung des akademischen Bachelorgrades 
nach den gesetzlichen Bestimmungen besteht unbeschadet der Absätze 1 und 2.  
 
(4) 1Das unrichtige Prüfungszeugnis sowie ein etwaiges unrichtiges Transcript of Records ist 
einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. 2Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch 
die Bachelor-Urkunde einzuziehen, wenn die Prüfung bzw. Prüfungsleistung aufgrund einer 
Täuschungshandlung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 für nicht bestanden erklärt wurde. 
3Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren, 
gerechnet vom Datum des Prüfungszeugnisses, ausgeschlossen. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für Studienleistungen und sonstige etwaige 
Ergänzungsleistungen entsprechend.  
 

§ 36 Einsicht in die Prüfungsakten  
 
(1) Nach Abschluss der Bachelor-Prüfung wird der Absolventin oder dem Absolventen auf 
Antrag innerhalb eines Jahres Einsicht in ihre oder seine Bachelor-Arbeit und das darauf 
bezogene Gutachten gewährt.  
 
(2) 1Für die Einsichtnahme in studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen bzw. in 
Prüfungsprotokolle zu studienbegleitenden mündlichen Prüfungsleistungen gilt in der Regel 
eine Frist von vier Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 2Darüber hinaus 
können zusätzlich allgemeine Termine zur Einsichtnahme in bestimmte Prüfungsleistungen 
angeboten werden.  
(3) 1Entsprechende Anträge sind schriftlich bei der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu stellen. 2Der Prüfungsausschuss bestimmt Ort und Zeit der 
Einsichtnahme.  
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§ 37 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 
1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das 
Wintersemester 2015/16. 3Studierende, die ihr Bachelor-Studium in dem entsprechenden 
Fach vor dem vorstehend genannten Semester aufgenommen haben, sind auf schriftlichen 
Antrag, der beim zuständigen Prüfungsamt einzureichen ist, berechtigt, die Bachelor-Prüfung 
im jeweiligen Fach an der Universität Tübingen nach den  Regelungen dieser Satzung 
abzulegen. 4Bisher erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden dann nach der 
aufgrund dieser Satzung geltenden Neuregelung angerechnet. 5Ein zusätzlicher 
Prüfungsanspruch wird durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei der 
Erbringung einer Prüfungsleistung nach der bisher geltenden Regelung werden angerechnet. 
 
 
 
Tübingen, den 23.03.2015 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Bioinformatik mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Science 

(B. Sc.) – Besonderer Teil –  

 

Aufgrund von §§ 19 Absatz 1 Satz 2 Ziffer 9, 32 Absatz 3 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 01.04.2014 (GBl. S. 99), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 
12.03.2015 den nachstehenden Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der 
Universität Tübingen für den Studiengang Bioinformatik mit akademischer Abschlussprüfung 
Bachelor of Science (B. Sc.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 23.03.2015 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Besonderer Teil  
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 7 Studienumfang 
IV. Orientierungsprüfung 
§ 8 Art, Umfang und Durchführung der Orientierungsprüfung 
V. Bachelor-Prüfung und Bachelor-Gesamtnote 
§ 9 Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
§ 10 Bachelorarbeit 
§ 11 Bildung der Bachelor-Gesamtnote 
VI. Schlussbestimmungen 
§ 12 Inkrafttreten 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 
Bioinformatik mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Science (B. Sc.) – 
Allgemeiner Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit 
hier keine spezielleren Regelungen getroffen werden. 
 

I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, 
Studienbeginn  
 
(1) 1Die Bioinformatik hat sich in den letzten Jahren als eigenständige Disziplin im 
Grenzbereich zwischen Informatik und Lebenswissenschaften etabliert. 2Ziel der 
Bioinformatik ist das Lösen von Problemen aus dem Bereich der Lebenswissenschaften mit 
Methoden der Mathematik und Informatik. Ziel der Ausbildung in Bioinformatik ist die 
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Vermittlung breit angelegter Grundlagen bezüglich der Anwendungsgebiete, der 
theoretischen Methoden zur Problemlösung und der praktischen Anwendung dieser 
Methoden. 
 
(2) 1Das Bioinformatik-Studium bereitet auf die berufliche Praxis im Bereich Bioinformatik 
und verwandter Disziplinen vor. 2Die Bachelorprüfung bildet einen ersten 
berufsqualifizierenden Abschluss im Fach Bioinformatik, der insbesondere für praktische und 
anwendungsbezogene Tätigkeitsfelder geeignet ist. 
 
(3) 1Die Regelstudienzeit im Bachelor-Studiengang Bioinformatik ist in § 1 Absatz 6 des 
Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 2Der Erwerb von insgesamt 180 
Leistungspunkten ist Voraussetzung, um diesen Bachelor-Studiengang erfolgreich 
abzuschließen. 3Der Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in der 
Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils gültigen 
Fassung geregelt. 
 

§ 3 Studienaufbau  
 
(1) 1Das Bachelor-Studium Bioinformatik gliedert sich in drei Studienjahre. 2Das erste Jahr 
schließt mit der Orientierungsprüfung und das dritte mit der Bachelorprüfung ab.  
 
(2) Die Studierenden absolvieren ein Programm von 180 Leistungspunkten, welches aus den 
folgenden Modulen besteht:  
 

Empf. 
Semester 

Modulbezeichnung Modulnummer ECTS / LP 

1 Mathematik I INFM1010 9 

1 Informatik I INFM1110 9 

1+3 Zellbiologie, Mikrobiologie und Genetik (ZMG) BIOINFM1240 12 

1+2 Chemie I BIOINFM1210 12 

2 Mathematik II INFM1020 9 

2 Informatik II INFM1120 9 

2 Einführung in die Bioinformatik BIOINFM1110 3 

3 Mathematik III INFM2010 9 

3 Theoretische Informatik INFM2410 9 

3 Neurobiologie BIOINFM1230 9 

4 Stochastik BIOINFM2021 6 

4 Algorithmen INFM2420 9 

4 Teamprojekt (übK) INFM2110 9 

4 Grundlagen der Bioinformatik BIOINFM2110 9 

5 Studium Professionale (überfachliche 
berufsfeldorientierte Kompetenzen, übK)* 

INFM6120 9 

5 Proseminar (übK) BIOINFM1510 3 

5 Chemie II  BIOINFM1220 6 

5 Wahlpflichtfach Informatik BIOINFM2510 6 

5 Wahlpflichtfach Lebenswissenschaften BIOINFM2710 6 

6 Wahlpflichtfach Bioinformatik BIOINFM2210 6 

6 Wahlpflichtfach Bioinformatik, Info, LW BIOINFM2510 6 

6 Bachelorarbeit (inkl. Abschluss-Kolloquium) BIOINFM3999 15 

 Summe  180 

 * = Wird nicht in die Berechnung der Bachelor-Gesamtnote einbezogen 

II. Vermittlung der Studieninhalte 
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§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
 
1Lehrveranstaltungen der folgenden Arten werden regelmäßig angeboten: 
 
1. Vorlesungen 
2. Seminare und Kolloquien 
3. Übungen 
4. Praktika 
5. Tutorien.  
  
2Für Lehrveranstaltungen, die ganz oder überwiegend aus Elementen der 
Veranstaltungstypen von Satz 1 Ziffern 2 bis 5 bestehen, können im Rahmen von § 30 
Absatz 5 Satz 1 LHG zahlenmäßige Zugangsbeschränkungen festgelegt werden, wenn 
ansonsten eine ordnungsgemäße Ausbildung nicht gewährleistet werden könnte oder die 
Beschränkung aus sonstigen Gründen der Forschung, Lehre oder Krankenversorgung 
erforderlich ist. 3In diesen Lehrveranstaltungen sollen insbesondere fachspezifische 
Arbeitstechniken und auch überfachliche berufsfeldorientierte Qualifikationen vermittelt 
werden. 4Außerdem sollen die Studierenden die Gelegenheit haben, in kleineren Gruppen 
die Fähigkeit zu entwickeln, erarbeitete Kenntnisse mündlich und schriftlich wiederzugeben. 
5Im Rahmen von § 30 Absatz 5 Satz 1 LHG kann das Recht zur Teilnahme an 
Lehrveranstaltungen darüber hinaus beschränkt werden oder der Zugang zu einem 
Studienabschnitt von dem Erbringen bestimmter Studienleistungen abhängig gemacht 
werden, wenn ansonsten eine ordnungsgemäße Ausbildung nicht gewährleistet werden 
könnte oder die Beschränkung aus sonstigen Gründen der Forschung, Lehre oder 
Krankenversorgung erforderlich ist. 
 

§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Bachelor-Studiengang Bioinformatik ist Deutsch. 
2Lehrveranstaltungen und Prüfungen können in englischer Sprache stattfinden; es wird 
vorausgesetzt, dass die Studierenden über ausreichende englische Sprachkenntnisse 
verfügen.  
 

§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind in § 3 und im 
Modulhandbuch angegeben.  
 

III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 7 Studienumfang 
 
Der erforderliche Studienumfang ergibt sich aus dem Allgemeinen Teil der Studien- und 
Prüfungsordnung; der Studienaufbau und die Module ergeben sich insbesondere aus § 3 
des Besonderen Teils der Studien- und Prüfungsordnung in Verbindung mit dem 
Modulhandbuch. 
 

IV. Orientierungsprüfung 
 

§ 8 Art, Umfang und Durchführung der Orientierungsprüfung 
 
(1) Die Orientierungsprüfung besteht aus den studienbegleitenden Prüfungsleistungen der 
folgenden Module: 
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- Informatik I oder Informatik II 
- Mathematik I oder Mathematik II 

  
(2) 1Die Gesamtnote der Orientierungsprüfung ergibt sich aus dem nach Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt der Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen. 2§ 22 Absatz 2 
und 3 des Allgemeinen Teils gelten entsprechend. 
  

V. Bachelor-Prüfung und Bachelor-Gesamtnote 
 

§ 9 Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
 
Fachliche Zulassungsvoraussetzung für die Bachelor-Arbeit und das Abschluss-Kolloquium 
ist neben dem im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen die 
erfolgreiche Teilnahme an vorgesehenen Lehrveranstaltungen (vgl. Übersicht § 3) von 
mindestens 120 Leistungspunkten. 
 

§ 10 Bachelorarbeit 
 
Die Bachelorarbeit ist in § 25 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 
 
§ 11 Bildung der Bachelor-Gesamtnote 
 
Die Gesamtnote der Bachelorprüfung ergibt sich unter Berücksichtigung der weiteren 
Regelungen in § 29 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung aus dem nach Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt aller Noten der benoteten Module außer den im Bereich 
„überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen“ absolvierten Modulen, es sei denn, diese 
Kompetenzen wurden integriert in Fachveranstaltungen erworben. 
 

VI. Schlussbestimmungen 
 

§ 12 Inkrafttreten 
 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Wintersemester 2015/16. 
3Studierende, die ihr Bachelor-Studium im Fach Bioinformatik vor dem vorstehend 
genannten Semester aufgenommen haben, sind auf schriftlichen Antrag hin, der beim 
zuständigen Prüfungsamt einzureichen ist, berechtigt, die Bachelor-Prüfung im Fach 
Bioinformatik an der Universität Tübingen nach den  Regelungen dieser Satzung 
abzulegen.4Bisher erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden dann nach der 
aufgrund dieser Satzung geltenden Neuregelung angerechnet. 5Ein zusätzlicher 
Prüfungsanspruch wird durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei der 
Erbringung einer Prüfungsleistung nach der bisher geltenden Regelung werden angerechnet. 
 
 
 
Tübingen, den 23.03.2015 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Informatik mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Science (B. Sc.)  

– Besonderer Teil –  

 

Aufgrund von §§ 19 Absatz 1 Satz 2 Ziffer 9, 32 Abs. 3 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 01.04.2014 (GBl. S. 99), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 
12.03.2015 den nachstehenden Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der 
Universität Tübingen für den Studiengang Informatik mit akademischer Abschlussprüfung 
Bachelor of Science (B. Sc.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 23.03.2015 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Besonderer Teil  
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 7 Studienumfang 
IV. Orientierungsprüfung 
§ 8 Art, Umfang und Durchführung der Orientierungsprüfung 
V. Bachelor-Prüfung und Bachelor-Gesamtnote 
§ 9 Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
§ 10 Bachelorarbeit 
§ 11 Bildung der Bachelor-Gesamtnote 
VI. Schlussbestimmungen 
§ 12 Inkrafttreten 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Informatik 
mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Science (B. Sc.) – Allgemeiner Teil – ist in 
der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit hier keine spezielleren 
Regelungen getroffen werden. 
 

I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, 
Studienbeginn  
 
(1) 1Informatik ist die Wissenschaft der systematischen Verarbeitung von Informationen, 
insbesondere deren automatischen Verarbeitung mittels Rechnersystemen. 2Das Studium 
soll die Studierenden befähigen, Probleme des Einsatzes und des Entwurfs von 
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Rechnersystemen und kommunizierenden Rechnern mit wissenschaftlichen Methoden zu 
behandeln.  
 
(2) 1Ziel der Ausbildung im Fach Informatik ist die Vermittlung breit angelegter Grundlagen 
bezüglich der Anwendungsgebiete, der theoretischen Methoden zur Problemlösung und 
bezüglich der praktischen Anwendung dieser Methoden. 2Das Informatik-Studium bereitet 
auf die berufliche Praxis im Bereich Informatik und verwandter Disziplinen vor. 3Die 
Bachelorprüfung bildet einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss im Fach Informatik, der 
insbesondere für praktische und anwendungsbezogene Tätigkeitsfelder geeignet ist. 
 
(3) 1Die Regelstudienzeit im Bachelor-Studiengang Informatik ist in § 1 Absatz 6 des 
Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 2Der Erwerb von insgesamt 180 
Leistungspunkten ist Voraussetzung, um diesen Bachelor-Studiengang erfolgreich 
abzuschließen. 3Der Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in der 
Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils gültigen 
Fassung geregelt. 
 

§ 3 Studienaufbau  
 
(1) 1Das Bachelor-Studium Informatik gliedert sich in drei Studienjahre. 2Das erste Jahr 
schließt mit der Orientierungsprüfung und das dritte mit der Bachelorprüfung ab.  
 
(2) 1Die Studierenden absolvieren ein Programm von 180 Leistungspunkten, welches aus 
den folgenden Modulen besteht:  
 
Empf. 
Semester 

Modulbezeichnung Modul-
nummer 

ECTS / LP 

1 Mathematik I INFM1010 9 

1 Informatik I INFM1110 9 

1 Einführung in die Technische Informatik INFM1310 6 

1 Studium Professionale  
(überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen, übK)* 

INFM6110 6 

2 Mathematik II INFM1020 9 

2 Informatik II INFM1120 9 

2 Informatik der Systeme INFM2310 6 

2 Logik & Proseminar (übK) INFM2620 6 

3 Mathematik III INFM2010 9 

3 Theoretische Informatik INFM2410 9 

3 Praktikum Technische Informatik INFM2320 6 

3-5 Schwerpunkt INFM1710 18 

4 Mathematik IV INFM2020 6 

4 Algorithmen INFM2420 9 

4 Teamprojekt (übK) INFM2110 9 

5 Wahlpflichtfach Praktische Informatik INFM3110 6 

5 Wahlpflichtfach Theoretische Informatik INFM3410 6 

5 Wahlpflichtfach Technische Informatik INFM3310 6 

5 Wahlpflichtfach Informatik A INFM2510 6 

6 Wahlpflichtfach Informatik B INFM3510 15 

6 Bachelorarbeit  incl. Vortrag INFM3999 15 

   180 

 
* = Wird nicht in die Berechnung der Bachelor-
Gesamtnote einbezogen 
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(3) 1Die Wahl eines Schwerpunktbereiches im Studium der Informatik als Bachelorstudien- 
gang hat spätestens zum Beginn des dritten Semesters zu erfolgen und muss dem 
Prüfungssekretariat Informatik unverzüglich mitgeteilt werden. 2Der Schwerpunktbereich 
kann, sofern ein entsprechendes Lehrangebot vorliegt, aus einem der folgenden Gebiete 
gewählt werden: 
 

● Amerikanistik 
● Betriebswirtschaftslehre 
● Biologie 
● Chemie 
● Geowissenschaften 
● Indologie 
● Japanologie 
● Kognitionswissenschaft 
● Koreanistik 
● Linguistik 
● Mathematik 
● Medienwissenschaft für Informatiker 
● Medizin 
● Philosophie 
● Physik 
● Psychologie 
● Rechtswissenschaften 
● Skandinavistik 
● Volkswirtschaftslehre. 

 
3Für andere Schwerpunktbereiche ist zuvor die Genehmigung des Prüfungsausschusses 
einzuholen. 4Diese ist in der Regel zu erteilen, soweit in diesen Fächern entsprechende 
Angebote vorliegen. 5Die aktuell angebotenen Schwerpunktbereiche und die Zuordnung der 
Module zu den jeweiligen Schwerpunktbereichen legt das Modulhandbuch fest. 6Ist die 
Prüfung in einem Modul eines Schwerpunktbereiches begonnen, so darf dieser 
Schwerpunktbereich nicht mehr gewechselt werden.  
 
(4) 1Das Studium der Informatik als Nebenfach in einem Bachelorstudiengang (Teilstudien- 
gang Informatik) erfordert die regelmäßige Teilnahme an Pflichtmodulen mit einem 
Gesamtumfang von insgesamt 36 LP. 2Zusätzlich müssen in dem Wahlpflichtbereich 
Informatik als Nebenfach Module im Gesamtumfang von mindestens 24 LP erfolgreich 
absolviert werden. 3Die Aufteilung der Inhalte des Studiums der Informatik als Nebenfach auf 
die Pflichtmodule und Wahlpflichtbereiche ist der folgenden Tabelle zu entnehmen. 4Über die 
fachlichen Inhalte und Qualifikationsziele der Module sowie die Lehr- und Lernformen der 
Veranstaltungen im Einzelnen gibt das Modulhandbuch Auskunft.  
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Pflichtmodule Dauern in Semestern LP 

Informatik A 
Informatik I 

1 9 

Informatik B 
Informatik II 

1 9 

Informatik C 
Theoretische Informatik, Logik, Einführung in die 
Technische Informatik, Informatik der Systeme, 
Algorithmen, Mathematik I, Mathematik II  

2 18 

 Summe 36 

Wahlpflichtmodule Dauer in Semestern LP 

Wahlpflichtbereich Informatik 2–4 24 

 Summe 24 

 

II. Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
 
1Lehrveranstaltungen der folgenden Arten werden regelmäßig angeboten: 
 
1. Vorlesungen 
2. Seminare und Kolloquien 
3. Übungen 
4. Praktika 
5. Tutorien.  
  
2Für Lehrveranstaltungen, die ganz oder überwiegend aus Elementen der 
Veranstaltungstypen von Satz 1 Ziffern 2 bis 5 bestehen, können im Rahmen von § 30 
Absatz 5 Satz 1 LHG zahlenmäßige Zugangsbeschränkungen festgelegt werden, wenn 
ansonsten eine ordnungsgemäße Ausbildung nicht gewährleistet werden könnte oder die 
Beschränkung aus sonstigen Gründen der Forschung, Lehre oder Krankenversorgung 
erforderlich ist. 3In diesen Lehrveranstaltungen sollen insbesondere fachspezifische 
Arbeitstechniken und auch überfachliche berufsfeldorientierte Qualifikationen vermittelt 
werden. 4Außerdem sollen die Studierenden die Gelegenheit haben, in kleineren Gruppen 
die Fähigkeit zu entwickeln, erarbeitete Kenntnisse mündlich und schriftlich wiederzugeben. 
5Im Rahmen von § 30 Absatz 5 Satz 1 LHG kann das Recht zur Teilnahme an 
Lehrveranstaltungen darüber hinaus beschränkt werden oder der Zugang zu einem 
Studienabschnitt von dem Erbringen bestimmter Studienleistungen abhängig gemacht 
werden, wenn ansonsten eine ordnungsgemäße Ausbildung nicht gewährleistet werden 
könnte oder die Beschränkung aus sonstigen Gründen der Forschung, Lehre oder 
Krankenversorgung erforderlich ist. 
 

§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Bachelor-Studiengang Informatik ist Deutsch. 
2Lehrveranstaltungen und Prüfungen können in englischer Sprache stattfinden; es wird 
vorausgesetzt, dass die Studierenden über ausreichende englische Sprachkenntnisse 
verfügen.  
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§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind in § 3 und im 
Modulhandbuch angegeben.  
 

III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 7 Studienumfang 
 
Der erforderliche Studienumfang ergibt sich aus dem Allgemeinen Teil der Studien- und 
Prüfungsordnung; der Studienaufbau und die Module ergeben sich insbesondere aus § 3 
des Besonderen Teils der Studien- und Prüfungsordnung in Verbindung mit dem 
Modulhandbuch. 
 

IV. Orientierungsprüfung 
 

§ 8 Art, Umfang und Durchführung der Orientierungsprüfung 
 
(1) Die Orientierungsprüfung besteht aus den studienbegleitenden Prüfungsleistungen der 
folgenden Module: 
 

- Informatik I oder Informatik II 
- Mathematik I oder Mathematik II 

  
(2) 1Die Gesamtnote der Orientierungsprüfung ergibt sich aus dem nach Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt der Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen. 2§ 22 Absatz 2 
und 3 des Allgemeinen Teils gelten entsprechend. 
  

V. Bachelor-Prüfung und Bachelor-Gesamtnote 
 

§ 9 Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
 
Fachliche Zulassungsvoraussetzung für die Bachelor-Arbeit und das Abschluss-Kolloquium 
ist neben den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen die 
erfolgreiche Teilnahme an vorgesehenen Lehrveranstaltungen (vgl. Übersicht § 3) von 
mindestens 120 Leistungspunkten. 
 

§ 10 Bachelorarbeit 
 
Die Bachelorarbeit ist in § 25 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 
 

§ 11 Bildung der Bachelor-Gesamtnote 
 
Die Gesamtnote der Bachelorprüfung ergibt sich unter Berücksichtigung der weiteren 
Regelungen in § 29 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung aus dem nach Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt aller Noten der benoteten Module außer den im Bereich 
„überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen“ absolvierten Modulen, es sei denn, diese 
Kompetenzen wurden integriert in Fachveranstaltungen erworben. 
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VI. Schlussbestimmungen 
 

§ 12 Inkrafttreten 
 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Wintersemester 2015/16.  
3Studierende, die ihr Bachelor-Studium im Fach Informatik vor dem vorstehend genannten 
Semester aufgenommen haben, sind auf schriftlichen Antrag, der beim zuständigen 
Prüfungsamt einzureichen ist, berechtigt, die Bachelor-Prüfung im Fach Informatik an der 
Universität Tübingen nach den  Regelungen dieser Satzung abzulegen. 4Bisher erbrachte 
Studien- und Prüfungsleistungen werden dann nach der aufgrund dieser Satzung geltenden 
Neuregelung angerechnet. 5Ein zusätzlicher Prüfungsanspruch wird durch diese Satzung 
nicht erworben; Fehlversuche bei der Erbringung einer Prüfungsleistung nach der bisher 
geltenden Regelung werden angerechnet. 
 
 
 
Tübingen, den 23.03.2015 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Medieninformatik mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Science (B. 

Sc.) – Besonderer Teil –  

 

Aufgrund von §§ 19 Absatz 1 Satz 2 Ziffer 9, 32 Absatz 3 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 01.04.2014 (GBl. S. 99), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 
12.03.2015 den nachstehenden Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der 
Universität Tübingen für den Studiengang Medieninformatik mit akademischer 
Abschlussprüfung Bachelor of Science (B. Sc.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 23.03.2015 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Besonderer Teil  
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 7 Studienumfang 
IV. Orientierungsprüfung 
§ 8 Art, Umfang und Durchführung der Orientierungsprüfung 
V. Bachelor-Prüfung und Bachelor-Gesamtnote 
§ 9 Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
§ 10 Bachelorarbeit 
§ 11 Bildung der Bachelor-Gesamtnote 
VI. Schlussbestimmungen 
§ 12 Inkrafttreten 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 
Medieninformatik mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Science (B. Sc.) – 
Allgemeiner Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit 
hier keine spezielleren Regelungen getroffen werden. 
 

I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, 
Studienbeginn  
 
(1) 1Die Medieninformatik ist eine Disziplin im Bereich der angewandten Informatik, die 
aufgrund der Entwicklung neuartiger Medien mit neuartigen Schnittstellen zu der Benutzerin 
oder dem Benutzer sowie aufgrund des zunehmenden Einsatzes digitaler Informations-
verarbeitung in den klassischen Medien immer mehr an Bedeutung gewinnt. 2Ziel der 
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Medieninformatik ist dabei das Lösen von Problemen aus den Bereichen Erstellung, 
Verarbeitung und Übermittlung digitaler Medien sowie der Kommunikation zwischen Mensch 
und Maschine mit Methoden der Mathematik und Informatik. 3Ziel der Ausbildung im 
Studiengang Medieninformatik ist die Vermittlung breit angelegter Grundlagen bezüglich der 
Anwendungsgebiete, der theoretischen Methoden zur Problemlösung und der praktischen 
Anwendung dieser Methoden. 
 
(2) 1Das Studium der Medieninformatik im Bachelorstudiengang bereitet auf die berufliche 
Praxis sowie auf ein Masterstudium im Bereich Medieninformatik, Informatik und verwandter 
Disziplinen vor. 2Die Bachelorprüfung bildet einen berufsqualifizierenden Abschluss des 
Medieninformatik-Studiums, der insbesondere für praktische und anwendungsbezogene 
Tätigkeitsfelder geeignet ist. 
 
(3) 1Die Regelstudienzeit im Bachelor-Studiengang Medieninformatik ist in § 1 Absatz 6 des 
Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 2Der Erwerb von insgesamt 180 
Leistungspunkten ist Voraussetzung, um diesen Bachelor-Studiengang erfolgreich 
abzuschließen. 3Der Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in der 
Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils gültigen 
Fassung geregelt. 
 

§ 3 Studienaufbau  
 
(1) 1Das Bachelor-Studium Medieninformatik gliedert sich in drei Studienjahre. 2Das erste 
Jahr schließt mit der Orientierungsprüfung und das dritte mit der Bachelorprüfung ab.  
 
(2) Die Studierenden absolvieren ein Programm von 180 Leistungspunkten, welches aus den 
folgenden Modulen besteht:  
 
Empf. 
Semester 

Modulbezeichnung Modul-
nummer 

ECTS / 
LP 

1 Mathematik I INFM1010 9 

1 Informatik I INFM1110 9 

1 Einführung in die Medienwissenschaft MEINFM2101 6 

1 User Interface Design MEINFM3164 6 

2 Mathematik II INFM1020 9 

2 Informatik II INFM1120 9 

2 Informatik der Systeme INFM2310 6 

2 Grundlagen der Internettechnologie MEINFM3171 6 

3 Mathematik III INFM2010 9 

3 Theoretische Informatik INFM2410 9 

3 Bildverarbeitung MEINFM3143 6 

3 Grundlagen der Multimediatechnik MEINFM3321 6 

4 Teamprojekt (übK) INFM2110 9 

4 Algorithmen INFM2420 9 

4 - 6 Wahlpflichtfach Medienwissenschaft MEINFM2510 9 

4 Proseminar (übK) BIOINFM1510 3 

5 Graphische Datenverarbeitung MEINFM3142 9 

4 + 5 Wahlpflichtfach Informatik u. Medieninformatik A MEINFM3210 18 

5 + 6 Wahlpflichtfach Informatik u. Medieninformatik B MEINFM3220 9 

4 - 6 Studium Professionale  
(überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen, übK) * 

INFM6120 9 

6 Bachelorarbeit  incl. Vortrag MEINF3999 15 

   180 

* = Wird nicht in die Berechnung der Bachelor-Gesamtnote einbezogen 
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II. Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
 
1Lehrveranstaltungen der folgenden Arten werden regelmäßig angeboten: 
 
1. Vorlesungen 
2. Seminare und Kolloquien 
3. Übungen 
4. Praktika 
5. Tutorien. 
  
2Für Lehrveranstaltungen, die ganz oder überwiegend aus Elementen der 
Veranstaltungstypen von Satz 1 Ziffern 2 bis 5 bestehen, können im Rahmen von § 30 
Absatz 5 Satz 1 LHG zahlenmäßige Zugangsbeschränkungen festgelegt werden, wenn 
ansonsten eine ordnungsgemäße Ausbildung nicht gewährleistet werden könnte oder die 
Beschränkung aus sonstigen Gründen der Forschung, Lehre oder Krankenversorgung 
erforderlich ist. 3In diesen Lehrveranstaltungen sollen insbesondere fachspezifische 
Arbeitstechniken und auch überfachliche berufsfeldorientierte Qualifikationen vermittelt 
werden. 4Außerdem sollen die Studierenden die Gelegenheit haben, in kleineren Gruppen 
die Fähigkeit zu entwickeln, erarbeitete Kenntnisse mündlich und schriftlich wiederzugeben. 
5Im Rahmen von § 30 Absatz 5 Satz 1 LHG kann das Recht zur Teilnahme an 
Lehrveranstaltungen darüber hinaus beschränkt werden oder der Zugang zu einem 
Studienabschnitt von dem Erbringen bestimmter Studienleistungen abhängig gemacht 
werden, wenn ansonsten eine ordnungsgemäße Ausbildung nicht gewährleistet werden 
könnte oder die Beschränkung aus sonstigen Gründen der Forschung, Lehre oder 
Krankenversorgung erforderlich ist. 
 

§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Bachelor-Studiengang Medieninformatik ist Deutsch. 
2Lehrveranstaltungen und Prüfungen können in englischer Sprache stattfinden; es wird 
vorausgesetzt, dass die Studierenden über ausreichende englische Sprachkenntnisse 
verfügen.  
 

§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind in § 3 und im 
Modulhandbuch angegeben.  
 

III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 7 Studienumfang 
 
Der erforderliche Studienumfang ergibt sich aus dem Allgemeinen Teil der Studien- und 
Prüfungsordnung; der Studienaufbau und die Module ergeben sich insbesondere aus § 3 
des Besonderen Teils der Studien- und Prüfungsordnung in Verbindung mit dem 
Modulhandbuch. 
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IV. Orientierungsprüfung 
 

§ 8 Art, Umfang und Durchführung der Orientierungsprüfung 
 
(1) Die Orientierungsprüfung besteht aus den studienbegleitenden Prüfungsleistungen der 
folgenden Module: 
 

- Informatik I oder Informatik II 
- Mathematik I oder Mathematik II 

  
(2) 1Die Gesamtnote der Orientierungsprüfung ergibt sich aus dem nach Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt der Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen. 2§ 22 Absatz 2 
und 3 des Allgemeinen Teils gelten entsprechend. 
  

V. Bachelor-Prüfung und Bachelor-Gesamtnote 
 

§ 9 Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
 
Fachliche Zulassungsvoraussetzung für die Bachelor-Arbeit und das Abschluss-Kolloquium 
ist neben dem im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen die 
erfolgreiche Teilnahme an vorgesehenen Lehrveranstaltungen (vgl. Übersicht § 3) von 
mindestens 120 Leistungspunkten. 
 

§ 10 Bachelorarbeit 
 
Die Bachelorarbeit ist in § 25 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 
 

§ 11 Bildung der Bachelor-Gesamtnote 
 
Die Gesamtnote der Bachelorprüfung ergibt sich unter Berücksichtigung der weiteren 
Regelungen in § 29 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung aus dem nach Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt aller Noten der benoteten Module außer den im Bereich 
„überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen“ absolvierten Modulen, es sei denn, diese 
Kompetenzen wurden integriert in Fachveranstaltungen erworben.  
 

VI. Schlussbestimmungen 
 

§ 12 Inkrafttreten 
 
(1) 1Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das 
Wintersemester 2015/16. 3Studierende, die ihr Bachelor-Studium im Fach Medieninformatik 
vor dem vorstehend genannten Semester aufgenommen haben, sind auf schriftlichen Antrag 
hin, der beim zuständigen Prüfungsamt einzureichen ist, berechtigt, die Bachelor-Prüfung in 
Medieninformatik an der Universität Tübingen nach den  Regelungen dieser Satzung 
abzulegen. 4Bisher erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden dann nach der 
aufgrund dieser Satzung geltenden Neuregelung angerechnet. 5Ein zusätzlicher 
Prüfungsanspruch wird durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei der 
Erbringung einer Prüfungsleistung nach der bisher geltenden Regelung werden angerechnet. 
 
Tübingen, den 23.03.2015 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Medizininformatik mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Science (B. 

Sc.) – Besonderer Teil – 

 

Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 32 Absatz 3 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 01.04.2014 (GBl. S. 99) hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 
12.03.2015 den nachstehenden Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der 
Universität Tübingen für den Studiengang Medizininformatik mit akademischer 
Abschlussprüfung Bachelor of Science (B. Sc.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 23.03.2015 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Besonderer Teil  
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 7 Studienumfang 
IV. Orientierungsprüfung 
§ 8 Art, Umfang und Durchführung der Orientierungsprüfung 
V. Bachelor-Prüfung und Bachelor-Gesamtnote 
§ 9 Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
§ 10 Bachelorarbeit 
§ 11 Bildung der Bachelor-Gesamtnote 
VI. Schlussbestimmungen 
§ 12 Inkrafttreten 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 
Medizininformatik mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Science (B. Sc.) – 
Allgemeiner Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit 
hier keine spezielleren Regelungen getroffen werden. 
 

I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, 
Studienbeginn  
 
(1) Die Medizininformatik ist eine Disziplin im Bereich der angewandten Informatik, die 
Aufgrund des Einsatzes der wissenschaftlichen Methoden der Informatik und der 
Informationstechnologie in allen Bereichen der modernen Medizin und im Gesundheitswesen 
immer mehr an Bedeutung gewinnt.  
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(2) 1Der interdisziplinäre Bachelor-Studiengang Medizininformatik bildet grundsätzlich zur 
Informatikerin oder zum Informatiker aus, die oder der durch medizinisch orientierte 
Zusatzfächer von Anfang an konsequent zusätzliche fachspezifische Kompetenz erwirbt. 
2Ziel ist die Ausbildung von Informatikerinnen und Informatikern mit Zusatzqualifikationen im 
Bereich der Medizin, des Gesundheitswesens und der Naturwissenschaften, um konstruktiv 
mit den jeweiligen Experten Probleme zu analysieren und darauf basierend Lösungen zu 
entwickeln, etwa in den Bereichen medizinische Datenanalyse, medizinische 
Bildverarbeitung, Eingebettete Systeme in der Medizintechnik, Softwarezertifizierung und 
Informationsverarbeitung im Gesundheitswesen. 3Absolventinnen und Absolventen können 
in allen Bereichen der IT-Branche eingesetzt werden, insbesondere in den vielfältigen 
Berufsfeldern der medizinischen Informationsverarbeitung und des Gesundheitswesens. 4Die 
zusätzliche Vermittlung von Kompetenzen im wissenschaftlichen Arbeiten bildet die 
Grundlage für die Absolventinnen und Absolventen der Medizininformatik, ihre akademische 
Qualifikation in medizin- und informatiknahen Masterstudiengängen zu vertiefen. 
 

(3) 
1
Die Regelstudienzeit im Bachelor-Studiengang Medizininformatik ist in § 1 Absatz 6 des 

Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 
2
Der Erwerb von insgesamt 180 

Leistungspunkten ist Voraussetzung, um diesen Bachelor-Studiengang erfolgreich 
abzuschließen. 3Der Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in der 
Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils gültigen 
Fassung geregelt.  
 

§ 3 Studienaufbau  
 

(1) 
1
Das Bachelor-Studium Medizininformatik gliedert sich in drei Studienjahre. 

2
Das erste 

Jahr schließt mit der Orientierungsprüfung und das dritte mit der Bachelorprüfung ab.  
 

(2) 
1
Die Studierenden absolvieren ein Programm von 180 Leistungspunkten, welches aus 

den folgenden Modulen besteht:  
 
Empf. 
Semester 

Modulbezeichnung Modulnummer ECTS / LP 

1 Mathematik I INFM1010 9 

1 Informatik I INFM1110 9 

1 Medizinische Terminologie & Humanbiologie I MDZINFM1310 6 

1 Grundlagen der Medizininformatik MDZINFM1410 6 

2 Mathematik II INFM1020 9 

2 Informatik II INFM1120 9 

2 Grundlagen der Internettechnologie MEINFM3171 6 

2 Humanbiologie II MDZINFM1320 6 

3 User-Interface-Design MEINFM3164 6 

3 Physik I MDZINFM1510 6 

3 Telemedizin MDZINFM2420 6 

3 Biostatistik MDZINFM2310 3 

3 Ökonomie in der Medizininformatik MDZINFM2410 6 

3 Humanbiologie III MDZINFM2320 6 

4 Algorithmen oder Grundlagen der Bioinformatik MDZINFM2420 9 

4 Teamprojekt (übK) INFM2110 9 

4 Physik II MDZINFM2510 6 

4 Humanbiologie IV MDZINFM2330 6 

5 Medizinische Visualisierung MDZINFM3110 6 

5+6 Wahlpflichtfach Informatik MDZINFM2510 12 
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5+6 Studium Professionale  
(überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen, 
übK)* 

MDZINFM3610 12 

5 Wahlpflichtfach Biologie oder Medizin MDZINFM3510 6 

5 Wahlpflichtfach Medizininformatik/Bioinformatik MDZINFM3110 6 

6 Bachelorarbeit  incl. Vortrag MDZINFM3999 15 

   180 

* = Wird nicht in die Berechnung der Bachelor-Gesamtnote einbezogen 

 

II. Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
 
1
Lehrveranstaltungen der folgenden Arten werden regelmäßig angeboten: 

 
1. Vorlesungen 
2. Seminare und Kolloquien 
3. Übungen 
4. Praktika 
5. Tutorien.  
  
2
Für Lehrveranstaltungen, die ganz oder überwiegend aus Elementen der 

Veranstaltungstypen von Satz 1 Ziffern 2 bis 5 bestehen, können im Rahmen von § 30 
Absatz 5 Satz 1 LHG zahlenmäßige Zugangsbeschränkungen festgelegt werden, wenn 
ansonsten eine ordnungsgemäße Ausbildung nicht gewährleistet werden könnte oder die 
Beschränkung aus sonstigen Gründen der Forschung, Lehre oder Krankenversorgung 
erforderlich ist. 3In diesen Lehrveranstaltungen sollen insbesondere fachspezifische 
Arbeitstechniken und auch überfachliche berufsfeldorientierte Qualifikationen vermittelt 

werden. 
4
Außerdem sollen die Studierenden die Gelegenheit haben, in kleineren Gruppen 

die Fähigkeit zu entwickeln, erarbeitete Kenntnisse mündlich und schriftlich wiederzugeben. 
5Im Rahmen von § 30 Absatz 5 Satz 1 LHG kann das Recht zur Teilnahme an 
Lehrveranstaltungen darüber hinaus beschränkt werden oder der Zugang zu einem 
Studienabschnitt von dem Erbringen bestimmter Studienleistungen abhängig gemacht 
werden, wenn ansonsten eine ordnungsgemäße Ausbildung nicht gewährleistet werden 
könnte oder die Beschränkung aus sonstigenGründen der Forschung, Lehre oder 
Krankenversorgung erforderlich ist. 
 

§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Bachelor-Studiengang Medizininformatik ist Deutsch. 
2Lehrveranstaltungen und Prüfungen können in englischer Sprache stattfinden; es wird 
vorausgesetzt, dass die Studierenden über ausreichende englische Sprachkenntnisse 
verfügen.  
 

§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind in § 3 und im 
Modulhandbuch angegeben.  
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III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 7 Studienumfang 
 
Der erforderliche Studienumfang ergibt sich aus dem Allgemeinen Teil der Studien- und 
Prüfungsordnung; der Studienaufbau und die Module ergeben sich insbesondere aus § 3 
des Besonderen Teils der Studien- und Prüfungsordnung in Verbindung mit dem 
Modulhandbuch. 
 

IV. Orientierungsprüfung 
 

§ 8 Art, Umfang und Durchführung der Orientierungsprüfung 
 
(1) Die Orientierungsprüfung besteht aus den studienbegleitenden Prüfungsleistungen der 
folgenden Module: 
 

- Informatik I oder Informatik II 
- Medizinische Terminologie & Zell- und Humanbiologie I 

  
(2) 1Die Gesamtnote der Orientierungsprüfung ergibt sich aus dem nach Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt der Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen. 2§ 19 Absatz 2 
und 3 des Allgemeinen Teils gelten entsprechend. 
  

V. Bachelor-Prüfung und Bachelor-Gesamtnote 
 

§ 9 Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
 
Fachliche Zulassungsvoraussetzung für die Bachelor-Arbeit und das Abschluss-
Kolloquiumist neben den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen 
die erfolgreiche Teilnahme an vorgesehenen Lehrveranstaltungen (vgl. Übersicht § 3) 
vonmindestens 120 Leistungspunkten. 
 

§ 10 Bachelorarbeit 
 
Die Bachelorarbeit ist in § 22 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 
 
§ 11 Bildung der Bachelor-Gesamtnote 
 
Die Gesamtnote der Bachelorprüfung ergibt sich unter Berücksichtigung der weiteren  
Regelungen in § 29 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung aus dem nach Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt aller Noten der benoteten Module außer den im Bereich 
„überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen“ absolvierten Modulen, es sei denn, diese 
Kompetenzen wurden integriert in Fachveranstaltungen erworben.  
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VI. Schlussbestimmungen 
 

§ 12 Inkrafttreten 
 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Wintersemester 2015/16. 
3Studierende, die ihr Bachelor-Studium im Fach Medizininformatik vor dem vorstehend 
genannten Semester aufgenommen haben, sind auf schriftlichen Antrag hin, der beim 
zuständigen Prüfungsamt einzureichen ist, berechtigt, die Bachelor-Prüfung in 
Medizininformatik an der Universität Tübingen nach den  Regelungen dieser Satzung 
abzulegen. 4Bisher erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden dann nach der 
aufgrund dieser Satzung geltenden Neuregelung angerechnet. 5Ein zusätzlicher 
Prüfungsanspruch wird durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei der 
Erbringung einer Prüfungsleistung nach der bisher geltenden Regelung werden angerechnet. 
 
 
 
Tübingen, den 23.03.2015 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor 
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Zusatz zur Bekanntmachung der Vorlesungszeiten für die kommenden 

Semester 2017 – 2019 

 

Im Hinblick auf die Bekanntmachung der Vorlesungszeiten (Amtliche Bekanntmachung 
Nr. 2/2015, S. 17) aufgrund der Entscheidung des Rektorats vom 11.02.2015 ergibt sich 
folgender Zusatz: 
 
Im Wintersemester 2017/18 zählt zu den vorlesungsfreien Zeiten auch der Dienstag, 
31.10.2017 (500 Jahre Reformation). 
 


